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G r o s s - R a t h s - M r o t o oìt
Montag den 25. Februar 1835.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Zu. Fortsetzung der Wintcrsitzung war der Große Rath durch

den" Herrn Landammann auf heute des Vorguttags um S Uhr
einberufen worden. Ein Kreisschreibcn der Staats-kanzlei vom 5 2.
Feblvar, hatte unter Anzeige der zu behandelnden Gegenstände alle
Mitglieder eingeladen und aufgefordert, sich im Sitzungssaale der
Tagsatzung Anzufinden.

Nach dem Namensaufruf eröffnete der Herr Landammann die

Sitzung durch eine Rede, in der er eine Uebersicht der politischen
Verhältnisse unsers Kantons und der wichtigern zu behandelnden
Gegenstände gab. "

Hierauf folgte ein Bericht des Herrn Schultheißen über die

vom Regierungsrath seit der letzten Sitzung des Großen Raths
behandelten Geschäfte, worunter das Wichtigste die Vorbcrathung
über den Entwurf den Bundesurkunde gewesen sei.

Einige Exemplare einer Denkschrift des Herrn Sellon von
Genf über den Bundesentwurf, die er an den Großen Rath g->
sandt, wurden auf den Kanzleitisch gelegt.

Mehrere, seit dem Abgang des Einberufungsschrcibens vom
Regierungsrath an den Großen Rath gewiesene Vortrage, wurden
vom Herrn Landammann angezeigt.

Es wird ein von Herrn Großra-th Durheim, als Präsident
der Commission für die Entschädigungen der Mitglieder des Großen

Raths, an chen Herrn Landammann gerichtetes Schreiben
verlesen, das die von ihm geführten Rechnungen und tabellarischen
Uebersichten ihrer Ergebnisse rücksichtlich der Anzahl der Anwesenden

und Abwesenden, und der Kosten für Tag- und Reisegelder

begleitet, deren Hauptresultate im Schreiben angegebefl waren.
Die sämmtlichen Bücher und Tabellen wurden auf den Kanzleitisch

gelegt.
Endlich wurde vom Herrn Landammann noch angezeigt, daß

wichtigere Gesctzesentwürfe in Zukunft gedruckt dem Amtsblatt
werden beigelegt werden, und eine Sammlung aller seit 20.
Oktober 1831 heransgekommenen Gesetze und Dekrete in Arbeit
liege.

Durch Schreiben an den Großen Rath suchten um Entlassung

an:
1) Herr-ForstMister Kasthofer von der Stelle eines Vice-Prä-

sidenten des Großen Rathes und eines Mitgliedes des
diplomatischen Departements, weil er im Fall sei, von nun an,
als Forstmeister die. verschiedenen Theile des Kantons zu be-

' reisen und eil von der Hauptstadt abwesend zu sein.

2) Herr Ammann Lüthardt meldet, daß er wegen der Entfernung

seines Wohnortes von der Hauptstadt, die Pflichten
als Ammann nicht gehörig zu erfüllen im Stande sei, und
deswegen um seine Entlassung ansuche.
Beide Cntlassungöbegchren werden dem Regierungsrath

zugesandt, um darüber Bericht zu erstatten.
Es ward ein Anzug des Herrn Landammanns verlesen, der

dahin geht, daß in Abänderung des Reglementes für den Großen
Rath dem Präsidenten das Recht genommen werde, zuletzt zu rc-
dcch aber ihm Apbenommen bleiben solle, wie ein Mitglied des

Großen Raths das Wort zu nehmen.
Nun wurde, wie das Einberufungsschreiben es angezeigt hatte,

vom Herrn Landammann ser Antrag gestellt 5. „Daß der Große

„Rath zur Untersuchung des Bundesentwurfs und des Vortrags
„des Regierungsraths über denselben eine Commission aus seiner Mitte
„erwähle, und den Tag festsetze, an welchtm daS Gutachten
derselben vorgelegt werden und die Berathung dieser Angelegenheit
„stattfinden solle."

Diesem Antrag wurde allgemein beigepflichtet, nur fielen
abweichende Meinungen in Betreff der zu bestimmenden Anzahl von
Mitgliedern der Commission; über die Frage: ob auch Mitglieder

des Regierungsraths in dieselbe zu ernennen seien oder nicht,
und rücksichtlich eines für die Berichterstattung zu bestimmenden
Tages. Es ward beschlossen: die Commission solle aus neun
durch geheimes Stimmenmchr zu ernennenden Mitgliedern
bestehen; diese seien ohne Beschränkung aus allrn Mitgliedern des

Großen Raths zu wählen. Der Commission solle möglichste
Beschleunigung ihrer Arbeit empfohlen, und ihrem Präsidenten
aufgetragen werden, acht Tage zum voraus dem Herrn Landammann
anzuzeigen, wann sie ihren Bericht werde erstatten können, um
alle Mitglieder des Großen Raths durch ein Kreiöschreiben davon

Hlkratis Äuroe îurch Stimmzettel zur Wahl ver Commission
geschritten. Weil aber die Versammlung zu lange aufgehalten
worden wäre, wenn man sogleich die gefallenen Stimmen hätte
zählen wollen, so ersuchte der Herr Landammann einige Mitglieder

das Ergebniß der (unterdessen in einer Schachtel gelegten und
versiegelten) Zetkà im" Lauf des Nachmittags auseinanderzusetzen
und morgen dem Großen Rath anzuzeigen.

Nun ging man zur Behandlung eines vom Erziehungs-De-
partement vorgelegten und vom Regierungsrath dem Großen Rath
überwiescneü Gesetzesentwurfs zu Unterstützung aster und gebrechlicher

Schullchrer über. Die Vorfrage über das Eintreten ist.be-
reils am 13. Dezember 1832 in Berathung genommen und
bejahend entschieden worden. Jetzt wurde beschlossen den Entwurf
selbst artikelweise zu berathen.

z,Der Große Rath der ' Republik Bern in Betrachtung der

Nothwendigkeit, daß zu Förderung des Schulwesens den ältern,
im Dienst untüchtig gewordenen Schullehrcrn die Aussicht auf
eine gesicherte Existenz eröffnet werde."

„In Betrachtung, daß dadurch ein wirksames Mittel in die

Hände der obersten Erziehungs-Behörde gelegt wird, die Schulen,
welche von altersschwachen und unfähig gewordenen Lehrern nur
auf sehr mangelhafte Weise besorgt werden) ohne Unbill rüstigern
Schullchrern anzuvertrauen."

„In Betrachtung, daß Milde und Gerechtigkeit verlangen,
daß der um die Volksbildung so verdiente Stand der- Schallehre::
durch die Aussicht auf ein sorgenfreies Alter in seiner Thätigkeit
xrmuntert werde."

„Auf den Vortrag des Erziehungs-Departements und nach

geschehener Vorbcrathung durch den Regierungsrath

beschließt:" -,

Dieser Eingang würde unverändert angenommen.
§. 1. „Der Staat entrichtet für alte, gebrechliche im Schuldienste

untüchtig gewordene oder durch aussechrdentliche Unglücks-

.fälle bedrängte Primarschullehrer dreißig ^Vierzig Unkerstützungse

summen. Hierzu wird jährlich dem Erzichungs-Departemcnt ein

Kredit von dreitausend Franken eröffnet."
Man fand angemessen die Anzahl der zu gebenden Unter-



stüiMgssummcn nicht zu bestimmen. Daher ward beschlossen, die

Worte dreißig bis vierzig auszulassen, übrigens aber den H.
und zwar ohne den von der Minderheit des Departements
angetragenen Zusatz anzunehmen.

§. 2. „Diese Unterstützungen theilen sich in zwanzig fire
Lcibgedinge von einhundert Franken, und zehn bis zwanzig
ausserordentliche Untcrstützungssuwmen von fünfzig bis hundert Franken;

jene werden nach dem Altcrsrange, diese nach freier Wahl
vergeben."

In Uebereinstimmung mit der Abänderung des §. i. wurde
beschlossen, diesen L. 2. folgendermaßen abzufassen:

„Von de- Summe Fr. 3000, sollen Fr. 2000 auf fire
„Leibgeding von höchstens Fr. 100 und Fr. rcoo auf
außerordentliche Unterstützungssummen ^ebenfalls von höchstens Fr. too
„verwendet werden. Jene u. s. w."

Z. 3. Zum ersten Male werden alle zwanzig Lcibgedinge,
und späterhin jedes durch Tod erledigte, öffentlich ausgeschrieben.
Die Bewerber haben folgende Schriften an die Kanzlei deS Er-
zichungs-Departements einzusenden:

4) Den Taufschein.
2) Die Bescheinigung von Sittlichkeit und eines zwanzigjährigen

im Kanton als Ober- oder Unterlehrer mit Treue, Fleiß
und nach Kräften versehenen Schuldienstes.

3) Ein Zeugniß von den Lvkalschulbehörden, daß sie sich in
dem Falle von Z. 1. befinden.

Das Erzichungs-Departement spricht dem ältesten Bewerber

das Leibgeding auf Lebenszeit zu. Bei gleichem Datum der

Geburt entscheidet das Erzichungs-Departement.
In Folge der Statt gehabten Diskussion ward der §. mit

folgenden Abänderungen angenommen:
4) Der erste Satz, zum ersten Male u. f. w., soll ausgelassen

werden, und der H. anfangen: „Die Schullehrer,
„welche auf fixe Leibgcdinge Anspruch machen wollen, haben

„u. s. w."
2) Soll das Erzichungs-Departement dem Rcgierungsrath einen

Vorschlag machen und dann von Letzterm das Leibgeding nach

Gntfinden ertheilt werden.
Abstim-n untj > - «instirnmig.

H. 4. Sobald dem Schullehrer das Leibgeding zugesprochen

worden, kann die Schule, welche er bis dahin versehen hat,
ausgeschrieben werden.

Dieser Z. wurde mit folgender Abänderung seiner Abfassung

angenommen:
„Sobald einem Schullehrer ein fixes Leibgeding zugesprochen

„wird, ist die Schule, welche er bis dahin versehen hat,
auszuschreiben."

H. S. „Die Kinder, welche das sechszehnte Altersjahr zurückgelegt

haben' oder die Wittwen genießen das Leibgeding noch sechs

Monate vom Todestag ihres Vaters oder Gatten hinweg."
Wurde unverändert angenommen.
Z. 6. „Die ausserordentlichcn Unterstützungssummen sind

bestimmt für Primarschullehrer, welche

a) Von ausserordentlichcn Unglücksfällen betroffen werden,
ll) Ohne eigene Verschuldung in die Unfähigkeit versetzt sind,

ihrem Amte gehörig vorzustehen."
Das Erziehungs - Departement bestimmt die Dauer und,

nach Maßgabe des H. 2. den Betrag dieser Unterstützungssummen.
Dieselben werden nicht öffentlich ausgeschrieben.

Dieser H. wurde angenommen mit dem beizufügenden Zusatz,
daß diese Unterstützungen vom Erzichungs-Departement zu ertheilen

seien.
Z. 7. „Dieses Gesetz tritt vom an in

Kraft. Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung desselben

beauftragt."
Wurde angenommen mit der Bestimmung, daß das Gesetz

von nun an in Kraft treten solle.
tz. 8. „Dasselbe soll in beiden Sprachen gedruckt an den

gewohnten Orten angeschlagen, und in die Sammlung der
Gesetze und Dekrete aufgenommen werden."

Wurde angenommen.
Endlich w«de noch beschlossen, es solle überall der Ausdruck:

öffentlich angestellt Schullehrcr gebraucht werde».

Verzeichniß der in der Sitzung vom 2Z. Hornung,
vorgelesenen Petitionen.

Folgende an den Großen Rath gelangten Vorstellungen und
Bittschriften wurden dem Rcgierungsrath zugesandt: um je nach
ihrem Inhalt darüber zu verfügen oder Bericht zu erstatten.

In Hinsicht des Vundescntwurfes.
No. t. Thun.

2. Steffisburg.
3. Saanen.
4. Viel.

L. In Hinsicht des Gemeindwesens.
No. S. Burgdorf.

6. Aarberg.
7. Neuenstadt.
8. Radclfingen.
5. Kriechcnwyl.

40. Seedorf.

it. Kappclen bei Aarberg.
Einfassen Beschwerde, wegen Ungleichheit des Stimmrechts.

Bezug des Hintersäßgcldcs und Verlangen eines Gesetzes
für Ausscheidung der Gemeinde- und Burgergüter.

No. 12. Finstcrhennen.
43. Amsoldingen unS Hööfe.
44. Ucbeschi.
IS. Trachsclwald.
46. Ncuenegg.
47. Albligcn.

v. Aufhebung von Ehehindernissen.
4 8. Wälti, von Landiswyl.
43. Bernhard, Hufschmid zu Hasle bei Burgdorf.
20. Louis Auguste Marchand, von Renan.
21. Christen Dürig, von Bowylviertel.

k. Verschiedenes.
22. Ligerz, Twann, Straßenbau längs dem Bielersee.
23. Neuenstadt, dito
24. Gampelen und Gals, Wirth- und Schaalrechtsbcgehren.
25. HaSlcberg, Trennung von andern Gemeinden.
26. Utzenstorf, Beschwerde wegen BeHolzung.
27. Bätterkinden, Holzangelegcnheit.
28. Büchler, Geldanleihen.
23. Rothacher, Entschädigungsbcgchrcn.
30. Moser, BegnadigungSbegchrcn.
31. Wolf, Naturalisationsbegchrcn.
32. St. Ursanne, Stadtrath, wegen den Holzausfuhr-Be¬

willigungen nach Frankreich.

Dienstag, den 26. Hornung 1833.

Präsident: Herr Landamman Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen wurden
dem Regieruugsralh zugesandt, um über dieselben zu verfügen oder
Bericht zu erstatten:

4) Der Gemeinde Völligen in Hinsicht der Bundcsurkunde.
2) - - Oberhofen u. Hilterfingen - -

3) - - Völligen, wegen Verwendung für Constant
Meuron.

4) - - Sonceboz, wegen Vertheilung der Einquar-
tierungskosten für durchziehendes Militär.

Vom Herrn Landammann wurde das Ergebniß der gestern
für die Commission zur Untersuchung des Bundesentwurfs
abgegebenen Stimmzettel angezeigt, aus dem sich ergab, daß dnrch
absolute Mehrheit erwählt worden sind:

4) Herr von Tavel, Regierungsrath.
2) - Blumcnstcin, Großrath.

Durch die heute nach Vorschrift des Reglementes festgesetzte
Wahloperation, wurden ferner ernannt in einem zweiten Scruti-
nium:

3) Herr Tscharner, gewesener Schultheiß.
4) - Köhler, Regierungsrath.
6) - Schnell, Professor.
6) - Neuhaus, Regierungsrath.

Und durch ein drittes Abstimmen:



7) Herr Herrmann, Oberrichter.
L) - I. I. Knechtenhofer.
S) - Kasthofer, Forstmeister.

Es ward ein Anzug des Herrn Dr. Morlot verlesen, dahin
gehend, daß für die von der Hauptstadt entfernten Gegenden
Filial- oder Succursal-Anstaltcn des Jnselspitals errichtet oder die

schon bestehenden vergrößert oder verbessert werden möchten, wozu

nach Anleitung der bereits bei der abgetretenen Regierung statt
gefundenen Verhandlungen über diesen Gegenstand jährlich Franken

2000V aus den Renten des Scparatfonds zu erheben seien.
Vom Herrn Landammann wurde angezeigt, daß von morgen

an die Sitzungen um 8 Uhr anfangen werden.
Nun ging man zur Behandlung des Gesetzentwurfes über die

Fischerei. Doch wurde vorerst noch eine Vorstellung der Güter-
bcsitzer längs der Aare, in der Gemeinde Bremgarten verlesen,
wodurch sie begehren, daß die Regierung sie entweder im Besitz
der in der Aare angelegten Rcuschen verbleiben lasse, oder daß,
wenn man ihnen die Reuschen entziehe» wollte, die Regierung auch
die Schwcllpflicht übernehme.

Der gedachte Gesetzesentwurf ist am 8. und 10. Dezember
4882, vom Großen Rath berathen und dann wieder an den

Regierungsrath gesandt worden, um ihn nach den genommenen
Beschlüssen abzuändern. Nun ward er in seiner neuen Abfassung
vorgelegt. Nur über die HZ. 3. und 8. wurden Bemerkungen
gemacht, indem gefallene Meinungen glaubten, man solle im
erster» eine Modifikation in Betreff des Nascnfanges eintreten
lassen, und im letztem sagen, daß die angeführten Fischerordnungen
nur insofern einstweilen in Kraft bestehen, als sie nicht mit den
im vorliegenden Gesetz enthaltenen Vorschriften im Widerspruch
stehen. Beide Bemerkungen wurden aber nicht erheblich befunden
und der Entwurf in der vorgelegten Abfassung angenommen.
Rücksichtlich der oben erwähnten Vorstellung dann fand man, daß
durch den §. 6. hinlänglich für alle den Privaten oder Corpora-
tionen zugehörigen Fischerrechte gesorgt sei.

Dieses Gesetz, wie es heute angenommen worden, ist dem

Regierungsrath zugesandt um solches b'ekannt machen, und in
Vollziehung setzen zu lassen.

Ein Vortrag des Justiz-Dcpardemcnts mit der Empfehlung
des Regiccungsraths begleitet zeigte, daß die dem Unterstatthalter
von Bern, vermöge des Gesetzes vom 26. November 4 831
zukommende Besoldung von Fr. 200, in Betrachtung der vielen ihm
obliegenden und seither noch durch das Präsidium des Sittengerichts

vermehrten Geschäfte zu gering sei, und trug auf eine

Besoldung von Fr. äoo an.
In der Berathung ward einerseits der Antrag gemacht, die

Besoldung auf Fr. 600 zu setzen, andrerseits aber bemerkt, daß
auch auf dem Landflucht alle Untcrstatthalter hinlänglich besoldet
seien. Es wurde dem Vvrtrag gemäß beschlossen:

4) Der jeweilige Unterstatthaltcr von Bern soll eine jährliche
Besoldung von Fr. äoo erhalten.

2) Dieser Beschluß soll dem Rcgierungscath zugesandt werden,
um ihn in Vollziehung zu setzen.

Ein anderer Vortrag des Justiz-Departements enthielt
einen Bericht über die zu verschiedenen Malen statt gefundenen
Verfügungen der Regierung wegen Besoldung des Kommandanten
des Landjägercorps und schloß mit dem Antrag, daß die Besoldung

auf Fr. 3 täglich, also für das Jahr auf Fr. loss bestimmt
werden, und daß außerdem die Kosten der Inspektions- und übrigen

Reisen vergütet werden.
In Abweichung hievon wurde vom Regierungsrath angetragen

und dann auch beschlossen:
4) Es solle dem Kommandant des Landjägercops eine Besoldung

von Fr. 4 6oo zukommen.
2) Dabei werde ihm aber die Verpflichtung auferlegt, ein Pferd

zu halten und seine Reise-Auslagen selbst zu bestreiken.

In der Berathung geschahen Anträge, die Besoldung auf
Fr. 2000 zu setzen; das Rechnungswesen von dieser Stelle zu
trennen, und auch die Verwaltung der Jnvalidenkasse einer andern
"Person zu übertragen. Es wurde aber für den Antrag des Ne-
gicrungsraths entschieden.

Vom Regierungsrath wurde mit einem Vortrag des Justiz-
Departements der Entwurf eines Dekretes vorgelegt, um als
Ausnahme der Vorschriften des Emoluwcnten-Tarifs vom Dezem-
be r 4842 und May 4813, den RegierungSrath zu ermächtigen
auch denjenigen Amtsgericht-Schreibern, welche das Notariat noch

3 -
nicht vier Jahre ausgeübt haben, für die Dauer ihrer Anstellung
das Patent eines Amtsnotars zu ertheilen.

In der Berathung ward die Meinung eröffnet, keine solche

Ausnahme zu machen, aber hingegen für alle Notare die Bedingung

vierjähriger Ausübung des Berufs um für eine Amtsnotarstelle

wahlfähig zu sein, aufzuheben. Dieser Meinung wurde
beigepflichtet und beschlossen, dem RegierungSrath aufzutragen, den

Entwurf eines Dekrets in diesem Sinn vorzulegen. Andere
Meinungen waren dahin gegangen nichts abzuändern, sondern es.bis
zu einer Revision der Verordnungen über die Notare bei den

bestehenden Vorschriften verbleiben zu lassen.

Ein Vortrag des Justiz-Departements enthielt einen umständlichen

Bericht über eine von Niklaus Jehnder von Koniz dem

Großen Rath eingereichte und von diesem unterm 47. November
4832, dem Regierungsrath zur Untersuchung zugesandte Vorstellung.

Der Jehnder begehrte:
4) Daß vom Großen Rath eine Revision der in Streitigkeiten

mit der Dorfgemeinde Köniz, wegen Holzrechtsamen von den
Gerichten ausgefällten Urtheile angeordnet, und

2) daß er von einer ihm wegen Pfänderverweigerung bei

Betreibung um Prozeßkostcn auferlegten Leistung freigesprochen
werden möchte.

Sowohl vom Justiz-Departement als vom RegierungSrath

wurde angetragen, den Jehnder in beiden Begehren
abzuweisen, weil das erstere eine von kompetenten Behörden
beurtheilte Sache betreffe, und er sich durch Bezahlung der schuldig
gewordenen Prozeßkosten von der Leistung befreien könne.

Diesem Antrag ward beigepflichtet und der N. Aehndcr mit
den Schlüssen seiner Vorstellung abgewiesen.

Ueber zwei andere dem Regierungsrath unterm 28. November

4 832 zur Untersuchung gesandte an den Großen Rath gerichtete

Begehren, wurden ebenfalls durch einen mit Ueberweisung deS

Regierungsraths versehenen Vortrag des Justiz-Departements
Bericht erstattet:

4) Christian Dürig von Bowyl im Thali bei Wyl wohnhaft,
begehrt die Erlaubniß die Elisabeth Augsburger von Konol-
fi'ngcn zu heirathen, mit der er während des Lebens seiner im
letzten Frühjahr verstorbenen Frau ein Kind erzeugt hat.

2) Johann Georg Aberli von Scheulte, wohnhaft zu Son-
villier, sucht um die Erlaubniß an, die von ihm schwangere
Susanna Lidi Stram, uneheliche Tochter seiner verstorbenen
Frau zu heirathen.

Da nach unsern Gesetzen die Aulässigkeit beider Ehen
verboten ist, und zwar der erstere Fall durch Satzung Ü2 und der

letztere durch Satzung äs des Personenrechts, und das Gesetz vom
30. Brachmonat 4832 keine Dispensations-Ertheilung von diesen

Eheverboten zuläßt, so wurde nach dem Antrag des

Justiz-Departements und des Regierungsraths beschlossen, sowohl den Dürig
als den Aberli in ihren Begehren abzuweisen.

Ein anderer Vortrag deS Justiz-Departements betraf das
unterm 42. Dezember 4332 von Rud. Cmanuel Krähenbühl,
Geschäftsmann in Bern, an den Herrn Landammann gerichtetes

Schreiben, durch das er um eine Entschädigung für den ihm und

seiner Frau vom 43. März bis 20. April 4329 auferlegten Hausarrest,

wegen damals statt gehabter Untersuchung eines in der

Amtsschreiberei begangenen Diebstahls ansucht. Obschon keine

Schuld auf Krähenbühl bewiesen war, so wurde ihm doch keine

Entschädigung zuerkannt, weil er durch sein Benehmen Verdacht
auf sich gezogen hatte.

Dem Antrag gemäß wurde beschlossen: Es solle bei der am
4ä. September 4332, vom RegierungSrath geschehenen Abweisung
sein Bewenden haben und in das Begehren des Krähenbühl nicht
eingetreten werden.

Ein vom RegierungSrath empfohlener Vortcag des Justiz-
Departements gab Bericht über die friedensrichterliche Geschäfte

im Amtsbezirke von Bern. Da sie äußerst zahlreich sind und

zwei Tage jeder Woche wegnehmen, so hätte sie der Regierungs-
Statthalter unmöglich selbst besorgen können, und deswegen ist

ein Mitglied des Amtsgerichtes damit beauftragt werden. Nun
wurde vorgeschlagen und nach dem Antrag beschlossen:

4) Es solle bis zu endlicher Aufstellung der Friedensgerichte

dem in Bern jeweilen als Friedensrichter funktionirenden

Amtsrichter eine jährliche Gehalts-Julage von dreihundert

Franken ausgerichtet werden.



s) Dieser Beschluß wird dem RegierungSrath zur Vollziehung
zugesandt.

Aus den Antrag des Militär-Departements und die

Empfehlung des Regierungsraths, wird dem Herrn Karl Steiger die

von ihm wegen geschwächter Gesundheit nachgesuchte Entlassung
von der Stelle eines Oberst-Lieutenants und Kommandanten des

zweiten Militärkreises in allen Ehren und unter Verdankung der

geleisteten Dienste ertheilt.

Mittwoch, den 27. Februar 1333.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Nachstehende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen wurden

dem Regierungsrath zugesandt, um je nach ihrem Gegenstand
darüber zu verfügen oder Bericht zu erstatten.

In Hinsicht der Bundesurkunde:
4) Von den Gemeinden Sigriswyl, Uetendorf und Strätlingen.
2) Von zehn Partikularen in der Gemeinde Unterseen.
2) Von'4t Gemeinden des Amtsbezirks Burgdorf.

L. In Hinsicht des Gemeindwesens.
ä) Der Bürgergcmeinde von Laupcn.
5) - - - Koppigcn.
6) - - - Laufen,

O. In Hinsicht der Fischczcn im Oenzbache.
- 7) Der Güter- und Mühlenbcsitzer an diesem Bache, in der

Kirchgemeinde Herzogenbuchsee.
Ein Vortrag des Justiz-Departements betrifft die Frage,

durch welche Beamten und BeHorden die durch die Verordnung
über das Armcnwesen vom 22. Dezember 4807, (mit ihrem durch
die Verordnung vom Dezember 48t 2 und dem Kreisschreiben des

Großen Rathes vom ä. März 4822 getroffenen Abänderungen)
vorgeschriebenen Strafen ausgesprochen werden sollen? Von Seite
des Regierungsrathsward durch ein Kreisschrcibcn vom 26. Juli 4832,
an die Rcgicrungs-Statthalter denselben die Weisung ertheilt worden,

die in gedachter Verordnung vorgeschriebenen polizeilichen
Maßnahmen durch einen Beschluß zu verhängen, welcher allfällig
durch eine Beschwerdeschrift vor den Regierungsrath gezogen werden

könne. Hingegen waren auch Fälle dieser Art vor die
Gerichte gebracht, von ihnen beurtheilt und durch Appellation vor
das Obergericht gezogen worden. Dieser schwankende Geschäftsgang

bewog den RegierungSrath die Frage, auf welche Weise
verfahren werden solle, dem Großen Rath zum Entscheid vorzulegen,
ohne sich für eine der beiden einander entgegengesetzten Meinungen

des Justiz-Departemeuts zu erklären.

In der Diskussion wurde sowohl die das ermähnte Kreisschrei-
ben begründende Ansicht, daß die Vorschriften der Armen-Verordnung

bloße Prävcntiv-Maßnahmen enthalten, als diejenige
auseinander gesetzt, daß nach der frühern Organisation des Justiz-
wescns der Obcramtmann auch Polizcirichter gewesen sei, und als
solcher die in der Verordnung bestimmten Strafen verhängt habe,
bei der nun bestehenden Trennung der Gewalten aber die
Verhängung solcher Strafen nur von den richterlichen Behörden
ausgehen solle.

Gefallene Meinungen wollten einerseits einen Unterschied
zwischen Fortweisung (für die man den Rcgicrungs-Statthalter zu
ermächtigen wünschte) und andern Verfügungen machen, andrerseits

aber keinen solchen Umerschied eintreten lassen. Eine andere
Meinung — äusserte den Wunsch, daß mit dem zu nehmenden
Beschluß einige Vorschriften über das Verfahren in solchen Fällen
gegeben werden möchten, damit nicht die Gemeinden in kostbare
Rechtshändel verwickelt werden; dagegen wurde aber angebracht,
daß nach den bestehenden Gesetzen das summarische Verfahren
einzuschlagen und deswegen nichts zu verfügen sei. Endlich ward
beschlossen, daß die erwähnten Straffälle vor die richterlichen
Behörden gebracht werden sollen,- und dem Regierungsrath der Auftrag

ertheilt werde, den Entwurf eines 'Dekrets nach diesem
Grundsatz vorzulegen.

Ein anderer Vortrag des Justiz-Departements enthielt den
U-.à-à. Bericht über den am 3. Dezember 4 832, dem RegierungSrath
5-- ft àzur Untersuchung gesandten Auzug des Herrn Amtsnotars Ro-

2 mang über die Fragen:
^>, 'è.-ê ^ Ob nicht die Einschreibung derjenigen Akten in die Proto-

MM-,, krlle der Stipulatorcn unterlassen werden könnte, welche in
-

die Grundbücher der Amtschreibcrcien eingeschrieben werden
müssen?

2) Ob nicht die Ausfertigung eines zweiten Doppels der Gclds-
tagsrödel unterbleiben könnte, wenn die Gemeinden vollständige

Collokationen für ihre Eingaben erhalten?
Ueber die erstere Frage waren die Meinungen des

Departements getheilt. Der Regierungsrath pflichtete derjenigen bei,
welche den Antrag machte, bis zu einer Revision der Verordnungen

über das Notariat bei der bisherigen Uebung zu verbleiben,
und dieß wurde denn auch beschlossen.

Die zweite Frage wurde nach dem einmüthigcn Antrag des

Departements, dem auch der Regierungsrath beipflichtete, dahin
entschieden, dermalen darüber keine Verfügung zu treffen, weil der

Entwurf eines neuen Gesetzes über das Verfahren in Geldstagssachen

nächstens von der Gesctzgcbungs-Kommission berathen werden

solle.
Auf einen mit der Empfehlung des Rcgiecungsraths begleiteten

Vortrag des Justiz-Departcmenrs, wurde dem Johann Wied-
mann von Ins und daselbst wohnhaft, in Folge des Gesetzes vom
3o. Juni 4 832, die Dispensation von der Satzung äft, des

Personcnrechts und die Erlaubniß ertheilt, die Anna Barbara
Roth von Word, Nichte seiner am Z. August 4 823 verstorbenen

Ehefrau Anna geborncn Roth zu heirathen.
Eine andere Dispensation von Satzung is Personenrechts

wurde in Folge des Gesetzes vom 30. Juni 4832, auf den Vortrag

des Justiz-Departements und die Empfehlung des Regierungs-
ralhs, dem Johann Friedrich Grüring von Viel ertheilt, um
seine Schwägerin Maria Mühlheim, Wittwe seines am 20.
Juli 4823 verstorbenen Bruders Abraham Grüring, heirathen
zu dürfen.

Durch einen Vortrag des Justiz-Departements gab dasselbe

Bericht über die an den Großen Rath gelangte und am 23. Juni
4 832, dem Regierungsrath zur Untersuchung zugesandte Bittschrift
des zu Mittelhäusern in der Kirchhöre Köniz wohnenden Heinrich
Müller von Laucerbrunnen. Derselbe ist durch ein Urtheil deS

Obcrgerichtes vom 8. März t 832, von seiner Ehefrau geschieden
und ihm eine zweijährige Wartzeit auferlegt worden. Nun
begehrte er eine Dispensation davon, um die Anna Barbara Rhin
von Bollodingen, heirathen zu können. Da sich aber aus den
Akten ergiebt, daß er während seiner Ehe mil der gedachten A.
B. Rhin, unerlaubten Umgang gepflogen, und von der Satzung
ä3 des Personenrechts, welche die Schließung einer Ehe unter
solchen Verhältnissen verbietet, keine Dispensation statt finden kann,
so wurde nach dem Antrag des Justiz-Departements und desRegic-
rungsraths der Müller mit seinem Begehren abgewiesen.

Auf e nen Vortrag des Justiz-Departements und die
Empfehlung des RegierungSraths, wurde dem Johann Wilhelm Hek-
mann von Straßburg, Rentier, vcrheirathct und seit dem Jahr
4 824 zu Pruntrut wohnhaft, dem das Bürgerrecht der Gemeinde
Courchavon im Amtsbezirke Pruntrut zugesichert ist, die Naturalisation

ertheilt.
In Folge des Ucbergangs-Gesetzcs erstattete das Finanz-Departement

einen Bericht über die Frage: ob die Staatsgebühren
von Liegenschafts-Handänderungen beizubehalten oder abzuschaffen
seien, oder ob allfällig eine Abänderung in ihrer Erhebung zu '

machen wäre. Die Mehrheil des Departements und mit ihn der
Regierungsrath fand, daß diese Abgabe, die jährlich ungefähr
Fr. äoooo abwirft, und keineswegs lästig ist, noch ferner
beizubehalten sei, und es auch nicht angemessen wäre in den darüber
bestehenden gesetzlichen Vorschriften etwas abzuändern. Dieser
Ansicht und dem damit verbundenen Antrag, wurde vom Großen
Rath beigepflichtet, und demnach beschlossen, in den bestehenden
gesetzlichen Vorschriften über obige beiden Gegenstände nichts
abzuändern.

Da sich gezeigt hat, daß die durch das Reglement vom 26.
März 4 832 bestimmte Anzahl von drei Standesweibcln uns einem
Kanzleiläufer wegen der großen Menge der ihnen zu besorgen
obliegenden Geschäfte nicht hinreicht, so wurde auf einen vom
Regierungsrath unterstützten Vortrug deS Finanz-Departements
beschlossen :

4) ES solle die Anzahl der Standcswcibel auf vier und die der
Kanzleiläustr auf zwei bestimmt sein.

2) Dieser Beschluß solle dem Regierungsrath zur Kenntniß und
weitem Verfügung zugesandt werden.

In einem mit Berechnungen begleiteten Vortrag zeigt das



Militär-Departement, daß durch die wegen der statt gehabten
politischen Bewegungen nöthig gewordene Vermehrung der Garnison

und andere Kosten beträchtliche ausservrdcntliche Ausgaben
entstanden seien, die sich bis zu Ende des Jahres 1832 belaufen auf
ungefähr Fr. äSooo.
Dazu kommen noch die Kosten für eidgenössische

Truppen-Aufgebote von 11000.
und die Kosten der Sendung von Truppen
nach Vendlincourt 3K2S. 5. 7 H

Zusammen Fr. S9K2S. S.
Zu Deckung dieser Summe wurde ein ausserordentlicher Kredit

begehrt. Darauf trug auch das Finanz-Departement durch
einen beigefügten Vortrag an, der vom Rcgierungsrath empfohlen
war. Die Versammlung fand, die Ausgaben seien nöthig gewe«
sen, und gehörig belegt. Demnach ward beschlossen:

Es sei dem Militär-Departement zu Deckung der ausserordentlichen,

bis zu Ende des Jahres 1832 gehabten Ausgaben ein
Kredit auf die Standeskasse ertheilt von Fr. 6962S. S.

Donstag, den 28. Februar 4833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Folgende an den Großen Rath gerichtete Vorstellungen und
Bittschriften, wurden dem Regierungsrath zugesandt mit dem
Auftrag, je nach ihrem Gegenstand darüber zu verfügen oder Bericht
zu erstatten.

X. In Hinsicht der Bundcsurkunde:
1) Mehrerer Gemeinde der Landschaft Obcrhasle.
2) dito des Amtsbezirks Fraubrunnen.

L. In Hinsicht der Chorgecichtsatzung:
3) Des Sittcngcrichts zu Ncueneck.

0. In Hinsicht einer Begnadigung:
4) Der Bäuertgcmeinde Willen Amtsbezirks Oberhasle, zu

Gunsten ihres Angehörigen Caspar Fahner.
Herr Tscharner gewesener Schultheiß und Vice-Präsident

des Rcgierungsrathcs, welcher in der letzten Wintcrsitzung zum
ersten Gesandten auf die damals wegen der Angelegenheiten des

Kantons Basel für den lS. Januar ausgeschriebene Tagsatzunger-
nannt worden ist, suchte durch ein Schreiben an den Großen
Rath um seine Entlassung von dieser Stelle an, sowohl weil die

nun am 11. März sich versammelnde Tagsatzung nicht nur den

vbengcdachten Gegenstand, sondern vorzüglich den Entwurf der

Bundesverfassung zu berathen haben werde, als um die Geschäfte
des Bau-Departements, dessen Präsidium er zu führen habe,
gehörig besorgen zu können.

Dieses Schreiben wurde dem Regierungsrath zur Berichterstattung

gesandt.
Das Militär-Departement berichtet, daß bei der vorgenommenen

neuen Organisation des Militär-Departements, durch welche
eine Ersparniß von Fr. 2000 bis 3ono erzweckt worden, die

bisherige Stelle eines Kriegszahlmeisters eingegangen sei, welche Herr
von Graffenried bekleidet habe, der sie nun durch die neuen
Einrichtungen verliere. In Betrachtung dieses unverschuldeten
Verlustes der gedachten Stelle und der seit vierzig Jahren treu
geleisteten Dienste, wurde vom Militär-Departement der Antrag
gemacht, dem Herrn von Graffenried ein Lcibgeding von Fr. koo-
bis 8vo zu geben, wogegen er dann dem Kantons-Kriegskommis-
sär behülflich sein würde.

Der Regierungsrath pflichtete den Ansichten des Departements

bei und trug auf Ertheilung eines Leibgedings von Franken

Ko» an.
In der eröffneten Umfrage wurde einerseits der Antrag

unterstützt, andrerseits aber dargcthan, daß die Errichtung von
Pensionen den Staat zu großen Ausgaben führen könnte und
deswegen beschlossen, dem Antrag nicht zu entsprechen.

Dieser letzter» Anficht wurde beigepflichtet, und beschlossen,
kein Leibgeding zu bewilligen.

Auf den vom Regierungsrath empfohlenen Vorschlag des

Militär-Departements, wurde an die durch Entlassung des Herrn
Steiger erledigte Stelle eines Oberst-Lieutenants und Kommandanten

des zweiten Auszügcr-Bataillons und Militärkreises ernannt:
Herr Johann Rudolf Steinhauer von Riggisberg, ältester Major

in der Linie.

Das Militär-Departement berichtet, daß der am 28.
November 1832, zum Major des zweiten LandwehrbataillonS im
zweiten Militärkreis ernannte Herr Johann Marti von Mülchi,
diese Stelle nicht angenommen und daS Brevet zurückgesendet
habe, mit dem Begehren in seiner frühern Stelle als Hauptmann
der zweiten Schützen-Compagnie deS ersten Reservebataillous zu
verbleiben. M

In Folge dessen, wurde vom Departement mit Empfehlung
des Regierungsraths vorgeschlagen und dann zu einem Kommandanten

des zweiten Landwehrbataillons im zweiten Militärkreis
und Kommandanten des Landwehr-Marschbataillons mit Oberst-
Lieutenants Rang ernannt:

Herr Franz Wagner von Bern, Major des istcn Landwehr«
bataillons im istcn Kreis.

In Folge einer geschehenen Mahnung war dem Regierungs«
rath unterm 22. November 1832 der Auftrag ertheilt worden:
„Eine genaue Ueberficht alles Vorhandenen und Fehlenden im
„Militärwesen in Bezug auf die Mannschaft, ihre Ausrüstung
„und die Munition vorzulegen." Diesem Auftrag wurde uün
durch einen vom Regierungsrath an den Großen Rath über wie-
senen mit drei Tabellen begleiteten Bericht des Militär-Departe«
ments entsprochen, der noch mündlich vom Präsidenten des
letzter» weiter ausgeführt ward.

Sowohl der Bericht als die Ergebnisse desselben wurden ganz
befriedigend befunden und beschlossen dem Regierungsrath und
dessen Militär-Departement die Bemühungen für Vervollständigung

und Vervollkommnung unserer Militärcinrichtungcn zu ver«
danken, mit der Bemerkung, daß eS angemessen sein dürfte, der
Gesandtschaft auf die bevorstehende Tagsatzung eine Abschrift der
vorgelegten Tabellen zu geben, um allfällig Gebrauch davon
machen zu können.

Auf den vom Regierungsrath empfohlenen Vorschlag des

Justiz-Departements, wurde zu einem Kommandanten des

Landjägercorps ernannt:
Herr Rudolf Küpfer von Bern, Major.

Da es um die Wahl eines Direktors der Juchtanstalten zu
thun war, so machte das Justiz-Departement den Antrag, vorher
die Amtsdauer für diese Stelle zu bestimmen und dieselbe auf
sechs Jahre zu setzen. Der Regierungsrath hingegen trug bei
der Ueberweisung an den Großen Räch an die Amtsdaucr unter
Vorbehalt der Wiederwählbarkeit auf vier Jahre zu. beschränken.
Es ward beschlossen :

1) Die Amtsdauer für die Stelle des Direktors der hiesigen
Juchtanstalten ist auf vier Jahre bestimmt..

2) Bei der nach Auslauf der Amtsdauer vorzunehmenden neuen
Wahl, ist der bisherige Direktor wieder wälhbar.

Hierauf wurde zur Wahl des Direktors der Juchtanstalten
geschritten und ernannt:

Herr Eduard von Ernst, von- Bern, bisheriger Direktor.
Ein Vortrag des Diplomatischen Departements mit. Empfehlung

des Regierungsrachs begleitete die drei Berichte der hiesigen
Gesandtschaften auf den drei Tagsatzungen, des verflossenen Jahres,

nemlich:
1) Vom 12. bis 3o. März 1-832.

Gesandte,
Herr Schultheiß Tscharner.

- Schnell Regierungs-Statthalter, von Burgdorf,
- Neuhaus, Mitglied des Regierungsraths.

2). Vom 9. Mai bis 16. Juni.
Gesandte,

Herr Schultheiß Tscharner.
- Schnell, Regierungs-Statthalter, von Burgdorf:
- Neuhaus, Mitglied des Regierungsrachs.

3) Vom 2: Juli bis 9. Oktober.
Gesandte,

Herr von Tavel, Mitglied des Regierungsrachs.
- Schnell, Regierungs-Statthalter, von Burgdorf,
- Köhler, Mitglied des Regierungsraths.
Es wurde auf angehörten Vortrag beschlossen:- das Verhalten

der Gesandten zu genehmigen, und ein. Schreiben- an jedem
der Abgeordneten zu- erlassen.

Ein Vortrag des Regierungsrachs meldet, die Stelle eines

Staatsanwalts sei zu wiederholten Malen, sowohl durch inländische

als ausländische Blätter ausgeschrieben worden,, jedoch habe

sich keine befriedigende Auswahl von Bewerbern dargeboten. Da
2 °



aber die Bestellung dicker Beamtung dringendes Bedürfniß geworden,

so habe der Regicrungsrath am 20. Dezember t832 beschlossen,

die Geschäfte derselben auf 4. Juli 4833, gegen eine
Remuneration von Fr. 800 provisorisch dem Herrn Hepp, Dr. zur.
und Professor zu übertragen, der dafür in Eidespflicht aufgenommen

worden fei. Hicvon habe der RegicrungSrath nicht ermangeln

wollen, den Großen Rath in Kenntniß zu setzen, und
gewärtige, ob die getroffene provisorische Verfügung die Genehmigung

deS Großen Raths erhalten werde.
Es wurde die Bemerkung gemacht, daß ein Bericht über das

Ergebniß der geschehenen Ausschreibung um so vielmehr dem Großen

Rath hatte vorgelegt werden sollen, da seine Sitzungen am
20. Dezember noch nicht geschlossen gewesen seien, als der

RegicrungSrath eine einstweilige Verfügung getroffen habe. Doch
wurde beschlossen, diese provisorische Bestellung deö StaatSanwaltes
gut zu heißen.

Durch einen andern Vortrag deö Rcgierungsralhs berichtet
derselbe: Er hake sich überzeugt, daß die Besoldung des zweiten
Sekretärs des Erziehungs-Departements von Fr. 800 im
Verhältniß der vielen ihm obliegenden noch mit Führung einer
beträchtlichen Kasse verbundenen Geschäfte zu niedrig angesetzt worden

sei, und trage deswegen auf eine Erhöhung von Fr. 200 an.
Dieser Antrag wurde von mchrern Mitgliedern unterstützt,

dagegen aber auch eingewendet, daß wahrscheinlich später die

Geschäfte sich vermindern werden.
Es wurde beschlossen:

4) Die Besoldung des zweiten Sekretärs des Erziehungs-Dc-
partemcnts, wird von achthundert auf eintausend Franken
erhöhet.

2) Der Regierungsrath ist mit der Vollziehung dieses Beschlusses

beauftragt.
Das Departement des Innern erstattete durch einen vom

Regierungsrath übcrwicscnen Vortrag, Bericht über einen am 7.
Dezember 4833, erheblich erklärten Anzug deö Herrn Watt,
dahingehend, daß die eingegangene Gewehrfabrik der Herren Meiner,
Borneque und Comp., zu Pont d'Able bei Pruntrur wieder
hergestellt werden möchte. Das Departement fand, daß die Herstellung

dieser Fabrik allerdings aus verschiedenen Rücksichten wün-
schenswerth wäre, und daß die Unternehmung vom Staate durch
Abnahme von Fabrikaten und auf andere Weise zu begünstigen,
aber Privatpersonen zu überlassen sei, deren Entschluß von
verschiedenen Umständen und besonders von der Aussicht eines
hinlänglichen Absatzes abhänge, welchen die hiesige Regierung
zuzusichern, sich nicht im Stande befinde.

Dieser Ansicht pflichteten sowohl der Regierungsrath als
verschiedene gefallene Meinungen bei. Es ward beschlossen: Für
jetzt der Sache keine weitere Folge zu geben, aber den
Regierungsrath zu beauftragen, er solle bei den Regierungen der übrigen

Kantone dahin zu wirken suchen, daß man wo möglich in der

Schweiz eine Waffen-Fabrik anlege, aus der sie sich die darin
verfertigten Kriegsbedürfnisse verschaffen könnte, um nicht in der
Abhängigkeit vom Auslande zu verbleiben.

Nun wurden noch folgende Anzüge rücksichtlich ihrer
Erheblichkeit in Umfrage gesetzt:

4) Der am t c>. Dezember 4832 verlesene Anzug des Herrn Hofer,

dahin gehend, daß das Gesetz über das Tcllwesen vom
Juni 4 823, revidirt werden möchte.
Dieser Anzug wurde erheblich erklärt, und dem Regierungs-

rath zugesandt.
2) Der am 44. Dezember 4832 verlesene Anzug des Herrn

Belrichard, den Antrag enthaltend, daß die Ausfuhr von Holz
und Kohlen ohne dafür eine Erlaubniß einholen zu müssen,
gestattet werden möchte. — Man fand ihn nicht erheblich,
weil der Gegenstand bei dem Regiebüngsrath in Untersuchung
liegt.

3) Der am 20. Dezember 4332 verlesene Anzug der Herren
Meßmer/ Uutersuchungs-Richter und Blumenstcin mit dem

Antrag : Es möchte untersucht werden, ob und in wie fern die

Herren Regierungs - Statthalter, Gerichts-Präsidenten und
Amtsrichter den Vorschriften der Gesetze vom 3. Dezember
4834, rücksichtlich der mit ihren Stellen unverträglichen Be-
gangenschaften Folge leisten?
Es ward befunden, daß dieses nicht Gegenstand eines An-

zugs sei, sondern dem Regicrungsrath von den Mitgliedern des

Großen Raths eine Anzeige gemacht werden solle, wenn ihnen

WiderHandlungen dieser Art bekannt werden. Deswegen ward
der Anzug nicht erheblich erklärt,

ä) Der am 2S. Februar verlesene Anzug des Herrn Landam-
manns Simon, welcher auf Abänderung der HZ. 4 8., ä2.
und äz. des Réglementes für den Großen Rath rücksichtlich
der Bcfugniß seiner Präsidenten, zuletzt das Wort zu
nehmen, anträgt. Dieser Anzug wurde erheblich erklärt und zur
Untersuchung an den Regierungsrath und Sechszehncr
gewiesen.

Freitag, den l. März tk33.
Präsident: Herr Landamman Simon.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde nach einer

Berichtigung gutgeheißen.
Dem Regicrungsrath wurden folgende eingelangte Bittschriften

und Vorstellungen zugesandt, um nach geschehener Untersuchung

darüber zu verfügen oder Bericht zu erstatten:
4) Der Gemeinde Heimberg, in Hinsicht der Bundcsurkunde.
2) Der Burgergemcinde Affoltcrn bei Aarberg, in Hinsicht des

Gcmcindewcscns.
3) Des Gärtnermeisters Bürki und Wegknecht Schon, wegen

einer Entschädigung als Unternehmer der neuen Straße
zwischen der Schüpbach und Jlfisbrücke im Amtsbezirk Signau.
Durch eine Mahnung begehrten die Herren Martin Stäm-

pfli und Watt, daß über den in der frühern Sitzung von Herrn
Johann Seiler, gemachten Anzug in Betreff der Organisation der

Ccntralpvlizei ein Bericht vorgelegt werde. Hierauf zeigte der

Herr Schultheiß an, dieses Geschäft liege bei dem Regicrungsrath
in Untersuchung, der nächstens einen Vortrag darüber dem Großen

Rath machen werde.
Unter Vorlegung der Staatsrechnung vom 4. Januar bis

2v. Oktober 4834, gab das Finanz-Departement darüber einen

Bericht, indem es so wie der Regierungsrath in seiner beigefügten

Ueberweisung auf Passation antrug. Die Hauptresultate der

Einnahmen und Ausgaben wurden mit der Bemerkung angegeben,
daß es nicht möglich sei, eine Vergleichung mit den frühern Jahren

anzustellen, weil die vorliegende Rechnung auf den 20. Oktober

abgeschlossen worden, und ein großer Theil der Jahreseinnah-
mcn, namentlich der Ertrag der Zehnten und Bodenzinse, erst später

eingegangen sei. Eben so seien früher angeordnete Ausgaben
erst später bezahlt worden.

Diesem Vortrag war ein anderer der Staatswirthschafts-Com-
mission beigefügt, welche im allgemeinen den oben gedachten
Ansichten beistimmt, jedoch in Betreff der von der abgetretenen
Regierung dem Jnselspital und Ausser» Krankenhaus gemachten
Dotation von Fr. 4,2sc>,c>vo, in abweichenden Meinungen steht. Mit
der einen Darstellung wird angetragen:

4) Einstweilen den die Aussteurung des Jnselspitals und Ausser»

Krankenhaus betreffenden Posten von Fr. 4,25u,0»c>
nicht zu genehmigen.

2) Durch den Regierungsrath oder mittelst einer speciell dazu

zu ernennenden Commission untersuchen und rapportiren zu
lassen:
s) Ob die Veräusserung oder Cession jener Capitalsummc

als für das Wohl des Landes ersprießlich, und im
Interesse der jetzigen Ordnung der Dinge politisch betrachtet
werden könne, und im verneinenden Fall:

b) Ob jener Beschluß der abgetretenen, damals bloß
provisorischen Regierung, als ein für die jetzige Regierung
verbindlicher SouveränetätSakt angeschen werden müsse?

Mit anderer Meinung fand man. es bedürfe bei der Einfachheit

des in Frage liegenden Gegenstandes keiner Untersuchung,
und auf keinen Fall wäre aus dem Ergebniß ein Vortheil für den

Staat zu erwarten, durch Abzahlung von früher eingegangenen
Schulten Habe die abgetretene Regierung in keinem Fall ihre
Bcfugniß übertreten. Der Vertrag zwischen der Regierung und dem

Stadtrath von Bern, vom Jahr 4829, sei ganz im Interesse des

Staates geschlossen worden, und im Jahr 4834, sei die Abzahlung

auf eine für letzter» höchst vortheilhafte Weise geschehen.
Aus diesen und noch andern angebrachten Gründen wurde beschlossen,

keine weitere Untersuchung anzuordnen, sondern die Rechnung
ohne einen Vorbehalt, rücksichtlich der Dotationen, zu passicen.

Uebrigens fand die Commission, daß der nach H. 2ä. der

Verfassung zu bestimmende Bestand des Staatsvcrmögcns auf 20.



Oktober 4 334, nicht unmittelbar auö dem der vorliegenden Rechnung

beigefügten Vermögensetat festgesetzt werden könne.

In der stattgefundenen Diskussion wurden die obigen beiden

Meinungen noch weiter entwickelt. Endlich ward beschlossen:
5) Die Staatsrechnung vom 4. Januar bis 20. Oktober 1831,

solle passirt werden mit Beifügung der Bedingung:
a) Daß die, vermöge Z. 24. der Verfassung vorzunehmende

Bestimmung des Staatsvermögens unabhängig von dem
der Rechnung beigefügten Vermögcnsetat geschehe.

l>) Daß untersucht werden solle, ob die abgetretene Regierung

zur Zeit der dem Jnsclspital und Aussern Krankenhaus,

gemachten Dotationen dazu befugt gewesen sei.
2) Um diese Untersuchung vorzunehmen und über das Ergebniß

dem Großen Rath Bericht zu erstatten, solle eine Commission

von fünf Mitgliedern durch das offene Stimmenmehr
ernannt werden.
Die Wahl der Commission wurde auf die folgende Sitzung

verschoben.
Der am 2k. Hornung verlesene Anzug des Herrn Morlot,

wegen Errichtung und Erweiterung von Spitälern wurde rück-
sichtlich seiner Erheblichkeit in Umfrage gesetzt und beschlossen,

denselben als erheblich dem Regicrungsrath zu überweisen.
Herr Schnell, Regierungs-Statthalter von Burgdors, suchte

durch ein an den Großen Rath gerichtetes Schreiben um
Entlassung von der Stelle eines zweiten Gesandten auf die Tagsatzung
an, zu der er im verflossenen Dezember ernannt worden ist.
Sowohl Gesundheitsumstände als Amtsgcschâftc verhindern ihn, wie
er meldet, sich am 44. März nach Zürich zu begeben. Das
Schreiben wurde dem Regierungsrath zur Berichterstattung
zugesandt.

Auf den Vortrag dcS Finanz-Departements und die Zustimmung

des Regicrungsraths, wird letztcrm' die Ermächtigung
ertheilt, einen Jusatzartikel zu dem im Jahr 4830 auf sechs Jahre
mit Baicrn geschlossenen «Salztraktat zu machen, um 1) die

Lieferung von jährlich r 8000 Centner auf 30000 zu erhöhen, und
2) dieses Salz nach dem Gutfindcn des Finanz-Departements
statt nach Murgcnthal zum Theil nach Wangen liefern zu lassen

unter der Bedingung, daß im letztern Fall statt fl. 2 kr. 32
bezahlt werden, fl. 2 kr. 34.

Vom Diplomatischen Departement, wird durch einen mit der

Überweisung und Zustimmung des Regierungsraths versehenen

Vortrug über das ihm am 26. Februar zur Untersuchung
zugesandte Entlassungsbcgehrcn dcS Herrn Forstmeisters Kasthofcr,
Bericht erstattet. Derselbe ging dahin: daß Herr Kasthofer durch
seine Erwählung zum Vice-Präsidenten des Großen Rathes
vermöge des Beschlusses vom 4v. November 483l, aus dem Diplo-
matischcn-Departement getreten sei, da nicht beide Stellen zugleich
bekleidet werden können, daß ihm aber wegen der von ihm
angebrachten Gründe die Entlassung von der Stelle eines Vice-Prä-
sidcnten in allen Ehren ertheilt werde. Dieses wurde dann auch
beschlossen.

Hierauf wurde zur Wahl eines Vice-Präsidenten geschritten,
und ernannt:

Herr Großrath Friedrich Wäber, Oberst-Lieutenant der
Artillerie.

Er nahm Anstand sich für die Annahme zu erklären, und
wird in der nächsten Sitzung seinen Entschluß anzeigen.

Auszug '
auö dem Bericht der Landwirthschaft-Commission über die StaatS-

rcchnung vom 4. Januar bis 20. Oktober 4834, in Bezug auf
die Dotation des Jnselspitals in Bern.
Der Gegenstand der von dem abgetretenen Großen Rathe dem

Jnselspital gemachten Dotation von Fr. 4,260,00», hat die

Aufmerksamkeit der Kommission in besondern Anspruch genommen.
Mit einter Meinung fand man, daß, obschon kein Regreßrecht

gegen die abgetretene Regierung bestehe, so könne doch die

Frage aufgeworfen werden, eines Theils: ob jene Ausstattung an
und für sich zweckmäßig und im wohlverstandenen Interesse
des Landes gewesen sei; ob es nicht vielmehr gerathener und der

Stellung der provisorischen Regierung angemessener gewesen wäre,
einstweilen auf dem frühern Wege fortzufahren und dem Jnselspital

jene Summe von Fr. 40000 fernerhin zu entrichten; und
andern Theils: ob der Große Rath, welcher sich am 43. Januar

4834 für provisorisch erklärt hatte, nach diesem Zeitpunkt und
seiner ausdrücklichen Erklärung (viele Groß-RathS-Protokoll vow
diesem Tag) competent war, über einen so beträchtlichen
'Theil des Staatsvermögens zu Gunsten einer Anstalt zu verfügen,
die weder ihrem Ursprünge, noch ihrem dermaligen Bestand nach,
eine eigentliche Cantonal-Anstalt ist, und ob derselbe eine so wichtige

Verfügung (die er möglicherweise, ohne die Verfassungs-
Aenderung, noch lange nicht getroffen haben würde) nicht hätte
dem neuen Großen Rathe überlassen sollen.

Diese erste Meinung (welche diejenige der einen Hälfte der
Kommission ist), stellt daher den Antrag:

4) Einstweilen den die Aussteuerung des Jnselspitals betreffenden

Posten von Fr. 4,260,000 nicht zu genehmigen.
2) Durch den. Regierungsrath, oder mittelst einer speciell dazu

zu ernennenden Kommission untersuchen und rapportiren zu
lassen:

->) Ob die Veräußerung oder Cession jener Capitalsumme,
als für das Wohl des Landes ersprießlich, und im Interesse

der jetzigen Ordnung der Dinge politisch erachtet werden
könne? und im verneinenden Falle

Ii) ob jener Beschluß der abgetretenen, damals bloß
provisorischen Regierung, als ein für die jetzige Regierung
verbindlicher Svuvcränctätsakt angesehen werden müsse?

Mit anderer Meinung fand man, es bedürfe bei der Einfachheit
deS in Frage liegenden Gegenstandes keiner Untersuchung,

und in keinem Falle wäre aus dem Ergebniß ein Vortheil zu
Handen des Staates zu erwarten.

Wenn auch einer sich provisorisch erklärten Regierung die

Bcfugniß abgesprochen werden könnte, ohne dringende Roth neue
für ihre Nachfolger verbindliche und beschwerende Verpflichtungen
einzugehen, so könne doch kein Zweifel obwalten, daß er in den

Schranken der Bcfugisse der abgetretenen gelegen sei, früher
eingegangene Schulden zu bezahlen.

Der Vertrag von 4829, ganz im Interesse des Staates
geschlossen, verpflichte denselben zu eiuem jährlichen Beitrag der unter

dem Verhältnisse zu der von dem Jnselspital übernommenen
Leistungen sei.

Dieser Betrag sei dann auf eine für den Staat höchst
vortheilhaste Weise abbezahlt worden.

Derselbe sei nemlich zu 49s> capitalisirt, ohne Währschaft in
Vermögenstheilen, die zu gerechten Besorgnissen Raum geben,
und in baarem Gelde daS gröstcntheils noch unbenutzt liegt, ausgerichtet

worden.
Ohne die nur zu wahrscheinlichen Capital-Verlüste in Rechnung

zu setzen, erspare der Staat die Verwaltungskostcn und die

Zinseinbuße auf den brachliegenden Summen.
Wenn dann noch in Betrachtung gezogen werde, daß die

demselben angehörenden Summen im Durchschnitt nicht 49s, abwerfen,
so würde durch die Zurücknahme des Dotations-Capitals der

Staat eine jährliche Einbuße von mehr als Fr. 40000 machen.
Es sei denn endlich Zeit mit der Vergangenheit die Rechnung

zu schließen, die Augen auf die Gegenwart und die Zukunft zu
richten, um durch allgemein verlangte Institutionen und gemeinnützige

Unternehmungen den Bedürfnissen unseres Volkes zu
entsprechen.

Aus allen diesen Gründen schließe man auf Abstrahirung von
dieser Untersuchung und Passation der Rechnung, ohne die Dotationen

auszunehmen.

Montag/ den 'i. März l833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der Sitzung vom 4. März wurde verlesen

und gutgeheißen.
Eine von vielen Einwohnern des Amtsbezirks Pruntrut

unterzeichnete Vorstellung, die Einführung des Patentsystems für
die Wirthschaften begehrend, wurde dem Regicrungsrath zur
Berücksichtigung bei der in Arbeit liegenden Untersuchung dieses

Gegenstandes gesandt.
Der am 4. März zum Vice-Präsidentcn des Großen Rathes

ernannte Herr Oberst-Lieutenant Wäber, zeigt durch ein Schreiben

an, daß er diese Stelle nicht annehmen könne.

Dieses Schreiben wird zu den Akten gelegt und die neue

Wahl auf eine andere Sitzung verschoben.



Herr Regierungsrath von Ernst meldet durch ein an den

Großen Rath gerichtetes Schreiben, daß er seiner Zeit die

Ernennung zum Central-Polizei-Direktor nicht ohne verschiedene
Bedenken angenommen, seither die Obliegenheiten dieser Stelle nach
bestem Wissen erfüllt habe, nun aber die Entlassung von gedachter

Stelle begehre, weil zu wiederholten Malen dem Anzug
gerufen worden sei, dieselbe als unvereinbar mit der eines Mitglieds
des Regierungsraths zu erklären, worin er persönliche Rücksichten

zu erblicken glaube.
Dieses Schreiben wird dem Regierungsrath zur Berichterstattung

gesandt.
Es wurden folgende Anzüge verlesen:

t) Mehrerer Mitglieder aus den leberbergischen Amtsbezirken
dahin gehend, daß die Wirthschaftordnung im ganzen Kanton
gleichförmig gchandhabt werde.

2) Des Herrn Watt, der Gründe anbringt um für den Land«

ammann und Viee-Präsidenten des Großen Rathes fixe
Besoldungen zu bestimmen.
Nun ging man, wie vorher angekündigt worden, zur

Berathung des vom Finanz-Departement entworfenen und vom Re-
gierungsrath gutgeheißenen Staatsbüdgets für 1833 über, das

man gedruckt den Mitgliedern des Großen Raths ausgetheilt hatte.
Die Bemerkungen des Finanz-DcpartementS sind im Entwurf
aufgenommen; andere der Staatswirthschafts-Commission waren
in einem beigefügten Bericht derselben enthalten.

Es wurde die Meinung eröffnet, die Behandlung des Büd-
gets aufzuschieben um vorher noch genauere Kenntniß des

Entwurfs nehmen zu können; aber auf die dagegen gemachten
Bemerkungen in die Sache einzutreten beschlossen.

In der allgemeinen Umfrage wurde der Wunsch geäussert,
daß in Zukunft das Büdget nicht erst zu Anfang des betreffenden
Jahres, sondern zu Ende des vorhergehenden dem Großen Rath
vorgelegt und demselben eine Uebersicht der Einnahmen und
Ausgaben des zu Ende gehenden Jahres beigefügt werden möchte.

Der Präsident anwortete, ersteres werde in Zukunft statt
finden, letzteres aber könne erst geschehen, wenn angemessene
Abänderungen in der Finanz-Verwaltung eingeführt sein werden.

Einnahmen.
I. Eigenthümliche Einkünfte.

Von Staats-Domainen.
1) Waldungen.

Die Staatswirthschafts-Commission findet den ausgesetzten

Ertrag in Geld von Fr. Ko,000
und in Lieferungen an Brenn-Bauhol; und Steuer von 63,83»

zusammen 123,89»
im Verhältniß zur Ausdehnung der Staatswaldungen zu gering.
Auf die vom Herrn Forstmeister und andern Mitgliedern gegebenen

Aufschlüsse und die Hoffnung eines größern Ertrags in künftigen

Jahren wurde jedoch obige Summe angenommen.
2) Pachtzinse und Ertrag von Liegenschaften nach Abzug der

Kosten Fr. 404,486.
Wurde ebenfalls angenommen.
L. Von Zehnten und Lchengefällen.

1) Primizen und Gcmeindbciträge für die
Geistlichkeit Fr. 8,453

2) Bodenzinse 12 2,0s l
3) Ehrschätze 7,494
4) Zehnten 24s,260

Zusammen Fr. 382,664
Alle diese nach Abrechnung der durch das Dekret vom 22.

Dezember 4 832 bestimmten Abzüge ausgesetzten Summen, wurden

angenommen.
Hingegen wurden auf gefallene Bemerkungen beschlossen, die

Anmerkung, welche eine Berechnung der gedachten Abzüge
enthält, auszulassen.

O. Grundsteuer im Leberberg.
Nach dem Dekret von 4843 Fr. 460,47k

wovon für Kosten abzuziehen 5,soo
so daß bleiben Fr. 454,674.

Dieser Ansatz wurde angenommen.
Die Staatswirthschafts-Commission machte den Antrag,

die unter den Kosten sich befindliche Summe von Fr. 24oo für
Besoldung des Grundsteuer-Direktors und Bezahlung seiner Büreau
zwar zu admittiren, aber dem Regierungsrath aufzutragen, zu un¬

tersuchen; ob nicht in den leberbergischen Amtsbezirken eine gleicht
Finanz-Verwaltung wie im übrigen Kanton eingeführt werden
könne? — Dieser Bemerkung wurde beigepflichtet und beschlossen,

dem Regicrungsrath obigen Auftrag zu ertheilen.
Ein anderer in der Diskussion gefallener Antrag ging dahin,

dem Regierungsrath aufzutragen, daß er untersuche und bis zur
Vorlegung des nächsten Büdgets Bericht erstatte, in wiefern die

Grundsteuer des Leberberges in richtigem Verhältniß zu dem

Ertrag der Zehnten und Bodenzinse stehe. Dieser Antrag wurde je-
doch auf die Bemerkung des Präsidenten des Finanz-Departements,

daß damit noch abzuwarten sei, bis man die Ergebnisse
der neuen Art des Bezugs der Zehnten und Bodenzinse kenne,

nicht angenommen.
v. Fischereizinse Fr. 3473.
T. Jagdpatente Fr. 3voo.

Wurden ohne Bemerkung angenommen.
Capitalzinse.

4) Ausländischer Zinsrodel Fr. 277,000.
Es wurden zwei Anträge gemacht, aber beide nicht erheblich

befunden:
->) Wurde begehrt, daß angezeigt werde, in welchen Fonds

die Gelder angelegt seien, aber erwidert, diese Anzeige wäre
zu weitläufig für das Büdget und könne in der
Staatsrechnung nachgesehen werden,

k) Ferner ward der Antrag gestellt: daß der von der
abgetretenen Regierung errichtete Reservefond aus den über
4ys> eingehenden Renten, zu Deckung allfälliger Verlüste
beibehalten und auch der im Jahr 4824, aus geretteten
Geldern gestiftete Separatfond von Fr. 644,ooo, ferner
abgesondert vom übrigen Staatövermögcn verwaltet werde,
und daß man seinen Zinsertrag ausschließlich zu wohlthätigen

Zwecken verwende. Hierauf wurde entgegnet, der
erstere Fond sei im verflossenen Jahr durch die Vereinigung

mit dem ausländischen Jinsrodel und der letztere
dadurch aufgehoben worden, daß man einen großen Theil
davon zur Dotation des Jnselspitals gebraucht habe.

2) Inländischer Zinsrodel nach Abzug der Besoldung des
Verwalters Fr. 3251.

Die Staatswirthschafts-Commission äusserte den Wunsch,
daß ein Verzeichniß der Schuldner vorgelegt werde, die weniger
als 4^z bezahlen, mit Angabe der Gründe dieser Begünstigung.
— Diesem Wunsch wurde durch den Präsidenten des Finanz-Departements

entsprochen und dann der Artikel angenommen.
3) Zins von dem der Post-Verwaltung gemachten Vorschuß

Fr. 2800.
Wurde angenommen.

4) Zins des in der Salzhandlung liegenden Fonds Fr. 40000.
Der Ansatz ward angenommen, zugleich aber stimmte man

dem von der Staatswirthschafts - Commission gemachten Antrag
bei, in Berücksichtigung der in den letzten Zeiten eingetretenen
Leichtigkeit, sich stets mit einem hinlänglichen Quantum Salz
versehen zu können, dem Regierungsrath den Austrag zu ertheilen,
nach und nach sowohl den gegenwärtigen Salzvorrath als den in
dieser Handlung liegenden Fond bis auf die Hälfte zu vermindern.

5) Zins des Capitalfonds der Pulverhandlung Fr. 6451.
Dieser Ansatz wurde zwar angenommen, aber zugleich der

Wunsch geäußert, daß eine neue Organisation dieser Verwaltung
angeordnet werden möchte. Hierauf ward erwiedert, der
Regierungsrath habe angemessen befunden, daherige Anträge bis nach
Berathung der Bundesurkunde aufzuschieben, um zu wissen, ob

allfällig die Fabrikation des Schicßpulvers der Bundesbehörde
übergeben werde. Diese Erläuterung ward genügend befunden.

6) Der Zins einer in fremden Fonds anzulegenden vorräthigen
Summe von Fr. 800,000, berechnet zu Fr. 4oooo.
Die Staatswirthschafts-Commission unterstützte den daherk-

gen Antrag mit dem Beifügen, der Regicrungsrath möchte zur
Anlegung dieses Capitals ermächtigt werden. In der Berathung
fielen Meinungen, welche die gedachte Summe nicht im Ausland,
sondern im Inland entweder alS Darlehn geben, oder auf gemeinnützige

und Interesse tragende Unternehmungen verwenden wollten.

Andere stimmten zwar dem Antrag bei, aber glaubten der

Zins könne für das laufende Jahr nicht mehr auf Fr. 4v0io
ansteigen, und wollten den Ansatz nur auf Fr. 20000 bis 3000a
bestimmen. Diese Meinungen wurden jedoch widerlegt und beschlossen,

.die Summe von Fr. 40000 unverändert zu lassen, und den



Regienmgsrath zu ermächtigen, das Capital im Ausland so

anzulegen, daß es bei vortheilhaftem Zinsertrag möglichst gesichert sei.
Uebrigens war man einstimmig, daß die beigefügte Anmerkung in
Betreff der dem Regierungsrath zu ertheilenden Vollmacht auszulasten

sei.

0. und Wiedererstattung von Pacht-, Prozeß- und
Betrcibungskosten.

Nach dem Entwurf unbestimmt gelassen.
1. Losung von verkauften Effekten Fr- angenommen.

Dienstag/ den s. März t833.
Präsident: Herr Landammann Simon.

Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und
gutgeheißen.

Durch ein Schreiben des Herrn Regicrungs-StatthaltcrS
von Konolfingcn, an den Herrn Landammann meldet er, daß Herr
Großrath Johann Schmutz von Rychingen am 4t. Januar
verstorben sei, wovon er das Diplomatische Departement sogleich
benachrichtigt habe.

Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen, wurden
dem Regierungsrath zur Untersuchung zugesandt mit dem Auftrag, je
nach ihrem Gegenstand darüber zu verfügen oder Bericht zu erstatten.

4) Der Burgergemcinde Ncuenegg in Hinsicht der Einfassen
wegen Tell, Stimmrecht, Gemcindgutw.

2) Des Einwohner Gcmeinderaths von Burgdorf, über Stra-
ßenverbcsserungsbegehrcn von da gegen das Seeland.

3) Strafnachlaß-Begehren für Sam. Moser von Biglen.
Es wurden nachstehende Anzüge verlesen:

4) Des Herrn Fromm über die Frage: ob die Amtsverweser
den gleichen Beschränkungen in BerufSsachen wie die Regic-
rungs-Statthaltcr unterworfen sein sollen?

2) Des Herrn Sträub, den Antrag enthaltend: die ehemals
von den Oberamtmänncrn bezogenen Emolument? zu Gunsten

der Schulen einzuführen.
Hierauf schritt man zur Fortsetzung der gestern abgebrochenen

Berathung des Staatsbüdgcts.
II. Landesherrliche Einkünfte.

7V Staatsregalien.
Nach einigen Bemerkungen und Gegenbemerkungen über diese

Benennung eines Theils der Staatseinkünste ging man über zur
ersten Abtheilung.

4) Salzhandlung.
Ihr Ertrag ausser dem schon angegebenen Zins des darin

liegenden Capitals wird angeschlagen auf Fr. 220,000.
Die Staatswirthschafts-Cvmmission äusserte den Wunsch, daß

einige Angaben über den Brutto-Ertrag und die davon abzuziehenden

Kosten beigefügt werden möchten. Diesem wurde beigepflichtet,
und der Ansatz mit dem Auftrag an den Regierungsrath

angenommen, dem erwähnten Wunsch zu entsprechen.
Abstimmung.
Die Summe mit obigem Zusatz anzunehmen S3 Stimmen.

Für etwas anderes S Stimmen.
2) Pulverhandlung.

Der Umstand, daß keine Summe als Ertrag ausgesetzt ist,
veranlaßte verschiedene Bemerkungen, auf welche hin zwar der Artikel

angenommen, zugleich aber beschlossen wurde, dem Rcgicrungs-
rath den Auftrag zu ertheilen, in Zukunft nicht mehr wie bisher
dem Militär-Departement das nöthige Pulver im kostenden Preis
liefern, sondern dasselbe im gewöhnlichen Kaufpreis bezahlen zu
lassen, und den darauf sich zeigenden Gewinn der Pulverhandlung
in ihr Einnehmen zu bringen.

3) PostVerwaltung.
Nach Abzug von Fr. 46800 für Anschaffung von Fuhrwerken

und Bezahlung des Zinses von dem ihr gemachten Vorschuß
Fr. iä3,200.

Ohne Bemerkung angenommen»
ä) Bergwerke.

Da von dem auf Fr. 21300 angeschlagenen Einnehmen ein
Ausgeben abgezogen wird von Fr. 20800 und als einer Einnahme
bloß angesetzt werden Fr. 4000, so veranlaßte dieses verschiedene

Bemerkungen, die zum Theil dahin gingen die Ausbeutung der

Bergwerke ganz frei zu geben, vorzüglich aber die gegenwärtigen
Einrichtungen betrafen, über deren Verbesserungen man eine

Untersuchung anzuordnen wünschte. Endlich wurde nach verschiede¬

nen gegebenen Berichten beschlossen, den Ansatz für dieses Jahr
anzunehmen, zugleich aber dem RegierungSrath aufzutragcy, zu
untersuchen, welche Verbesserungen für diesen Zweig der Staats-
wirlhschaft getroffen werden könnten.

6) Zölle, Straßen-Brücken- und Lizenzgelder.
Nach Abzug der Besoldungen von Fr. 30,200

und der Kosten von 6,000
zusammen Fr. 36,200

angenommen mit 46o,üoo.
II. Staatsabgaben.

4) Kanzlci-Emolumente, Patent- und Concessionsgebühren Franken

46000.
Der Artikel wurde angenommen, zugleich aber auf gefallene

Bemerkungen und Anträge beschlossen, dem RegierungSrath den
Auftrag zu ertheilen, daß er untersuche, welche mit den jetzigen
Einrichtungen und Verhältnissen in Uebereinstimmung stehenden
Anordnungen rücksichtlich der Bestimmung und Erhebung der oben
gedachten Gebühren zu treffen seien.

2) Stempeltaxe nach Abzug der Besoldungen und Kosten Franken

S 7000.
Wurde ohne Bemerkung angenommen.

3) Ohmgcld.
Nach einigen Aeusserungen über den Betrag- des Ansatzes

wurde er angenommen mit Fr. 2ä«,ooo.
Die von der Staatswirthschafts-Cvmmission gemachte

Bemerkung, daß für die leberbergischen Amtsbezirke nicht ein besonderer

Ohmgcld-Dircktor aufgestellt sein sollte, veranlaßte eine
Erörterung hierüber, aus welcher sichergab, daß verschiedene Gründe
der jetzigen Einrichtung zum Grunde liegen, aber eine Untersuchung
angeordnet sei, um zu wissen, ob sie noch ferner beibehalten oder
abgeändert werden solle.

ü) Dispensations-Gebühren Fr. üooo, angenommen;
III. Gerichtsherrliche Einkünfte.

4V Gerichtsgcbühren Fr. 3,700
L. Stipulationsgebühren ÄS,000
O. Bußen, Confiskationen:c 3,600
v. Wiedererstattete Kosten 4,000

zusammen Fr. 68,200
wurde ohne Bemerkung angenommen.

IV. Erstattungen.
Von Vorschüssen und zurückbezahlten Ausgaben Fr. 63oo

angenommen.
Nach diesen Bestimmungen der muthmaßlichen Einnahmen

ging man über zum
Ausgeben.

I. Beiträge zur eidgenössischen Bundeskasse Fr. 2Ü846, ange--
nommen.

II. Der Große Rath Fr. 25ooo, angenommen.
III. Verwaltungsbehörden.

4V Regierungsrath.
4) Gehalte Fr. 6i2vo.
2) Kredit desselben Fr. 30000, wurde ohne Bemerkung

angenommen.

3) Sechszehner Collegium für Pfenninge Fr. Üs4.

Da von der Staatswirthschafts-Commisston die Frage gestellt
worden: ob es den jetzigen Icitumständen angemessen sei, die

Ausrichtung dieser Pfenninge beizubehalten? so erhob sich darüber eine

kurze Diskussion, in Folge welcher die Annahme des Artikels
beschlossen ward.

ü) Staatskanzlei Fr. 23700.
6) Gesandtschafts-Deputation w., Reisekosten Fr. 8000..
6) Ammänner, Geleit und Abwart Fr. 6600.
7) Bedienung und Unterhaltung des Rathhauscs 2300, wurden

ohne Bemerkung angenommen.
Die weitere Berathung des Büdgets wurde auf morgen,

verschoben, um noch einige andere Geschäfte zu behandeln.

Auf den mit der Zustimmung des Regierungsraths versehenen

Vortrag des Diplomatischen Departements wurde dem Herrn
alt Schultheiß Tscharner und Regierungs-Statthalter Schnell, die

von ihnen begehrte Entlassung als Gesandte auf die früher für
46. Januar ausgeschriebene Tagsatzung, wozu sie im Dezember
4332 ernannt worden, in allen Ehren ertheilt.

Durch einen andern Vortrag erstattete das Diplomatische
Departement Bericht über das Entlassungs-Begehren des Herrn



Lülhardt, von der Stelle eines Ammanns, und trug auf Entsprechung

unter Dankbezeugung für die bei den obwaltenden Umständen

mit vieler Beschwerde verbunden gewesenen geleisteten Dienste
an. Diesem pflichtete auch der Regierungsrath bei, und der

Antrag wurde vom Großen Rath angenommen.
Als nun zur Wahl von Gesandten auf die für it. März

nach Zürich ausgeschriebene Tagsatzung geschritten werden sollte,
so ward vorerst in Umfrage gesetzt: ob die hiesige Gesandtschaft
aus zwei oder drei Abgeordneten bestehen solle?

Es wurde beschlossen: die Gesandtschaft solle nur auS zwei
Abgeordneten bestehen, aber es solle noch ein dritter gewählt werden,

um an der Stelle eines der erstem zu treten, wenn einer

derselben sich von Zürich zu entfernen im Fall wäre, da dann
der Regierungsrath das nöthige zu verfügen haben solle.

Demzufolge wurden erwählt:
1) zum ersten Gesandten,

Herr von Tavel, Mitglied des Regierungsraths.
2) Zum zweiten Gesandten,

Herr Schnell, Regierungsstatthalter von Burgdorf.
3) I»m Stellvertreter derselben,

Herr Kohler, Mitglied des Regierungsraths.

Mittwoch, den 6. März 1833.

Präsident: Herr Landamman Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.
Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen, wurden

dem Regierungsrath zugesandt, um nach geschehener Untersuchung

darüber zu verfügen oder Bericht zu erstatten:
1) Der Gemeinde Neuenegg, Mühleberg und Frauenkappcln

in Hinsicht der Bundcsurkunde.
2) Mehrerer Bewohner des Amtsbezirks Laupen über den

gleichen Gegenstand.
3) Der Gemeinde Gurbrü, Wyleroltigen und Golatcn im Amt

Laupen, das Ncmliche betreffend.
4) Der Burgcrgemcin.de Thun, in Hinsicht deS Gemeindewesens

über Stimmrccht :c.
5) Der Gemeinde Großaffoltern bei Aarbcrg, um Jurückcrstat-

tung ihrer früher bezahlten Zehntloskaufssumme von Franken

S8436. 7. 6.
K) Des Jakob Schneeberger von Orpund, um Begnadigung,

und
7) der Gemeinde Kirchlindach, zu Erhaltung einer Tavcrnen-

Wirthschafts-Concesston.
Es wurde ein Anzug des Herrn Watt verlesen, durch den er

auf Revision und Vervollständigung des Ncglementcs für den Großen

Rath anträgt.
Hierauf schritt man zur Fortsetzung der Berathung des

Staatsbudgets.

L. Vcrwaltungs-Behörden in den Amtsbezirken.
5) Regierungs-Statthaltcr.

H Besoldungen Fr. Söooo.
Der Ansatz wurde angenommen, mit Beifügung des Auftrags

an den Regierungsrath, daß er dem Großen Rath einen Antrag,
wegen der Besoldung der Amlsverweser von Ncuenstadt und Lau-,
fen vorlege, für welche in obigem Ansatz nichts aufgenommen ist.

li) Kanzleikosten Fr. 2000,
Die Staatswirthschafts-Commission glaubte den Ansatz zu hoch

gestellt; doch wurde er auf gegebene Erläuterungen angenommen,
c) Bcholzungskostcn Fr. 2250.

Auch diese Summe hielt die Staatswirthschafts-Commission
für zu groß. Sie ward aber in Folge der gegebenen Erläuterungen

angenommen.
2) Amtsschreiber Fr. 10000, wurde ohne Bemerkung

angenommen.

3) Unterstatthalter Fr. 25151. '
Von der Staatswirthschafts-Commission wurde die Bemerkung

gemacht: der Regierungsrath habe durch einen Beschluß vom
3. August 1832, die Anzahl der Untcrstatthalter im Amtsbezirk
Courtelary von s auf 7 vermehrt, und durch Bestimmung ihrer
Besoldung auf den für den alten Landestheil angenommenen Fuß
die im verflossenen Jahr bestandene Summe um Fr. 371. 6. 5.
erhöhet. Diese Bemerkung hatte zwei Anträge zur Folge nemlich:

a) die erwähnten Fr. 37i. 6. 5. als den gesetzlichen Vor¬

schriften über die Besoldung der Unterstatthaltcr zuwiderlaufend

und bloß vom Rcgicrungsrath angeordnet nicht zu
admittiren.

K) Den Ansatz des Büdgets zwar anzunehmen, aber dem

Regierungsrath den Auftrag zu ertheilen, daß er eine
Untersuchung über die nunmehr den Unterstatthaltern obliegenden
Geschäften und über die ihnen im ganzen Kanton auf
gleichförmigem Fuß zu bestimmende Besoldung vornehme, und
das Ergebniß derselben mit seinen Anträgen dem Großen
Rath vorlege.

Nach einer Diskussion über diesen Gegenstand, wurde der

letztere Antrag angenommen und demnach der Ansatz von Franken

2StSi beibehalten.
4) Amtsweibel Fr. 2676, angenommen.

S. Für das Diplomatische Departement.
Seine gesammten Ausgaben Fr. 7000, ward ohne Bemerkung

angenommen.
v. Departement des Innern.

1) Kanzleikosten Fr. 8800, angenommen. «.

2) Armcnwesen und Landsasscn Fr. 119,660.
Es wurde angetragen die in obigem Ansatz begriffenen Franken

12000 für direkte Armen-Unterstützungen zu erhöhen, und
verschiedenes über die Landsassen bemerkt. Der Artikel ward aber
unverändert angenommen.

3) Civil- und Militär-Penstonen Fr. 26733.
Diese Summe ward ohne Einsprache angenommen. Ausserdem

wurde auf geschehene Anträge beschlossen:

a) Eine Commission aus der Mitte des Großen Rathes zu
ernennen, um eine Revision aller bestehenden vom Staat
zu bezahlenden Pensionen vorzunehmen und dem Großen
Rath darüber Bericht abzustatten.

k>) Dem Regierungsrath den Auftrag zu ertheilen, daß er
dem Großen Rath seine Ansichten über die Frage
vortrage : welcher Behörde das Recht zustehe Pensionen zu
ertheilen oder bestehende zu erhöhen.

4) Sanitäts-Anstalten Fr. 7K00, angenommen.
5) Handel und Industrie Fr. SS00.

Eine Bemerkung der Staatswirthschafts-Cvmmissicm ging
dahin, daß man sich hüten solle der Industrie durch künstliche Mittel

aufhelfen zu wollen, und veranlaßte einige Erörterungen über
diesen Gegenstand. Zudem äusserte sie den Wunsch, es möchte
im Büdget angezeigt werden, daß in obiger Summe ein Beitrag
von Fr. 1000 zu den Kosten der Handwerkerschule in Bern
begriffen. sei.

Dieses ward beschlossen und der Ansatz angenommen.
6) Pferd- und Hornviehzucht Fr. 11S00.
7) Für Unvorhergesehenes Fr. 3000, wurde ohne Bemerkung

angenommen.
S. Für das Justiz-Departement.

1) Kanzleikosten Fr. 7000, angenommen.
2) Für Arbeiten im Fach der Gesetzgebung Fr. 2600.

Weil diese Summe bloß Fr. 24oo als Besoldung des Herrn
Redaktors und Fr. 20» für Büreaukosten begreift, so wurde
angetragen, dieselbe auf Fr. 4000 zu erhöhen, damit der Regierungsrath

auch noch andere Arbeiten bezahlen könne. Dagegen wurde
aber eingewendet, es sei nicht der Fall, daß die Mitglieder des

Regierungsraths, aus denen die Gesetzgebungs-Commission besteht,
dafür eine besondere Remuneration erhalten, und wenn die
Commission finden sollte, daß ausser ihnen jemand mit Arbeiten zu
beauftragen sei/ so könne deshalb ein Antrag an den Großen Rath
gemacht werden. Endlich ward der Ansatz unverändert
angenommen.

Die weitere Berathung des Büdgets wurde aufgeschoben um
noch andere Geschäfte zu behandeln.

Durch zwei mit der Empfehlung des Regierungsraths begleitete

Verträge des Finanz-Departements wurde angetragen, aus
dem vorrälhigcn baaren Gelde verschiedene fremde Fonds anzukaufen,

und es ward beschlossen, den Regierungsrath zu folgenden
Anwendungen zu ermächtigen:

1) Zehntausend Gulden Renten, in den Lombardisch-Vcneziani-
schen Fonds, welche ein Capital von 200,000 Gulden
machen, und zum Cues 97 9o zu kaufen sind, mit dem Zinsfuß
zu S 9g. Der Zins wird vom Tag des Ankaufs anfangen.

2) Belgische Fonds von 5 9g, Von diesen einhundert und
fünfzig Obligationen zu 1008 französischen Franken. Sie



stehen ctwàs unter 88 mit Nutzungs-Anfang vom 4.
November 1832 an.

3) Yu-Itro Oan-iux. Zweihundert dations libêrêez im
gegenwärtigen Curs zu ungefähr iiäo französische Franken, jede

Obligation welche looo Fr. Capital und 25o Fr. Ziillets
tie prime begreift, mir laufendem Zins zu s^g seit 4.
Oktober 4832.
Gegen den Ankauf von belgischen Fonds, waren einige

Bemerkungen gemacht worden, die man aber widerlegte.
An die durch Ernennung des Herrn Lauterburg zum

Unterstatthalter von Bern erledigte Stelle eines Suppléante» am
Obergericht, wurde ernannt:

Herr Vinzenz Müller, Notar in Bern.

Donftag, den 7. März 1833.'

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.
Die nachfolgenden eingelangten Bittschriften und Vorstellungen

wurden dem Regierungsrath zur Untersuchung gesandt, um
je nach dem Ergebniß derselben darüber zu entscheiden oder

Bericht zu erstatten:
4) Der Burgcrgcmcinde Langenthal, in Hinsicht des Gemeind-

wescns.
s) Der Burgergemcinde Laufen über den gleichen Gegenstand,

und
3) Der Frau Koch geborne Jean, von Reiben, auf Vorladung

zur Ehescheidung ihres Landsabwesenden Gatten antragend.
Es wurde eine Mahnung des Herrn Mühlemann, Bögli,

Roth und Born verlesen, wodurch sie sich beschweren, daß
Beschwerden und Anzeigen gegen Herrn alt Amtschreiber Stetster,
ungcacht wiederholter Nachfrage bei den ' Reglerungs- und gerichtlichen

Behörden und Eingaben an den Großen Rath noch nicht

gehörig untersucht, beurtheilt oder sonst erledigt worden seien.

Deswegen wird begehrt, daß vermöge Z. 5». Art. 25. der
Verfassung, der Große Rath auf geeignete Weise und mit möglichster
Beförderung den eingereichten Beschwerden Folge gebe und
Abhülfe verschaffe.

In der Berathung dieser Mahnung, wurden verschiedene
Aufschlüsse übkr den Gang dieses Geschäftes und die Ursachen der

eingetretenen Zögcrungen gegeben. Endlich wurde beschlossen:

Die Mahnung erheblich zu erklären und dem Regierungsrath
den Auftrag zu ertheilen, eine genaue Untersuchung dieser

Angelegenheit vorzunehmen, und über ihr Ergebniß mit Beförderung
Bericht zu erstatten.

Hierauf begann die Berathung des von der RevisionS-Com-
mission der Tagsatzung verfaßten Entwurfs einer Bundcsurkunde,
welches acht Tage vorher durch ein von der Staatskanzlci an
alle Mitglieder erlassenes Kreisschreibcn angekündigt worden war.

Nebst vem Entwurf und dem Bericht der Tagsatzungs-Com-
mission, wurde in Folge der geschehenen Vorberathungen ein Jn-
struktions-Entwurf für die hiesige Gesandtschaft nach Anträgen des

Regierungsrathcs und mit einem beigefügten Gutachten der

Commission des Großen RathcS vorgelegt.
Die Vorfrage über das Eintreten wurde bejahend entschieden

— und dann ging man zu Eröffnung einer Umfrage über die

Form der Berathung, in welcher einerseits angetragen wurde,
dieselbe Artikelweise vorzunehmen, während man andrerseits den

Wunsch äusserte, daß die wichtigsten Gegenstände der entworfenen
Bundcsurkunde ausgehoben, und die betreffenden Artikel zusammen

in Berathung gesetzt werden möchten, und sich jedesmal aus-

fpreche, ob die Gesandtschaft auf den allfällig zu beschließenden

Abänderungen bestehen solle oder darin nachgeben könne. Für
Behandlung in der Gesammtheit sprach sich Niemand aus.

Es wurde beschlossen die Entwürfe Artikelweise zu behandeln.

Eingang.
,,Jm Namen Gottes des Allmächtigen!

Die zwei und zwanzig souveränen Kantone der Schweiz, als:
Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwalden, (ob und nid
dem Wald) Glarus, Zug, Freiburg, Solothurn, Basel, (Stadttheil

und Landtheil, Wiedervereinigung vorbehalten), Schaffhausen,
Appcnzell, (beider Rhodcn) St. Gallen, Graubündten, Aargau,
Thurgau, Tessin, Waadt, Wallis, Neuenburg und Genf, — vom

Wunsche beseelt den Bund der Eidgenossen zu befestigen und durch
seine zeitgemäße Entwickelung des Vaterlandes — Kraft und Ehre
zu erhalten und zu fördern, haben den Bundesvertrag vom 7.
August 4815, einer allgemeinen Revision unterworfen und in Folge
derselben nachstehende Bundesurkunde als Grundgesetz angenommen."

Vom Regierungsrath wurde angetragen die einzelnen Kan-
tonötheile nicht zu nennen, und demnach die Worte: ob und
nid dem Wald, Stadttheil und Landtheil,
Wiedervereinigung vorbehalten und beide Rhoden auszulassen.
Diesem stimmte die Mehrheit der Commission bei, und nach einer
Diskussion darüber, in welcher sehr abweichende Meinungen fielen,
ward der obige Antrag angenommen.

Art. 4. ,,Die durch diesen Bund vereinigten K antone bilden

in ihrer Gesammtheit einen unauflöslichen Bundesstaat: die
schweizerische Eidgenossenschaft."

Der Regierungsrath machte den Antrag, die Worte: einen
unauflöslichen Bundesstaat auszulassen und diesem pflichtete

auch die Commission bei. Gefallene Meinungen wollten nur
das Wort unauflöslich auslassen. Es ward aber beschlossen,
den Antrag des Regierungsraths anzunehmen.

Art. 2. „Die Kantone sind souverän und üben als solche
alle Rechte aus, die nicht ausdrücklich der Bundesgewalt
übertragen sind. Hinsichtlich dessen, was dem Bund übertragen worden,

wird die oberste Gewalt durch die Kantonsmehren oder durch
die Bundesbehörden, nach Vorschrift der gegenwärtigen Bundesurkunde,

ausgeübt."
Der Antrag des Regierungsraths ging dahin den Artikel mit

Ausnahme der Worte: durch die Kantonsmehren oder
durch die Bundesbehörden, anzunehmen. Diesem stimmte
die Mehrheit der Commission bei. Durch die Minderheit hinge-
gegen, so wie durch gefallene Meinungen wurden andere Redaktionen

vorgeschlagen. Endlich wurde der Artikel mit der vom
Regierungsrath angetragenen Auslassung angenommen.

Freitag, den 8. März 1833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Folgende eingelangte Vorstellungen, wurden dem Regierungsrath

zur Untersuchung zugesandt, um hernach darüber zu verfügen
oder Bericht abzustatten:

4) Der Bürgergemeinde Wyler in der Kirchhöre Utzenstorf,
wodurch sie Beschränkung des Stimmrechts in den Gcmeind-
vcrsammlungen, Handhabung der Rechte der Bürgergemeinden

und Abänderung des Tellgesctzes begehrt.
2) Mehrerer Staatsbürger aus dem Amtsbezirk Jnterlacken,

den Wunsch enthaltend, daß der Entwurf der Bundes-Vcr-
fassung angenommen werden möchte.
Das Diplomatische Departement legte mit einem Vortrag

den Entwurf einer Instruktion für die Gesandtschaft auf die

Tagsatzung in Betreff der Angelegenheiten von Basel vor, welche im
wesentlichen die nemliche war, die der Große Rath am 24.
Dezember 4 832, der Gesandtschaft für die damals auf 4Z. Januar
4833 ausgeschriebene Tagsatzung ertheilt hat.

Art. 4. „Da die Tagsatzung als einzig kompetente Behörde,
gestützt auf Z. 8. des Bundesvertrags am iä. Juni, iä. und 17.
September und S. Oktober 4832, unter feierlichem Vorbehalt der

Wiedervereinigung, die Trennung des Kantons Basel in zwei
besondere Gemeinwesen beschlossen hat, so wird die Gesandtschaft,

falls die Versuche zu gedachter Wiedervereinigung ohne Erfolg
bleiben, darauf dringen, daß die bereits in Kraft erwachsenen Con-
klusa durch alle zweckmäßigen und gesetzlichen Mittel gehandhabt
und vollzogen werden."

Vom Regierungsrath wurde ein Zusatz zu diesem ersten
Artikel vorgeschlagen, dahin gehend, daß die Gesandtschaft ausdrücklich

instruirt werde, vorerst nochmals Versuche zu einer

Wiedervereinigung beider Landestheile zu machen? — Diesem Zusatz ward
jedoch nicht beigepflichtet und der 4. Artikel unverändert
angenommen.

Art. 2. „Die Tagsatzung hat demnach dafür zu sorgen,

daß die durch vbgenannte Beschlüsse der Landschaft Basel

zugestandene politische Existenz sicher gestellt und Ruhe und Ordnung
im Kanton befestigt werde."

Dieser zweite Artikel wurde unverändert angenommen.



Art. 3. „Bricht der cine oder andere Kantonsthcil den

Landfrieden oder gefährdet er die Sicherheit der Eidgenossenschaft,
so wird die Tagsatzung in Anwendung des H. 8. der BundcSakte
alle diejenigen Vorkehren treffen, welche sie für nöthig erachten
wird."

Auch dieser Artikel wurde unverändert angenommen.
Ausser diesen schon im Dezember angenommenen Artikeln,

wurde im Vertrag noch ein Jusatzartikel in Betreff der von Basel
Landschaft verhängten, aber auf Dazwischeukunst des Vororts sus»

pendirten Sequestration des dort gelegenen Staatsvermögens
vorgeschlagen, der eine Diskussion veranlaßte, in welcher man sich

Theils für, Theils wider denselben aussprach, Theils bloß eine

Abänderung der Abfassung verlangte, und auch den Antrag zu
Annahme eines Artikels machte, der folgendermaßen lauten würde:
„Nach genommenen Beschlüssen, für Zulassung dcx Abgeordneten
„der Landschaft Basel zustimmen, es sei denn, daß die Gesandten

„von Stadt Basel sich zur Annahme einer Vermittlung für
Wiedervereinigung erklären; in welch letzterm Fall die Zulassung von
„Seite der Gesandtschaft von Bern suspendirt würde."

Art. ü. „Weigert sich der Kanton Basel Stadttheil
abermals zu Vollziehung der Konklusen vom lä. September und 6.
Oktober 1832, Hand zu bieten, so erhält die Gesandtschaft
Vollmacht, die Sequestration des gesammten im Bereich der Landschaft

gelegenen Staatsvermögens zu billigen und insoweit
die Aufhebung der vom hohen Vorort am 16. Januar 1833
ausgesprochenen Suspension des landcäthlichen Beschlusses vom 8.
Januar 1833 zu verlangen.

Ein neu eröffneter Antrag ging dahin, daß noch ein Jnstruk-
tionsartikcl in Betreff der Repräsentation der beiden Kantonstheile
auf der bevorstehenden Tagsatzung beigefügt werde. — Hierüber
zeigten sich in der Diskussion zwei Hauptmeinungen, von denen
die eine gemäß dem Tagsatzungsbeschluß vom 6. Oktober 1832,
den Gesandtschaften beider Theile den Zutritt gestatten, die andere
aber in Berücksichtigung der seither veränderten Verhältnisse bis

zu einer Wiedervereinigung beide ausschließen wollte. Man pflichtete

der erstern bei, und beschloß der Instruktion den nachfolgenden

Artikel beizufügen.
Art. ö. „In Folge des ä. Artikels des Tagsatzungs-Bc-

schlusses vom S. Oktober 1832 lautend:
Auf der nächstkünftigcn ordentlichen oder außerordentlichen
Tagsatzung, so wie überhaupt in den folgenden Tagsatzungen,
genießen beide Kantonstheile das Nepräsentationsrecht, und

zwar jeder mit einer halben Stimme,
wird die Gesandtschaft instruirt für die Zulassung der Abgeordneten

beider Kantonstheile zu stimmen."
Ein anderer Vortrag des Diplomatischen Departements

betraf die Angelegenheiten des Kantons Schwyz und schlug vor
die Gesandtschaft zur Zulassung der Abgeordneten beider Kantons-
theile auf der bevorstehenden Tagsatzung zu instruiern. Die Mehrheit

des Regierungsraths hingegen machte den Antrag, bis zu
einer Wiedervereinigung keinen von beiden Theilen zuzulassen, und
die Minderheit wollte nichts entscheiden, bis nach Berathung des

Bundesentwurfs. Es ward beschlossen: den Antrag des

Diplomatischen Departements anzunehmen, und den nachfolgenden
Artikel in die Instruktion zu setzen.

Jnstruktionsartikel.
Der Kanton Bern glaubt, es sei, nachdem in den Zerwürfnissen

des Kantons Schwyz alle eidgenössischen Vermittlungs-
Versuche ohne Erfolg geblieben, nicht billig, drei Fünftheile der

Bevölkerung dieses Standes, welchen eine auf Rechtsgleichheit
beruhende Verfassung verweigert wird, auf dem Bundestag unre-
präsentirt zu lassen. Die Gesandtschaft wird daher unter Vorbehalt

der Wiedervereinigung für einstweilige Anerkennung des Status
im Kanton Schwyz, und Zulassung von Gesandten der

äusser» Bezirke auf der Tagsatzung unter den für die halben Kantone

vorgeschriebenen Bedingen zu stimmen ermächtigt.
Ein dritter Vortrag des Diplomatischen Departements

enthielt den Entwurf eines Jnstruktionsartikels auf den Fall, da sich

zu Berathung der neuen Bundesurkunde nicht fünfzehn Gesandtschaften

cinfindcn sollten. Es wurde angetragen alsdann die

Abänderung des H. 9. des Reglementes zu verlangen, der diese

Anzahl vorschreibt, zugleich aber die noch ausgebliebenen Stände
aufzufordern ihre Gesandschaften ebenfalls abzusenden. Jedoch ward
vom Herrn Schultheißen als Präsident des Diplomatischen
Departements die Erläuterung gegeben, die Redaktion des Vertrags

sei unrichtig. Das Diplomatische Departement trage nicht auf
Abänderung des H. 9. des Reglements an, sondern nur, daß man
in Abweichung von demselben die Berathung vornehme. Der
Regierungsrath hingegen machte den Antrag, daß im gedachten
Fall die anwesenden Gesandten zwar jene Aufforderung erlassen,
aber in Erwartung des Erfolgs als Confercnz beisammen bleiben
und die Berathung des Entwurfs der Bundesurkunde anfangen
sollten. Darüber hingegen stund der Regierungsrath in getheilter
Meinung: ob das Wort Conferenz in die Instruktion
aufzunehmen sei oder nicht.

Nach einer Diskusston und Vorlegung einer andern Abfassung
des Artikels wurde derselbe in nachstehender Redaktion angenommen:

Artikel.
Würde sich auf der Tagsatzung die vermöge des Tagsatzungs-

Reglemcnts §. 9. erforderlichen fünfzehn Stände nicht repräscn-
tirt finden, so soll die hiesige Gesandtschaft darauf dringen, daß
die ausgebliebenen Stände bei ihren Eiden und Pflichten und unter

ihrer Verantwortlichkeit vom Präsidenten der Tagsatzung
aufgefordert werden, innert einer zn bestimmenden Frist an den
Verhandlungen Theil zu nehmen, mit der Anzeige, daß ansonst die

versammelten Stände thun würden, was sie ihrer Stellung
angemessen finden.

Samstag/ den 9. März 5 833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Vor der Verlesung deS gestrigen Protokolles, wurde vom

Herrn Landammann angezeigt, die beschlossene Instruktion für die
Gesandtschaft sei wegen Abreise der letztern schon gestern ausgefertigt

worden; jedoch ersuche er, sie nochmals mit Aufmerksamkeit
anzuhören, da allfällige Abänderungen durch die Post

nachgesendet werden könnten. Nun ward das Protokoll, so weil es
die beschlossene Instruktion für die Gesandtschaft betrifft,
gutgeheißen. Hingegen wurden noch zwei Vervollständigungen
rücksichtlich von gefallenen Meinungen verlangt und aufzunehmen
beschlossen.

Eine Vorstellung der Stadt Viel wegen Anlegung einer
Straße von dort nach Neucnstadt, mit Ancrbietung von Beiträgen
zu den Kosten begleitet, wurde dem Regierungsrath zur Untersuchung

gesandt.
Die am 7. März angefangene Berathung der Bundesurkunde

wurde fortgesetzt.
Art. 3. „Der eidgenössische :c."
Der Regierungsrath trug auf unveränderte Annahme dieses

Artikels an. Die Mehrheit der Commission aber machte einen
Antrag zu Abänderung der Redaktion und die Minderheit wünschte
noch einen Zusatz. Beides ward angenommen, und beschlossen:

1) Die Zwecke des Bundes sollen ihrer Wichtigkeit nach aufge-
messenere Weise geordnet werden.

2) Unter die Zwecke sei auch die Integrität aufzunehmen.
Art. ä. „Die Kantone rc."
Wurde ohne Bemerkung angenommen.
Art. S. „Der Bund :c."
Der Regierungsrath und die Mehrheit der Commission stimmte

zu Annahme des Entwurfs; die Minderheit wollte die letzten
Worte auslassen.

Nach einigen Bemerkungen und Erläuterungen wurde der
Artikel unverändert angenommen.

Art. 6. „Zu diesem Ende :e."
Der Regierungsrath hatte angetragen im Eingang die Worte

zur Einsicht als unpassend auszulossen ; die Commission ging in
ihrem Antrag, dem die Versammlung beipflichtete, noch weiter
und es ward beschlossen, stattdcr gedachten Worte zu setzen : zur Prüfung

in Bezug auf die hiernach unter Lit. a., ll. und e.
enthaltenen Vorschriften.

Ausserdem soll als Redaktions-Verbcsscrung vor das Wort
Bundcsbehörde gesetzt werden oberste.

a) Ward unverändert angenommen.
Die Commission hatte angetragen vor das Wort

Vorschriften noch zu setzen den Grundsätzen und den :c.,
was aber nicht angemessen befunden ward.

ll) Nach dem Antrag des Regierungsraths wurde beschlossen
zwischen die Worte oder demokratischen das Wort
nach zu setzen.



Die Commission und gefallene Meinungen hatten noch auf
andere Rcdaktions-Veränderungcn angetragen.

e) Der erste Theil dieser Abtheilung wurde unverändert
angenommen. Statt des zweiten von den u. f. w., pflichtete

man dem Antrag des Regierungsraths zu folgender
Abfassung bei:

„Die Gewährleistung hat die besondere Folge, daß die

Verfassung eines KantonS nicht anders als auf dem bezeichneten
„Wege der Revision geändert werden darf."
Art. 7. „Die Kantone sind :c."
Wurde angenommen mit der Rcdaktions-Veränderung von

gewaltsamen Maaßregeln statt S clbsthilfe und zwischen
statt unter.

Art. 3. „Besondere Bündnisse
Vor das Wort Bun des behörd e soll gesetzt werden oberste.

Uebrigens ward der Artikel angenommen.
Art. 9. „Kein Kanton darf w."
Wurde unverändert angenommen. Die Minderheit der

Commission hatte auf Auslassung angetragen.
Art. lv. „Im Fall w."
Wurde unverändert angenommen.
Art. 44. „Der Bund allein:c."
Aus den Antrag des Rcgierungsraths ward folgende

verbesserte Abfassung angenommen:
„Dem Bund allein steht das Recht zu: Krieg zu erklären

„und Frieden zu schließen, und Bündnisse und andere Staats-
,,Verträge politischen Inhalts mit dem Auslande einzugehen."
In der Berathung ward noch der Antrag gemacht worden in

Bezug auf Kriegserklärung beizufügen: wenn die Unabhängigkeit,
Integrität oder Neutralität der Schweiz angegriffen würde.

Art. 4 2. „Die Kantone sind :c."
Nach dem Antrag der Minderheit der Commission ward

beschlossen statt der Worte: den „Rechten der andern Kantone" zu
setzen: „den in der Bundesurkunde garanlirten Rechten der
Kantone" und als Redaktions-Verbesserung statt „im einzelnen Fall"
zu setzen „in einzelnen Fällen."

Art. 4 3. „Sind Kantone im Fall w."
Wurde ohne Bemerkung angenommen.
Hier wurde diese Berathung abgebrochen um noch einige

Wahlen vorzunehmen.
Zu einem Ersatzmann am Obergericht wurde erwählt:
Herr Sam. Hügli, von Lützelflüh, Rechtsagent zu Münsingcn.
Au Mitgliedern der am 4. März zu Untersuchung der

Verhältnisse bei der von der abgetretenen Regierung geschehenen
Dotation der Insel und des äussern Krankenhauses zu ernennen
beschlossenen Commission wurden erwählt:

Herr Jaggi, Fürsprecher.
- Watt.
- Hiltbrunner.
- Blumcnstein.
- Bclrichard.

In Folge des Beschlusses vom 6. März zu Niedcrsetzung einer

Commission um eine Revision aller bestehenden Civil- und Mili-
tärpcnsioncn vorzunehmen, wurde in Umfrage gesetzt: aus wie
viel Mitgliedern sie bestehen solle? und beschlossen, sie solle aus
drei Mitgliedern bestehen, und diese seien durch das offene Handmehr

zu ernennen.

In einer folgenden Sitzung sollen die Rathsältcsten einen

Wahlvorschlag geben.
An die durch Entlassung des Herrn Lüthardt. erledigte Stelle

eines Ammanns wurde erwählt:
Herr Friedrich Henzi, Großcath,

tvelchcr sogleich den durch Z. 2ä. des Reglements für den Großen

Rath vorgeschriebenen Eid leistete.

Montag, den n. März
Präsident: Herr Landammann Simon.

Das Protokoll der Sitzung vom 9. März wurde verlesen und

gutgeheißen.
Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen, wurden

dem Regierungsrath zugesandt um sie zu untersuchen, und je

nach dem Gegenstand darüber zu verfügen odcr Bericht zu
erstatten.

4) Der Gemeinde Jnterlacken, in Hinsicht der Bundcsurkunde.
s) - Lecnfi'gen dito.
2) - St. Beatenberg dito.
4) Der Burgergemeinde Hindelbank, in Betreff der Verhältnisse

zwischen Bürgern und Einfassen,
ö) Mehrerer Gemeinden, welche ehemals unter- der französischen

Regierung zum Bezirk Bicl gehörten, wünschen unter
diesen Amtsbezirk zu kommen.

6) Der Besitzer der Fähre im Altenberg, in Betreff der pro-
jektirten Erbauung einer Brücke.
Durch ein vom 9. datirtes Schreiben, suchte Herr Fürsprech

David Hermann um seine Entlassung als Mitglied des Großen
Rathes an.

Es wurde beschlossen, die eingereichte Entlassung nach
Vorschrift des Beschlusses vom 2S. April 4 832 zu Protokoll zu
nehmen, und dem Herrn Hermann davon Kenntniß zu geben.

Als man zur Fortsetzung der Berathung der Bundesurkunde
schreiten wollte, so ward die Frage aufgeworfen: ob es nicht
angemessener wäre, andere Geschäfte zu behandeln, da dem Vernehmen

nach sich an der heute zu eröffnenden Tagsatzung nicht eine

hinlängliche Anzahl von Abordnungen der Stände einfindcn werde,
und daher in Jürich die Berathung der Bundesurkunde nicht statt
haben könne. Es wurde aber erwiedert, man müsse offizielle
Berichte von unferer Gesandtschaft erwarten, und übrigens sei es in
vielen Rücksichten nöthig die Berathung des Entwurfs durch den

Großen Rath zu Ende zu bringen.
Hierauf wurde beschlossen, die Berathung fortzusetzen.
Art. tà. „Für Lebensrnittel w."
Nach verschiedenen Erörterungen wurde den Anträgen des

Regierungöraths und der Commission beigepflichtet und beschlossen:

Den Eingang anzunehmen für die weitern Bestimmungen
hingegen, folgende Abfassung:

.->) Alle von den Kantonen für den Kauf und Verkauf zu
„erlassenden gesetzlichen Bestimmungen, insofern sie die

„Kantons-Angehörigen und die übrigen Schweizerbürgcr
„gleich behandeln. Jedoch sollen die zu erlassenden Pvli-
„zeiverfügüngen nie in Sperranstalten ausarten dürfen."

t>) Die Zölle nach Art. 4S. bis 23.
«) Die Verbrauchsteuern der Kantone.

Art. 46. „Dem Bund allein steht das Recht der

Zollbewilligung zu."
Ueber eine angemessene Abfassung dieses Artikels wurden

verschiedene Meinungen eröffnet, und zuletzt ward nach dem Antrag
des Regierungsraths und der Commission beschlossen, denselben

auszulassen.
Art. 46. „Die Zölle sind w."
In Folge des Antrags des Regierungsraths und der

Commission, wurde folgende abgeänderte Abfassung angenommen:
„Die Zölle sind:
a) „Die schweizerischen Grenzgebührcn."
I>) „Die den Kantonen zufallenden Straßengelder ; die Zölle

„auf den Wasserstraßen, die Brückengelder und die Nie-
„derlagsgebührcn."

Art. 4 7. „Die schweizerischen w."
Der Regierungsrath hatte angetragen das Wort

Lebensbedürfnissen in Bedürfnissen umzuändern. Es ward aber dem

Commissional-Antrag gemäß beschlossen: Im ersten Theil des

Artikels das Wort nothwendigsten mit unentbehrlichen zu

vertauschen, und den zweiten Theil: der gegenwärtige u. s. w.
auszulasten.

Art. 43. „Die Straßengclder w."
Auf die Anträge des Regierungöraths und der Commission,

ward folgende abgeänderte Abfassung angenommen:
„Der Bund allein bestimmt die Wasserzölle und die Stra-

„ßcngelder, Brückengelder und Nicderlagsgebührcn auf allen

schweizerischen Handelsstraßen."
„Er bestimmt sie von Waaren, Ladungen, Wagen und Vieh

„nach dem Maaßstabe der Entfernungen, der Gewichte, der

Ladungen, der Bespannung und der Stückzahl; alles mit
Berücksichtigung der Bau- und Unterhaltkosten der betreffenden Land-

„und Wasserstraßen, Brücken und Niederlagsstätten."

Art. 4 9. „An der ersten :c."
4) Den vom Regierungsrath und der Commission geschehenen

Anträgen gemäß, ward beschlossen:

Im Eingang das Wort allgemeine auszulasten und nach

à



ZollwesenS einzuschalten auf den schweizerischen
Handelsstraßen.

2) Lit. a. beizubehalten.
K. und e. folgendermaßen zu vereinigen:

„Die Tagsatzung bestimmt das Maximum des Straßengeldcs
„auf diesen verschiedenen Straßcnzügcn, und eine Jusatzge-
„bühr für den Gebrauch der Brücken und der Niederlage
„statten."

ü) Lit. ck. und e. werden beibehalten.

Art. 20. „Einer gleichen zc."
Dieser Artikel wurde nach Antrag auszulasten beschlossen.

Art. 2t. „Zollgebühren zc.^
Nach einer Diskusston. über die Anträge des Regierungsraths

und der Commission, in welcher einerseits auf den vom Staatsrath
von Waadt gemachten Antrag und andrerseits auf den Umstand
aufmerksam gemacht ward, daß der aufzuhebende Zoll einer Korporation

oder eines Privaten durch die nachherigen Einrichtungen dem

betreffenden Kanton zu gut kommen könnte, wurde beschlossen, diesen

Artikel zu nochmaliger Vorberathung an den Regierungsrath
zusenden.

Art. 22. „Ist die Revision ze."
Ohne Bemerkung angenommen.
Art. 23. „Der Bezug zc."
Ohne Bemerkung angenommen.
Art. 2Ü. „Die Kantone zc."
Nach den Anträgen des Regicrungsralhs und der Commission

wurde beschlossen :

4) Den Eingang des Artikels und die Abtheilungen I>. und 0.
in folgender abgeänderter Abfassung anzunehmen:
„Die Kantone sind befugt, auf ihrem Gebiete nach folgenden

Bestimmungen Gebrauchssteucrn zu beziehen :

s) „Soll der Bezug derselben ohne Hemmung des Transits
geschehen."

I>) Von den eigenen Erzeugnissen des Kantons soll jedenfalls
„die gleiche Verbrauchssteuer bezogen werden, wie solche

„von gleichartigen Erzeugnissen anderer Kantone erhoben

„wird."
2) Die Abtheilungen a., à. und 0. sind auszulasten.
3) Der Artikel 2ä. soll nach 2s. gesetzt werden.

Art. 26. „Der Bund:e."
Statt dieses Artikels wurde nach dem Antrag des

Regierungsraths folgende Redaktion angenommen.
„Der Bund übt das Recht der Aussicht über den Austand

„der schweizerischen Handelsstraßen aus."

Dienstag, den 12. März 5833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
" Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und unter

Bedingung der Auslassung der von Herrn Hermann für sein

Entlassungsbcgehrcn angegebenen Gründe genehmigt.
Hernach ward die Berathung der Bundcsuckunde fortgesetzt.
Art. 26. „Das Postwescn :c."
Ueber diesen Artikel wurde vorerst eine allgemeine Umfrage

eröffnet, um sich auSzusprcchcn: ob und inwiefern unser Kanton
geneigt sei, in eine Abtretung der Posten an den Bund einzutreten?
Die einen der gefallenen Meinungen empfahlen die Annahme des

Artikels; andere pflichteten dem Antrag des Regicrungsraths und
der Commission bei, daß als Bedingung verlangt werde, die Ccn-
tral-Postadministrakion solle in Bern sein, und unser Kanton solle

wegen Abtretung der Posten eine Entschädigung erhalten; noch
andere wollten in eine Abtretung bloß für die Poststraßcn eintreten,

und andere endlich fanden, es sei gar nicht in eine Abtretung
einzuwilligen, doch solle man die Geneigtheit zu Abschließung von
Konkordaten zu Erzwcckung von Verbesserungen zeigen.

Endlich wurde beschlossen, in eine Abtretung der Posten nicht
einzuwilligen, und also den vorliegenden Artikel nicht anzunehmen.

Art. 27. „Alle im Münzregal zc."
Ausser den weiter unten anzuführenden Anträgen des

Regicrungsralhs, welche in der Berathung unterstützt wurden, geschah

noch einerseits der, daß unter .1. die Bestimmung, den französischen
Münzfuß als Einheit anzunehmen ausgelassen werde, und andrerseits

der, daß unter ll. das Verhältniß deô Silbergcldcs zur
Kupfermünze zu 5z und '/z bestimmt werde. Diese Anträge fanden
aber nicht Beifall, wohl aber wurde den nachfolgenden des Re¬

gicrungsraths beipflichtet und beschlossen, den Artikel mit folgenden

Abänderungen anzunehmen.
4) Unter Lit. x. das Wort „gleichmäßigen" ausgelassen

und nach dem Wort „Scheidemünzen" eingeschaltet werden:
,,so geschwind möglich und längstens."

2) Unter Lit. ll. soll nach dem Worte „Frist" beigefügt werden

: „oder wenn ein Kanton früher damit zu Stande gekom-
men, für denselben vom gleichen Augenblick hinweg."
Act. 28. „Dem Bunde steht zc."
Eine gefallene Meinung glaubte, dieser Gegenstand eigne sich

Nicht zur Aufnahme in den Bundesvertrag; der Artikel wurde
aber nach dem Antrag des Regierungsraths angenommen.

Art. 29. „Die Fabrikation zc."
Es geschah der Antrag, man solle der Bundesbehörde bloß

das Recht, das ihr nöthige Pulver fabriziren zu lassen aber nicht
ein Monopol zustehen. Dagegen ward der Antrag des
Regicrungsraths vertheidigt, und nach demselben beschlossen, den Artikel
anzunehmen, jedoch unter Vorbehalt der den Gesandten zu ertheilenden

Instruktion:
1) Daß die Eidgenossenschaft die Mühlcngcbäude übernehme,

und dafür Entschädigung leiste.
2) Daß dieselbe die vorhandenen Salpeter- und Schwefclvor-

räthe gleichfalls übernehme und dem Kantom vergüte.
3) Daß dem Kanton der gegenwärtige Pulvervorrath zu eigenem

Gebrauch überlassen bleibe, und
ü) Daß die Gesetzgebung über das Monopol der Salpetersabri-

kdtion nicht dem Bunde, sondern den Kantons-Regierungen
zustehen solle.
Art. so. „Jeder Schweizer ist Soldat."
Wurde angenommen mit der von der Commission angctrage,

nen Einschaltung des Wortes „dienstfähige," vor Schweizer.
Art. 3t. „Wehrpflichtig sind zc."
Nach dem Antrag der Mehrheit der Commission wurde

beschlossen diesen Artikel auszulasten.
Art. 32. „Die Bundcsmacht."
Söwvhl vom Regicrungsrath als von der Commission, wurden

Anträge zu Abänderung des Artikels gemacht, die im wesentlichen
übereinstimmten; die von der Commission vorgeschlagene Redaktion
wurde angenommen, und lautet folgendermaßen:

Art. 32. Die Kriegsmacht des Bundes besteht aus dem
eigentlichen Bundeshcer von wenigstens 676:6 Mann, welches durch
die Contingente der Kantone an vorzüglich dienstfähiger, eingeübter
und ausgerüsteter Mannschaft gebildet wird."

„In Zeiten von Gefahr kann aber die Tagsatzung über die
gesammten Streilkräfte eines jeden Kantons zur Vertheidigung des

Vaterlandes verfügen, und das Recht zur Aufforderung an dieselben
an kommandirende eidgenössische Offiziers übertragen."

„Die Kantone liefern ihre Mannschaft in TruppcncorpS,
nach dem Maaßstabe der Bevölkerung. Diese Truppencorps müssen

zum Voraus für den Dienst im Bundeshcer bezeichnet werden;
doch stehen sie in allen Beziehungen unter der Verfügungsgewalt
ihres Kantons, bis sie wirklich in den eidgenössischen Dienst
treten, in welchem Falle sie eidgenössische Fahnen und Feldzeichen
führen."

„Bis zur nächsten Revision der Mannschaftsskala, haben die

Kantone zum Bundeshcer zu stellen:
(Skala unverändert nach dem Entwurf.)
„Diese Mannschaftsskala soll auf genaue Bevölkerungstabcllen

hin, und sodann jcwcilcn nach zwanzig Jahren berichtiget werden;
zu diesem Behuf sollen in allen Kantonen, Gemeinde für
Gemeinde, von Staatswegcn Bevölkerungstabcllen abgefaßt und der
Bundesbehörde eingegeben werden."

„Die zu dem Bundesheere bestimmten Truppeneorps theilen
sich in den ersten und zweiten Vundesauszug. Sie müssen zum
Voraus für den Dienst im Bundesheere bezeichnet werden; doch
stehen sie in allen Beziehungen unter der Verfügungsgewalt ihres
Kantons, bis sie wirklich in den eidgenössischen Dienst treten."

„Die Kantone ernennen die Offiziers und die übrigen Gra-
duirten dieser Truppeneorps; sie bestimmen die Art und Weise der
Aushebung für ihre Bildung und Ergänzung, so wie die Dauer
der Dienstzeit; sie verordnen die Art und Weise, wie ihre Bewaffnung,

Kleidung und Ausrüstung vorschriftsmäßig geschehen soll;
sie sorgen endlich für d/n nöthigen Unterricht ihrer Contingente,
insofern derselbe nicht durch den Bund veranstaltet wird."

Art, 33. „Um in dem Bundcsheer zc."



Den im vorhergehenden Artikel befolgten Grundsätzen gemäß,
wurde sowohl vom Regicrungsrath als von der Commission eine

neue Abfassung des Art. 33. vorgeschlagen und die der Commission
auf Auslassung einer Vorschrift wegen der Kleidung angenommen.
Sie lautet wie folgt:

Art. 33. Der Bund bestimmt die allgemeine Organisation
des Bundesheeres, das Verhältniß der verschiedenen Waffenartcn,
die Bestimmung der Contingente an Mannschaft, Pferden und
Kriegszcug, die Vertheilung der verschiedenen Waffenarlen auf die

Contingente, und Alles, was auf den Staab des Bundesheeres Bezug

hat.
Er erläßt die Vorschriften über die Zusammensetzung der

Truppencorps der verschiedenen Waffen, über ihre Bewaffnung,
Kleidung, Ausrüstung, Mannszucht und Verpflegung im eidgenössischen

Dienste, so wie die Exerzierreglemcnte und Dienstrcglemente
für das Bundeöheec, und die Vorschriften über das Materielle
desselben.

Er läßt durch die nöthigen Inspektionen der Contingente über
die genaue Vollziehung aller dieser Vorschriften wachen.

Die Militär-Verordnungen der Kantone dürfen in Beziehung
auf die Cvntingentstruppen nichts enthalten, das den eidgenössischen

Vorschriften für das Bundcshcer widerstreitet; zur Prüfung

hierüber müssen sie dem Bundesrathe vorgelegt werden, und
die Tagsatzung entscheidet, wenn der Kanton, den es betrifft, über

den daherigcn Beschluß des Bundcsraths Beschwerde führt.
Der Bund sorgt für den höhern Unterricht in der Kriegskunst,

und ist zu diesem Ende befugt, bleibende und temporäre Militär-
schulen zu errichten, und Zusammenzügc von Truppencorps in
Lagern oder Kantonncmcnten anzuordnen.

Er übernimmt die Instruktion der Offiziere und Unteroffiziere

(L-xlres) des Bundesheeres.
Der Bund wird einen Vorrath von ordonnanzmäßigen Waffen,

Munition und Kriegszcug anlegen und unterhalten aus welchem
die Kantone, die es verlangen, die gewünschten Gegenstände in den

kostenden Preisen ankaufen können.
Art. 34. ,,Iu Bestreitung :c."
Art. 35. „Die Ausgaben w."
sowohl der Rcgierungsrath als die Commission stimmte den

beiden Artikeln 34. und 35. bei, doch mit der Modifikation, daß

sie zusammen geschmolzen werden.
Es wurde beschlossen:

à) Diesen Anträgen gemäß beide in einem einzigen zu vereinigenden

Artikel anzunehmen.
2) Dem heutigen Entscheid in Betreff der Post gemäß die

Abtheilung c. des Art. 35. auszulassen.

Mittwoch, den !3. März 4 833.

Präsident: Herr Landamman Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.
Eine von mehrern Verwandten des Johann Affolter von

Koppigen und von dortigen Gcmeindgenossen eingereichte
Bittschrift, wodurch sie Nachlaß der übrigen ihm wegen Messerzucken

auferlegten Landcsverweisung begehren, wurde dem Regierungsrath
zur Untersuchung gesandt.

Durch zwei an den Großen Rath gerichtete Inschriften sucht

Herr Großrath Ryser zu Murgcnthal, wegen seiner Gesundheits-
umstände um Entlassung als Mitglied des Bau-Departements und

von der Stelle eines Majors im Dragonercorps an. Sie wurden

dem Regicrungsrath zur Berichterstattung übersendet.

Herr Balsigcr, Gerichtspräsident in Bern, zeigt durch ein

Schreiben die in ausserordentlich überhäuften, Geschäften liegenden
Gründe an, wegen welchen er nur selten den Sitzungen des Großen

Raths beiwohnen könne.

Herr Schultheiß von Lerbcr, theilte der Versammlung einen

Bericht der Gesandtschaft auf der Tagsatzung über die am t-t.
geschehene Eröffnung derselben und ihre ersten Verhandlungen mit.

Dann ging man zur Fortsetzung der Berathung der Bundesurkunde

über.
Art. 36. „Der Bund:c."
Vom Regierungsrath wurden andere Bestimmungen über

diesen Artikel und eine andere Abfassung desselben vorgeschlagen,

welcher die Commission im allgemeinen beipflichtete, jedoch

wünschte die Mehrheit derselben unter den Lit. -i. aufgestellten
Bedingungen die des eigenen Rechts zu sehen. ES wurde aber
in der Berathung erwiedert, jene Bedingung sei absichtlich nicht
aufgenommen worden, weil sib die Weibspersonen ausschließen
würde. Ausserdem ward über die den Juden zu gewährende
Erleichterung der Niederlassung und gegen dieselbe verschiedenes
angebracht, und auch die Auslassung des Artikels begehrt. Nach
der allgemeinen Umfrage über den ganzen Artikel wurde von einem
Mitglied das Begehren gestellt, daß noch besondere Diskussionen
über die Unterabtheilungen eröffnet werden, dieses aber nicht
zugegeben und entschieden, es solle bloß über die einzelnen Abtheilungen

besonders abgestimmt werdend

Hierauf ward der ganze Artikel nach dem Antrag des
Regierungsraths in der nachfolgenden Abfassung angenommen:

Art. 36. Der Bund gewährleistet allen Schweizern das Recht
der freien Niederlassung im ganzen Umfange der Eidgenossenschaft.
Vorgeschrieben wird zu diesem Ende:

a) Keinem Schweizer, der sich zu einer christlichen
Confession bekennt, kann die Niederlassung in irgend einem
Kanton verweigert werden, der einen Heimaths- oder An-
gehörigkcits-Schein, ein Zeugniß sittlicher Aufführung, und
eine Bescheinigung beibringt, daß er weder fallit, noch
durch richterliches Urtheil mit einer peinlichen Strafe
belegt worden, die der bürgerlichen Ehre unfähig macht.

l>) Von der Bundesbchördc wird ein Maximum der zu
entrichtenden Kanzlcigebühr festgesetzt, welche weitere Gebühren

oder Bürgschaften ausschließt.

a) Dem Einfassen sind in Bezug auf die freie GewerbS-
auöübung und die Erwerbung und Veräußerung von Rechten

auf Grundeigenthum, Verträge-, Prozeß-, Betreibungs-
und Concursrechte, die ncmlichen Rechte wie den einheimischen

Kantons-Angehörigen zugesichert, nach Maßgabe der
Gesetze und Verordnungen des Kantons, die in allen diesen

Beziehungen den Einfassen dem eigenen Bürger gleichhalten

sollen.
ll) Den Niedergelassenen anderer Kantone können von Seite

der Gemeinden keine größer« Leistungen auferlegt werden,
als den Einfassen des eigenen Kantons,

c) Der Einfasse kann in seine Heimath zurückgewiesen werden,

wenn er durch gerichtliches Urtheil zu einem peinlichen

oder zur zuchtpolizcilichen Strafe im Kanton verfällt
oder fortgewiesen wird, oder sich erweislich eines ordnungswidrigen

und ruhestörendcn Betragens schuldig macht, oder
sich gegen die Gesetze und Verordnungen, über die Sitten-

und Armenpolizei verstoßen hat, so wie endlich, wanw
derselbe in Concurs vcrfällt.

Art. 37". „Die Schweizer rc."
Wurde ohne Bemerkung angenommen.
Art. 38. „Alle Abzugsrechtez,c."
Ohne Bemerkung angenommen.
Art. 39. „Gegen die auswärtigen Staaten besteht

allgemeine Freizügigkeit, unter Vorbehalt des Gegenrcchts^"
Ohne Bemerkung angenommen..
Art. 4v. ,,Sämmtlicherc."
Nach den Anträgen des Regicrungsraths und der Commission

wurde statt des obigen Artikels folgende Abfassung
angenommen :

Art. 4o. „Sämmtliche Kantone haben die gegenseitige

Verpflichtung :

a) Die Angehörigen der andern Kantone gleich zu. halten,
in Bezug auf Steuern-, Schuld- und CvncurSsachen,
Erbansprüche und unter Vorbehalt vorhergehender Sicherheitsleistung

gegen den Beklagten, auch in Betreff deS gerichtlichen

Verfahrens. ^b) Den aufrechtstehenden schweizerischen Schuldner einzig
vor dem Richter seines Wohnortes belangen zu lassen."

Art. 4t. „Bundesgesctze werden zc."
Dem Antrag des Regierungsraths gemäß, wurde der Artikel

mit der bloßen Abänderung des Wortes „Bundesgesctze" in
„Bundcsbeschlüsse" angenommen.

Art. 42. „Es wird :c."
Gefallene Meinungen gingen theils auf Auslassung des Artikels,

theils auf unveränderte Annahme. Es wurde aber nach dem

Antrag des Regierungsraths und der Commission beschlossen, den



Artikel mit Abänderung des Wortes „Bundcsgcsetz" in „Bundes-
beschluß," anzunehmen.

Zweiter Abschnitt.
Bundesbehörden.

Tagsatzung.
Art. 43. „Die Oberste tc."
Nach Antrag des Regierungsraths und der Commission,

wurde der Artikel unverändert angenommen.
Eine Meinung glaubte, es sollte für Berathung von

Gegenständen, welche nicht die Hauptzwecke des Bundes sondern innere
Interessen betreffen, eine angemessenere Repräsentation der Kantone
verlangt werden.

Act. 44. „Die Tagsatzung:c."
Der Rcgierungsrath und die Minderheit der Commission

hatte auf Annahme des Artikels angetragen. Es wurde aber nach

Antrag der Mehrheit der Commission beschlossen, folgende Redaktion

anzunehmen:
„Die Tagsatzung besteht aus den Abgeordneten der Kantone."
Art. 4S. „Sie wird :c."
Mit dem Rcgierungsrath und der Mehrheit der Commission,

wurde befunden, es sei nicht angemessen, daß der Landammann,
welcher Präsident des BundeSrathcs ist, die Tagsatzung präsidire,
und demnach beschlossen, statt des obigen Artikels folgenden an-
anzunehmen:

„Die Tagsatzung ernennt für jede Session ihren Präsidenten
„und Vice-Präsidenten, die beide aus ihrer Mitte erwählt
,,werden."
Eine Meinung so wie die Minderheit der Commission wollte

den Artikel des Entwurfs beibehalten, und eine andere Meinung
trug auf Suspension des Entscheids bis nach Bestimmung der

Amtsvcrrichtungen des Landammanns an.
Art. 46. „Jeder Kanton :c."
Nach dem Antrag des Regierungsraths wurde der Artikel

unverändert angenommen. Gefallene Meinungen wollten denselben

ganz oder den letzten Theil auslasten.
Art. 47. „Den Kantonen :c."
Der Artikel wurde angenommen. Es soll aber noch ein Ausatz

gemacht werden, dahin gehend, daß der zum Präsidenten
ernannte Gesandte als Kantonsabgeordnctcx ersetzt werden solle.

Bei diesem Artikel wurde vom Regierungsrath angetragen
folgenden 4 2. Artikel des entworfenen Tagsatzungs-RcglcmcntcS in
die Bundesurkunde aufzunehmen:

„Die Bundesrälhe sind berechtigt den Sitzungen der Tag-
„satzung beizuwohnen, jedoch ohne berathende Stimme. Es
„werden ihnen zu dem Ende besondere Plätze angewiesen."
Nach verschiedenen gefallenen Bemerkungen und

Gegenbemerkungen ward beschlossen, einen solchen Artikel anzunehmen, in
dem zugleich gesagt sei, daß die Mitglieder des ' BundeSrathcs auf
Begehren Erläuterungen zu geben haben, und der Artikel sich auch
auf den Landammann beziehen solle. Doch solle dieser Artikel
erst weiter unten seine Stelle finden.

Sowohl der Art. 47. als der neue aufzunehmende Artikel
werden an den Regierungsrath zu Vorlegung einer Redaktion
zugesandt.

Donstag/ den März 1833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Folgende eingelangte Vorstellungen und Bittschriften, wurden
dem Regierungsrath zur Untersuchung zugesandt mit Auftrag, je
nach dem Ergebniß derselben zu verfügen oder Bericht zu erstatten:

4) Des Burgcrgemeindraths von Wahlen, im Amtsbezirke Dcls-
berg; daß ihre Burgergüter von der Einmischung der
Einwohner Gemeinde frei bleiben.

2) Des Christian Spycher, von Oberwichtrach, gewesener
Lieutenant im 4ten Schweizer-Regiment, in K. französischen
Diensten um Unterstützung zu Erlangung seines Reformgehaltes.

Z) Der Christina Ucbersap geb. Lanz, von Oberönz, Verlobte
des Urs Brechbühl, von Rüdcrswyl, um Nachlaß ihrer
Trauerzeit.

Hierauf wurde die Berathung der Bundcsurkunde fortgesetzt.
Art. 48. „Die Tagsatzung :c."
Wurde ohne Bemerkung angenommen.
Art. 49. „Die Sitzungen :c."
Ohne Bemerkung angenommen.
Art. So. „In allgemeiner :c."
Nach Antrag des Regierungsraths wurde beschlossen, unter

Lit. s. das Wort „Bundcsgcsetze" in „Bundesbeschlüsse"
umzuändern.

I>) wurde angenommen. Der Regierungsrath hatte auf
Auslassung angetragen, die Mehrheit der Commission auf
Beibehaltung.

e) Nach Antrag des Regierungsraths wurde folgende abgeänderte

Redaktion angenommen:
„Sie erläutert einzelne Artikel der Bundesurkunde. Sie er-
„läßt in den Schranken der Bundesurkunde Beschlüsse über
„Aufstellung und Befugnisse der zu Vollziehung der Bundcs-
,,Urkunde nöthigen eidgenössischen Behörden und Beamtun-
„gen, und entscheidet über allfällige Competenzstreitigkeiten."

g) Auch für diese Abtheilung wurde nach Antrag des
Regierungsraths eine andere Redaktion angenommen, nemlich:
„Sie wacht über die Vollziehung der Bundesurkunde."

e) Wurde mit Auslassung der Worte „Gesetze oder"
angenommen.

l) Nach Anträgen des Regierungsraths und der Commission
wurde folgende abgeänderte Redaktion angenommen:
„Sie wacht über die Pflichterfüllung der Bundesbeamten,
„und kann solche für Verletzung ihrer Pflichten in Anklage-
„stand erkennen, nach den Bestimmungen und Formen eines
„diesfalls zu erlassenden Bundesbeschlusscs."
Art. st. „Die Pflichten :c."
Die Abtheilungen a., 8., o. wurden unverändert angenommen.

Bei c. war mit einer Meinung vorgeschlagen worden, noch

„Integrität" beizufügen.
N) Ward ebenfalls unverändert angenommen,
e) Angenommen mit Einschaltung des Wortes „andere" vor

Verträge.
l) und K. wurden unverändert angenommen. In Bezug auf -

A. war angetragen worden^ noch die Bestimmung der
Gehalte beizufügen, dieses aber nicht angemessen befunden.

Ie) Es ward der Antrag gemacht, durch eine andere Abfassung
die Concordat? über Kirchcnsachen zu nennen; aber die

Abtheilung unverändert angenommen.
Art. S2. „In Bezug :c."

a) Wurde angenommen.
k>) In Folge des Antrags des Regierungsraths ward beschlossen

nach dem Wort „Wasserzölle" einzuschalten „auf den
schweizerischen Handelsstraßen."

e) Wurde auf den. Antrag des Regierungsraths auszulasscn
beschlossen,

ck) Angenommen.
0) Statt „Straßen" soll gesetzt werden „schweizerische

Handelsstraßen."

s) Statt „Bundcsgcsetze" soll gesagt werden „Vundesbeschlüssc."
ß) Angenommen.
l>) Dem Inhalt wurde beigepflichtet, aber es soll eine bestimmtere

Redaktion gemacht werden.
1) Wurde angenommen ohne dem Antrag des Regierungsraths

beizustimmen, daß erklärt werde, dieser Gegenstand gehöre zu
denen, für welche Instruktion ertheilt werden solle.

k) Und
l) wurden angenommen.
m) Es ward beschlossen statt der Worte: „Au diesem Ende

schreitet sie unbedingt ein, auf das Begehren der obersten
Vollzichungsbchörde," folgende vom StaatSrath des Kantons

Waadt vorgeschlagene Abfassung anzunehmen:
„Zu diesem Ende schreitet sie unbedingt ein, auf das Begch-
„rcn der gesetzgebenden Behörde des betreffenden Kantons
„oder der obersten Vollziehungsbehörde, wenn die gesetzgebende

Behörde nicht berathen werden konnte."
Das übrige der Abtheilung m. ward unverändert angenommen,

nur soll in Betreff der Kosten nach dem Wort „Kanton"
der Zusatz gemacht werden: „unter Vorbehalt seines Rückgriffes
auf die Schuldigen."

n) Nach Antrag des Regierungsraths soll statt „Bundesgesetz"



gesagt werden „Bundesbeschluß" und nach „Bundesgericht" ist
einzuschalten: „oder ein eidgenössisches Kriegsgericht."
Art. 63. „Die Verrichtungen:c."

a und K) wurden unverändert angenommen.
Hingegen ward nach Antrag des Regierungsrathes hernach

ein Zusatz ausgenommen und e. unter Lit. à. anders redigirt, wie

folgt:
c) „Sie verfügt über die Errichtung eidgenössischer Kriegsschulen

„oder Unterrichtsanstalten für Cadres und Jnstruktoren und
„wacht über ihre Verwaltung."

„Sie beschließt eine Zusammenziehung von Truppenkorps
„des Bundcsheeres zu Krkegsübungen. "

ll) „Sie ernennt den Oberbefehlshaber und alle Offiziere des

„ Bundesheeres, welche den Rang eines eidgenössischen Ober-

„ stcn oder einen höhern erhalten."
Art. 64. „Die Tagsatzung ordnet :c."
Der Artikel wurde mit Ausnahme der Abtheilung e

angenommen, welche ausgelassen werden soll.

Art. 66. „Für die rc."
Auf den Antrag des Regierungsrathes und der Kommission

wurde beschlossen, den Artikel mit Ausnahme von Lit. e. welche
ausgelassen werden soll, anzunehmen.

Art. 66. „Die Geschäfte rc."
Wurde unverändert angenommen.
Art. 67. „In die erste :e."

->) Ward angenommen mit Einschaltung des Wortes „andere"
vor „Verträge." '

K, e und ll wurden unverändert angenommen,

e) Wegen eines vom Regierungsrath angetragenen unten unter
m stehenden Zusatzes, ward beschlossen von e nur den letzten

Theil beizubehalten:

„Erläuterungen über einzelne Artikel der Bundesurkunde."
k) Wurde aufzunehmen beschlossen. Dann hatte der Rcgicrungs-

rath zu dieser Abtheilung noch die Aufnahme verschiedener
anderer Gegenstände vorgeschlagen, von denen aber nur der
nachstehende angenommen worden ist:
„Die Beschlüsse, welche die allgemeine Organisation des Bundes-
„heercs bestimmen."

ß) Wurde angenommen mit dem vom Regierungsrath angetragenen

Zusatz:
„und die Bundesverordnungen, welche zur Organisation des

„Bundesgerichts durch den Art. 4»4 vorgeschrieben sind."
Unter den nachfolgenden Buchstaben wurden einige Zusätze

vom Regierungsrath vorgeschlagen, denen jedoch nur zum Theil
beigepflichtet ward,

ll) Gewährleistung der Kantonalverfassungen.
Angenommen.

i) Allfällige Erhöhung der eidgenössischen Grenzgebühren.
Angenommen.

K) Beschlüsse über Errichtung gemeinnütziger eidgenössischer

Anstalten.

Soll unter Artikel 63 gesetzt werden.

I) Tagsatzungsreglement.
Soll ebenfalls unter Artikel 63 gesetzt werden.

i»>) Beschlüsse in den Schranken der Bundesurkunde über

Aufstellung und Befugnisse der zur Vollziehung der Bundesurkunde
nöthigen eidgenössischen Behörden und Beamtungcn, und
Entscheid über allfällige Competcnzstreitigkeiten.
Wurde angenommen,

u) Die Errichtung und Aufhebung diplomatischer Agentschaften
im Auslande.
Angenommen,

o) Wahl der diplomatischen Agenten.
Wurde nach verschiedenen Einwendungen und Widerlegung
derselben angenommen.

Freitag / dm k s. März t 833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Eine Bittschrift der Gemeinde Eriz, wodurch sie um. Nachlaß
der dem Joh. Finger, wegen verübter Mißhandlung auferlegten
Leistung bittet, ward dem Regierungsrathe zur Untersuchung gesandt.

ES wurde ein Anzug des Herrn Clias verlese«, dahin gehend,
daß die jungen Männer von ihrer Admissiorf zum heiligen Abendmahl

an im Iielschießen geübt werden möchten.
Hernach wurde die Berathung der Bundesurkunde fortgesetzt.
Art. 68. „In die zweite rc."
Nach dezn Antrag deS Regierungsrathes wurde beschlossen

die Spezifikation in diesem Artikel wegzulassen und lediglich zu
bestimmen, daß alle in den Artikeln 67 und 69 nicht bezeichneten-
Geschäfte in die zweite Abtheilung gehören.

Act. 63. „Alle in den rc."
Auf den Antrag des RcgierungSrathes wurde beschlossen, statt-

des obigen Artikels des Entwurfs den nachfolgenden aufzunehmen t
Art. 69. „In die dritte Abtheilung fallen:"

.-,) „Was auf die Verwaltung der eidgenössischen Kanzlei und
„des eidgenössischen Archivs Bezug hat."

b) „Sämmtliche Rechnungspassationen."
o) „Die nicht im Artikel 67 der instruirten Tagsatzung

vorgehaltenen Wahlen."
ll) „Die Anwendung von Bundesverordnungen gegen Bundes-

„beamte, im Fall der Nichterfüllung ihrer Pflichten."
e) „Die Auslegung zweideutiger Bestimmungen in den das

eidgenössische Finanz- und Militärwesen, so wie die Admini-
„stration des Innern (Art. 62. 63. 64.) betreffenden Bun-
„desbeschlüssen."

k) „Die Bittschriften, die Neglemente von untergeordneter Natur..
A) Temporäre Verfügungen in diplomatischen Cercmonialan?

„gelegenheiten."
Art. 6o. „Für die Gegenstände :c."
Der Regierungsrath pflichtete dem ersten Theil des Artikels'

bei, aber trug auf eine andere Abfassung deS zweiten an. Hiermit,
stimmte das Gutachten der Mehrheit der Kommission überein.
Die Minderheit aber wollte bei dem Entwürfe verbleiben. Nach
dem nun in der Berathung noch andere Meinungen eröffnet worden,,
von denen die eine den Entscheid blos der Mehrheit überlassen,,
andere aber für wichtigere Gegenstände Beschränkungen eintreten
lassen wollten, so wurde endlich statt der im Entwurf stehenden
Worte, „zwölf Stimmen bilden die verbindliche Mehrheit"
folgende Bestimmung angenommen:

„Zwölf Stimmen bilden die verbindliche Mehrheit, außer-
„für Kriegserklärungen, Friedensschlüsse, Bündnisse und andere.

„Verträge über politische Gegenstände mit dem Auslande, für
„welche eine Mehrheit von fünfzehn Stimmen erforderlich ist."

Art. 6t. „Wenn bei :c."
Wurde mit der Bemerkung angenommen, daß er hinsichtlich

der Geschäftscintheilung mit den Artikeln 6'?, 63 und 69 in
Uebereinstimmung gebracht werde.

Art. 62. „An derec."
Die erste Abtheilung wurde an den Regierungsrath zurückgesendet,

um mit dem nun abgeänderten Artikel 6o in Uebereinstimmung,
gebracht zu werden.

Die zweite Abtheilung ward angenommen mit folgendem Zusatz

: „In dringenden Fällen kann die Tagsatzung ausnahmsweise
einen kürzern, jedoch hinlänglichen, Termin ansetzen. Die dritte
Abtheilung wurde angenommen.

Art. 63. „Bei Gegenständen:c."
Der Artikel wurde nach dem Antrag des Regierungsraths

unter dem Vorbehalt angenommen daß er mit Art. 69 in
Uebereinstimmung gebracht werde, und mit folgendem Zusatz aus dem

Tagsatzungsreglement, der aber einen besondern Artikel ausmachen soll:
„Die Verhandlung kann nicht eröffnet werden, wenn nicht

„die absolute Mehrheit der Abgeordneten zugegen ist, und nicht
„fünfzehn Stände vertreten sind."

Art. 64. „Bei Gegenständen re."
Wurde nach dem Antrag des Rcgierungsrqths angenommen.

Die Kommission hat auf größere Berücksichtigung der halben Kan-

tonsstimmen angetragen.



Art. 65.. „Die Abgeordneten ìc."
Auf den Amrag des Regierungsrathö ward beschlossen, den

zweiten Satz, „Sie sind" u. s. w. auszulassen.

Art. 66. „Ein Bundesgesetzzc."
Statt dieses Artikels wurde auf den Antrag des Regierungsraths

folgende Bestimmung angenommen:
„Die Kantone entschädigen ihre Abgeordneten."
Art. 67. „Die Tagsatzung zc."
Nur der erste Theil des Artikels ward angenommen, der

zweite aber, „dasselbe wird" u. s. w. auszulassen beschlossen.

L. Bundesrats
Art. K3. „Ein Bundesrath zc."
Wurde auf den Antrag des Regierungsrathö in folgender

abgeänderter Abfassung angenommen.
„Ein Bundesrath ist die oberste vollziehende, und in

Abwesenheit der Tagsatzung die leitende Behörde der Eidgenossenschaft."

Art. KH. „Der Bundeörath zc."
Vom Regierungsrathe wurde angetragen, den Bundeörath aus

sikbcn Mitgliedern zusammenzusetzen. Gefallene Meinungen trugen

an, die Zahl auf drei zu beschränken, und noch andere, das

System der Vororte beizubehalten, und demselben nur einige
eidgenössische Räthe beizugeben. Endlich ward beschlossen, bei der im
Entwurf vorgeschlagenen Anzahl von fünf zu verbleiben, und den

Artikel anzunehmen, doch mit Abänderung der Benennung vom
„Landammann in Bundcöpräsident." In den folgenden Artikeln
soll dann jedes Mal „Bundespräsident" an die Stelle von „Land-
„amman" gesetzt werden.

Art. 70. „Der Landammann îc."
Dieser Artikel ward abgeändert wie folgt: „Der Bundesprä-

),sident führt den Vorsitz im Bundesrath. Sein Stellvertreter
wird von der Tagsatzung aus der Mitte des Bundeöraths gewählt.

Art. 7t. „Der Landammann zc."
Art. 72. „Die Bundesräthe îc."
Auf den Antrag des Regierungsrathö wurde beschlossen, die

Art. 7t und 72 in einen einzigen zu vereinigen, folgenden Inhalts:
„ Der Landammann und die Bundcsräthe werden, unter

Bezeichnung des jeden dieser letztern nach Artikel 73 anzuweisenden

„Departements, frei aus allen Schweizern von der Tagsatzung
ernannt. Die Kantone geben hiczu ihren Abgeordneten die gut-
findende Instruktion, jedoch darf von den Mitgliedern des Bundcs-

„raths, den Landammann Inbegriffen, nie mehr als eines aus dem

„nämlichen Kanton genommen werden."

„ Die Mitglieder des Bundesrathes können nicht zugleich Tag-

„ satzungsgesandte seyn."
„Jeder Kanton wird zwei Personen aus verschiedenen Kan-

„ tonen bezeichnen."
„Von den Bezeichneten ist derjenige gewählt, welcher die

„größte Zahl von Kantonsstimmen, wenigstens aber die absolute

„Mehrheit derselben, auf sich vereinigt haben wird."
„Erhalten mehrere Personen gleich viel Kanlonsstimmen, wenig-

„stens aber die absolute Mehrheit derselben, so wählt aus ihnen
„die Tagsatzung den Landammann."

„ Hat sich keine absolute Mehrheit ergeben, so wählt die

„Tagsatzung den Landammann unter den fünf Personen, welche

„die meisten KantonSstimmen auf sich vereinigt haben, und wenn
„die Zahl der Bezeichneten unter fünf steht, aus dieser Zahl."

„Lehnt der Gewählte ab, so nimmt die Tagsatzung die Wahl
„unter den fünf Personen vor, auf welche nach ihm die meisten
„Kantonsstimmen gefallen sind, es sei denn, daß bereits eine

„Person wenigstens die absolute Mehrheit der Kantonsstimmen
„erlangt hätte, in welchem Fall sie als ernannt zu betrachten ist."

Samstag, den März !333.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das gestrige Protokoll wurde verlesen und nach zwei Rcdak-

tionsberichtigungen angenommen.
Es wurde ein Anzug einiger Mitglieder aus den Leberbergi-

schen Amtsbezirken verlesen, betreffend das französische Amtsblatt
und die Uebersetzung von Akten ins Französische.

Hernach wurde die Berathung der Bundcsurkunde sortgesetzt.

Art. 73. „Die Amtsdauer zc."
Nach Anträgen des Regièrungsraths und der Kommission

wurde beschlossen, den ersten Theil des Artikels, in Betreff der
Amtsdauer und des Zeitpunktes des Amtsantrittes anzunehmen,
den übrigen Theil des Artikels aber in folgendem Sinn abzuändern:

Den periodischen Austritt von zwei zu zwei Jahren festzusetzen,
so daß zum ersten Male durch das Loos drei Mitglieder und die
übrigen nebst dem Bundespräsidenten in der zweiten Periode austreten
würden, nachher dann immer die zuerst gewählten nach obiger
Bestimmung. Der Bundespräsident soll jeweilen nach vollendeter Amtsdauer

von vier Jahren zu dieser Stelle für eine Amtsdauer nicht wieder
wählbar sein. Außerdem soll dieser Artikel mit Art. 63 in
Uebereinstimmung gebracht werden.

Art. 74. „Die in der îc,"
Wurde unverändert angenommen.
Art. 76. „Wird die Stelle tc."
Nach dem Antrag des Regierungsraths angenommen mit

Auslassung der Worte: „in wie weit diese ihr zusteht."
Art. 76. Kein Mitglied des BundcSrathes kann irgend ein

Amt in einem Kanton bekleiden.
Statt diesem wurde folgende vom Rcgicrungsrath vorgeschlagene

Abfassung angenommen.
„Kein Mitglied des Bundesrathes kann irgend eine andere

„Stelle bekleiden."
Art. 77. „Die Mitglieder zc."
Vom Regierungsrath wurde auf eine andere Abfassung des

Artikels und von gefallenen Meinungen noch auf zwei Zusätze
angetragen. Die Versammlung stimmte diesen Anträgen bei, und
es ward folgender Artikel angenommen.

„ Die Mitglieder des Bundcsrathes dürfen vom Ausland weder
„Pensionen noch Titel, auch keine Geschenke und Ordcnszcichen
„annehmen. Wären sie bereits im Besitze von Ordenszeichen,
„so dürfen sie sich, so wenig als der Titel, während ihrer Amts-
„daucr derselben bedienen. Sie dürfen auch nicht in
Dienstverhältnissen zu irgend einem Fürsten stehen, noch den Genuß von
„Pensionen beibehalten."

Art. 78. „Der Landammann zc."
Angenommen mit Abänderung von „Landammann" in „Bun-

„despräsident" und „Bundesgesetz" in „Bundesbcschluß."
ES wurde noch angetragen, daß man durch einen Zusatz vorschreibe,

die Besoldungen sollen vor den Wahlen bestimmt werden, dieses
aber nicht angemessen befunden.

Art. 79. „Die Geschäfte îc."
Wurde mit folgendem vom Regierungsrath vorgeschlagenen

Zusatz angenommen.
„Diese Departement? können keine Beschlüsse fassen; sie refe-

„rircn an den Bundeörath."
Art. 8c>. „Die Befugnisse zc."
In Folge der Anträge des Regierungsraths wurden folgende

Abänderungen gemacht.
a) Nachstehende neue Abfassung:

„Er leitet, wenn die Tagsatzung nicht versammelt ist, die

Bundesangelcgenheiten."
l») „Bundesbeschlüsse" statt „Bundesgesctze."
e) Sollen die Worte „Bundesgesetze und" ausgelassen werden,
cl) Nach „Vergleiche" soll eingeschaltet werden: „welche unter

„eidgenössischer Vermittlung statt gefunden."
e und k) bleiben unverändert.

Art. 3l. „Die Pflichten zc"
Wurden unverändert angenommen.
Art. 82. „Seine Verrichtungen zc."
Es wurden folgende Abänderungen gemacht,

a) Statt „taufend Mann" zu setzen „viertausend Mann."
l> und c) angenommen,
à) „Bundesbeschlüsse" statt „Bundesgcsetze."
e) „Schweizerische Handelsstraßen" statt „Straßen."
l) Statt dieser Abtheilung folgende abgeänderte Abfassung.

„Er beaufsichtigt die von den Kantonsregierungen anzuordnende
„Vollziehung der Bundesbeschlüsse über Maaße und Gewichte."

Art. 83. „Hinsichtlich des îc."
Der Artikel ward mit folgenden Abänderungen angenommen.

-1) Statt: „vollzieht der Bundeörath die Bundesgesetze îc." zu
setzen „beaufsichtigt der Bundcsrath die Vollziehung der Bun-
„desbeschlüsse " u. s. w.

l>) Am Ende soll beigesetzt werden: „in FricdenSzeit."



c) Statt der Worte: „und verfügt darüber nach Art. 33 â"
soll gesetzt werden, „bezüglich auf das Bundesheer."

ä) bleibt unverändert.

Art. 8i. „Der Geschäftskreisx."
Der Artikel wurde mit folgenden Abänderungen angenommen,

e) soll ausgelassen werden.

k) Statt „in das Büdget" soll gesetzt werden in „welches."
Ferner ist auszulassen, „entweder auf Bundesgesetze oder
besondere."
Das übrige bleibt unverändert.

Art. 85. „Die Mitgliederx."
Diese Artikel so wie die folgenden bis und mit 9t wurden

unverändert angenommen.
Art. 86, 87, 83, 89, 90 und 9t.. „Die Tagsatzung X."
Art. 92. „Für die Wahl x."
Auf gefallene Bemerkungen ward beschlossen, den ersten Theil

des Artikels folgendermaßen abzufassen.

„Für die Wahl des Bundesgerichts hat der Große Rath
„oder die Landsgemeinde eines jeden Kantons zwei Personen, die

„aus zwei verschiedenen Kantonen genommen werden müssen, vvr-

„ zuschlagen."
Der zweite Theil bleibt unverändert.

Art. 93. „Von derx"
Wurde an den Rcgierungsrath zurückgesandt, um eine Redaktion

mit den im Art. 77 enthaltenen Bestimmungen vorzuschlagen.
Art. 9ä. „Die Amtsdauerx."
Angenommen.
Art. 95. „Von sechs x."
Auf den Antrag des Regierungsraths wurde der Artikel

abgeändert wie folgt:
„Von zwei zu zwei Jahren findet eine drittelswcise Erneuerung

„ des Bundesgerichtes statt. Die austretenden Mitglieder find stets

„wieder wählbar."
Art. 96. „Die in derx."
Dieser Artikel nebst dem folgenden bis und mit loo wurde

unverändert angenommen.
Art. 97, 93, 99 und too. „Der Präsident x.^
Art. toi. „Die Verrichtungenx."
Wurde mit der Redaklionsvcrbesserung angenommen daß statt

„Bevollmächtigten" gesetzt werde „Beauftragten."
Art. to2. „Das Bundesgericht x."
Vom Regierungsrath und der Mehrheit der Kommission wurde

angetragen diesen und den folgenden Artikel zusammenzuziehen und
ohne einen Unterschied zwischen Civil- und Kriminalgericht aufzustellen

(welches mit zu vielen Schwirigkeiten verbunden sei) bloß
die Gegenstände aufzuzählen, die won diesem Gerichte zu beurtheilen
seien. Die Minderheit der Kommission hingegen hielt es für
unerläßlich, die Fälle, wo das Bundesgericht als Civil- oder als
Kriminalgericht austrete, genau zu bezeichnen.

Diese abweichenden Ansichten wurden in der Diskussion weiter
entwickelt. Außerdem äußerte man einerseits Bedenken rücksichtlich
der dem Bundesgericht einzuräumenden Befugnisse, da man dieselben
den HZ. lä und 91 der Verfassung zuwiderlaufend fand, anderseits
aber ward dargethan, daß die Ueber tragung solcher Befugnisse an
ein Bundesgericht sich aus dem Jnnhalt des Z. i der Verfassung
rechtfertigen lasse.

Endlich wurde beschlossen, die beiden Artikel 102 und 103
dem Antrag gemäß zu vereinigen, und folgenden Eingang dafür
anzunehmen.

„Das Bundesgericht urtheilt in folgenden Fällen:
ado wurden unverändert angenommen,
ck) Ward unter dem Porbehalt angenommen, daß diese Abtheilung

vor l> gesetzt werde.

Art. 103. „Das Bundesgericht X."
Vor allem aus ward beschlossen, dieser Artikel solle mit 10A

vereinigt werden, und demnach seien die Worte „das Bundesgericht

urtheilt als Kriminalgericht" auszulassen,

a und d) wurden unverändert angenommen.
Es war der Antrag gemacht worden, durch einen Zusatz noch

Fälle zu bestimmen, wo das Bundesgericht als Kassationsgericht
zu urtheilen habe, dieses aber nicht für angemessen befunden.

0) Unverändert angenommen.
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â) Ward angenommen mit der Abänderung, daß statt der Worte
„im Fall von Krieg oder bewaffneter Neutralität" gesetzt werde,

" „im Falle der Aufstellung eidgenössischer Truppen."
e) Diese Abtheilung veranlaßte eine Diskussion, weil gefallene

Meinungen dieselbe im Widerspruch mit der Verfassung fanden,
und nun auf verschiedene Modifikationen angetragen ward,
um fie mit derselben in Uebereinstimmung zu bringen. Endlich

wurde beschlossen folgende Abfassung anzunehmen: „über
„die während der bewaffneten eidgenössischen Dazwischenkunft
„verübten politischen Verbrechen: wenn nämlich die Tagsatzung
„auf den Antrag des Bundesrathes erachtet, daß es nicht
„der Fall sei, Amnestie eintreten zu lassen" — demnach fällt
die zweite Unterabtheilung „daß im Interesse" u. s. w. weg.
Art. loä. „Bundesgesetze x."
Der Artikel ward angenommen mit der Abänderung des Wortes

„Bundesgesetze" in „Bundesbeschlüsse."

Montag/ den 43. März 4833.

Präsident: Herr Landamman Simon.
Das Protokoll vom 16. März wurde verlesen und nach einigen

Redaktionsverbesserungen gutgeheißen.
Folgende eingelangte Bittschriften und Vorstellungen wurden

an den Regierungsrath gesandt um je nach ihrem Gegenstand
darüber Bericht zu erstatten oder zu verfügen:

1) Der Bürgergemeinde Seedorf bei Aarberg, in Betreff ihres
Burgerguts, Hintersäßgeldesx.

2) Des Joh. Friedrich Weber, Landsaß, um sich mit Maria
Wyler von Gerzensce, verehelichen zu dürfen.

3) Des Abraham Blum, von Saanen, um Dispensation von
einem Ehehinderniß, da er sich mit seines Halbbruders Tochter
Magdalena Blum, zu verehelichen wünscht.

ä) Des Peter Burn, aus Adelboden, um Pensionsertheilung.
5) Des Joh. Verdan, im Vanel, Kirchhöre Gampelen, wegen

des Fischereirechts in der Zihl daselbst.
Nachher ging man zur Fortsetzung der Berathung der Bun-

desurkunde über.

<3. Sitz der Bundesbehörden.
Art. lo5. „Die Tagsatzung x."
Vom Regierungsrath wurde angetragen statt „Luzecn" die

Stadt „Bern" als Bundesstadt zu bezeichnen, und wenn diesem
nicht entsprochen werden sollte, zu begehren, daß der Bundcssitz
in eine kleinere Stadt, mitten in der Schweiz verlegt werde oder
eine Rotation unter den bisherigen drei Vororten von vier zu vier
oder von sechs zu sechs Jahren statt finden. Die Mehrheit der
Kommission schloß sich der zweiten dieser Alternativen an. Eine
Minderheit stimmte zum Entwurf und eine zweite Minderheit zu
der Rotation.

In der Diskussion wurden diese verschiedenen Ansichten unterstützt

und weiter entwickelt, so wie auch andere Meinungen
eröffnet, von denen eine dahin ging, darüber nichts in der
Bundesurkunde festzusetzen, sondern dieses biS nach Annahme derselben

zu verschieben; eine andere aber glaubte, unsre Gesandtschaft solle
sich bei der daherigen Berathung nicht aussprechen, eine dritte
wollte bei dem Entwurf verbleiben. Es wurde beschlossen, sich
für die Rotation unter Zürich, Bern und Luzern von sechs zu
sechs Jahren zu erklären, und den ersten Theil des Artikels dahin
abzuändern, den zweiten aber beizubehalten.

Art. 106. „In der Bundesstadtx."
Der Artikel wurde angenommen mit Abänderung der Worte,

„Bundesstadt Luzern" in „betreffender Stadt." Gefallene
Meinungen wünschten einerseits den Artikel auszulasten oder in
allgemeinen Ausdrücken abgefasset zu sehen, anderseits daß beigefügt
werden möchte, es sollen den Tagsatzungsgesandlen unentgeldlich
Wohnungen angewiesen werden.

Art. 107. „Der Kanton Luzern x."
Wurde angenommen mit der Abänderung der Worte, „Kan-

„ton Luzern" in „betreffende Kanton."
Art. 103. „Das Bundesgerichts."

Ohne Bemerkung angenommen.



Drit ^ e r Ab schnitt.
Revision der BundeSurkunde.

Art. 409. „Die Bundesurkunde ze."
Nach dem Antrag des Regierungsraths und der Mehrheit der

Kommission wurde beschlossen den Artikel mit der Abänderung der

„zwölf" in „sechs" Jahren anzunehmen. Die Minderheit der

Kommission und eine gefallene Meinung wollte den zweiten Theil
deS Artikels: „Es ist aber" u. s. w. auslassen.

Art. 44<i. „Ein Antrag:c."
Ohne Bemerkung angenommen.
Art. 444. „Er muß:c."
Der Artikel ward mit Einschaltung des Wortes, „darüber"

nach „Instruktionen" angenommen.
Art. 4 42. „Die Vornahme:c."
Sowohl vom Regierungsrath als von der Kommission wurden

andere Bestimmungen vorgeschlagen; es ward aber beschlossen, in
dieselben nicht einzutreten, bis über den zurückgesandten Art. 6v
Bericht erstattet und etwas entschieden sein werde.

Art. 4 48. „Ist die Revision :c."
Dieser Artikel und die folgenden bis und mit 446 wurden

ohne Bemerkung angenommen.
Art. 444, 44S und 446. „Die îc. :c. :c."
Art. 447. „Die auf:c."
Auf den Antrag des Regierungsraths wurde beschlossen, die

Anzahl der Kantone statt auf „fünfzehn" auf „sicbenzehn" zu
setzen.

Schlußbestimmungen.
Art. 4 48. „Die Abstimmung :c."
Dem Antrag des Regierungsraths gemäß ward beschlossen,

die Aufschrift „Schlußbestimmungen" in „Uebergangsbestimmungen"
umzuändern und die unter derselben stehenden Artikel nicht in die

Bundesuckundc aufzunehmen, sondern bloß derselben beizufügen.
Der Artikel aber ward unverändert angenommen.
Art. 449. „Nach erfvlgter :c.
Angenommen.
Art. 42V. „Die Beschlüsse:c.
Angenommen.

Schluß.
„Die nachbenannten :c."
Wurde ohne Bemerkung angenommen.
Hierauf ward beschlossen, dem Regierungsrath eine Abschrift

des Protokolls über die Berathung des BundcSentwurfs zu senden

mit dem Auftrag über die an ihn zu neuer Untersuchung anderer

Abfassung zurückgesandten Artikel seine Anträge zu bringen, und
die abgeänderten den Beschlüssen gemäß abfassen zu lassen.

In Folge des unterm 4. März dem Regierungsrath ertheilten
Auftrags ward durch einen mit seiner Uebcrwcisung versehenen Vortrag

des Justizdcparlements Bericht erstattet über das Ansuchen
des Herrn Regierungsraths von Ernst, um Entlassung von der
Stelle eines Centralpolizeidirektors. Dem Antrag gemäß ward
beschlossen, dem Herrn von Ernst in seinem Begehren zu entsprechen
und ihm die Entlassung in allen Ehren, unter Verdankung der

in dieser Stelle geleisteten Dienste und mit dem Ersuchen zu
ertheilen, daß er die Geschäfte bis zur Erwählung seines Nachfolgers
fortführe.

Die Stelle soll vermöge des Dekrets vom s. März 4882
sogleich ausgeschrieben werden.

Ein anderer Vortrag des Justizdcpartements begleitet von
einem des Regierungsraths enthielt einen -Bericht über den am
24. Nov. erheblich erklärten und durch Mahnung am 48. Dez.
in Erinnerung gebrachten Anzug zur Untersuchung der Frage: ob
die Stelle des Centralpolizeidirektors mit derjenigen eines Mitgliedes

des Regierungsraths vereinbar sei?
Mit einter Meinung des Departements ward angetragen zu

beschließen: die Ernennung zu gedachter Stelle solle aus allen
Staatsbürgern mit Ausschluß des Regierungsraths statt finden. Nach
anderer Meinung aber glaubte man, eS sei nicht der Fall das
darüber am 28. Juni 4882 gegebene Dekret abzuändern, durch
welches dem Großen Rath freigestellt sei, den Centralpolizeidirektor
auS den Mitgliedern des Regierungsraths oder außerhalb dessen
Mitte zu erwählen. Dieser zweiten Meinung stimmte der Negic-

rungsräth bei, und es ward beschlossen, bei dem Dekret vom 23.
Juni 4332 zu verbleiben.

Dienstag, den t s. März 1 833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und nach

einer Redaktionsberichtigung gutgeheißen.
Vom diplomatischen Departement wurde in einem mit der

Zustimmung des Regierungsraths versehenen Vortrag über das
Ansuchen der Gesandtschaft auf der Tagsatzung um fernere Instruktionen

Bericht erstattet.
Die Gegenstände sind folgende:

4) Öffentlichkeit der Sitzungen.
Dem Antrag gemäß wurde beschlossen: die Gesandtschaft solle

für Oeffentlichkeit der Tagsatzungsverhandlungcn stimmen, insofern
sie die innern Angelegenheiten der Schweiz betreffen; hingegen
sür Nichtöffentlichkeit, wenn es um äußere Angelegenheiten zu
thun ist. Außerdem solle der Vorbehalt gemacht werden, daß
eine geheime Sitzung statt haben solle, wenn eine solche ausdrücklich
begehrt werde, und der Antrag die Mehrheit der Simmen erhalte.

2) Freies Wortbegehren.
Vermöge des Tagsatzung-Rcglements soll die Berathung stets

mit einer ordentlichen Umfrage anfangen, nach welcher dann jeder
Stand, so oft er es will, das Wort begehren kann. Diese
Vorschriften wurden zweckmäßig befundeu, und nach Antrag des
Departements ward beschlossen, der Gesandtschaft anzuzeigen, daß
man zu einer Abänderung und Gestattung des freien Wortes nicht
Hand bieten könne.

3) Entscheidung mit Stimmenmehrheit.
Das Departement fand die Einfrage nicht deutlich und machte

den Antrag, daß die Gesandtschaft angewiesen werde, in Betreff
des Entscheids der in Berathung kommenden Gegenstände das
bestehende Tagsatzungsreglement zu befolgen; wenn sie aber eine
Abänderung desselben wünsche, die Gründe dafür anzugeben.

Gefallene Meinungen wollten die Gesandtschaft zu Abänderung
des Reglements ermächtigen. Es wurde aber beschlossen, die
Instruktion dem Antrag gemäß zu ertheilen.

Hierauf wurde die am 4. März angefangene, dann aber
unterbrochene Berathung des Büdgets für 4888 fortgesetzt.

T. Justiz-Departement.
3) Departementalkasse.

Der für die unter dieser Rubrik stehenden Ausgaben angesetzten
Summe von Fr. 2v,7oo wurde beigepflichtet.

4) Centralpolizeidirektion.
Da unter der Voraussetzung, der Centralpolizeidirektor sei ein
Mitglied des Regierungsraths, bloß eine Zulage von Fr. 2vv
als Besoldung desselben ausgesetzt war, wahrscheinlich aber
diese Stelle nicht wieder durch ein solches wird besetzt werden,
so wurde beschlossen, statt jener Zulage die für gedachten Fall
bestimmte Besoldung von Fr. 24ov aufzunehmen, und demnach

die Gesammtsumme auf Fr. 44,6vv festzusetzen; übrigens
soll dann die Redaktion des Artikels diesem gemäß abgeändert
werden.

5) Landjägerkorps.
Die vorgeschlagene Summe von Fr 88,000 ward nach einigen
Bemerkungen über die den Landjägern zukommenden Antheile
von Bussen angenommen.

6) Für Einbürgerung von Heimathlosen Fr. 2000.
7) Zuchthäuser.

Der Ansatz von „ 62S2Z.
wurde angenommen.
Außerdem ward nach Anträgen der StaatswirthschaftS-Kommission

beschlossen:

H Es solle die im schriftlichen Entwurf des Büdgets enthaltene
Bemerkung über die Ursachen des Mehrertrags der diesjährigen
Ausgabe gegen die vorjährige aufgenommen werden.

b) Es solle eine Kommission ernannt werden, um zu untersuchen:

ob nicht die Kosten des Zuchthauses vermindert werden
könnten, und ob es nicht nöthig wäre, bei denselben einen
besondern Oekonomcn anzustellen.



Finanz-Departement.
4) Kanzleikosten.

->) Buchhalterei und Hauptkasse Fr. 12000.
b) Sekretariat des Departements « 6600.

Beide Ansätze wurden' angenommen.
Gefallene Meinungen hatten begehrt, daß die Gegenstände

unter Abtheilung 2 des letztern Artikels mit mehr Details angegeben
werden möchten; aber auf die Erwiederung, daß der Betrag der

einzelnen Kosten oft abwechsle und nicht vorher bestimmt werden
könne, ward beschlossen, es bei der Redaktion verbleiben zu lassen.

c) Lehen-Kommissariat Fr. 4loo.
Ohne Bemerkung angenommen.

ä) Zahlmeister der französischen Militärpensionen n 600.
Von der Staatswirthschafts-Kommission war die Frage

aufgeworfen worden: ob es nicht angemessener wäre, diese Stelle
dem Departement des Innern unterzuordnen? aber die Erläuterung
gegeben, daß letzteres Departement nur die vom Staat zu bezahlenden

Pensionen besorge. Andere in der Diskussion gemachte
Bemerkungen wurden ebenfalls befriedigend erläutert; worauf dann
der Ansatz angenommen ward.

2) Fixe Gehalte der Schaffner und Bezi'rkseinnehmcr Fr. 17i4o.
3) Abgang auf Korn- und Wcinvorräthen und

Besorgung derselben « 200«.
4) Vcrmessungs-Bereinigungs-undMarchungskostcn », S000.
5) Prozeß- und Betrcibungskosten ?5o.

Wurden ohne wesentliche Bemerkungen angenommen.
6) Auf obrigkeitlichen Besitzungen haftende Beschwerden Fr. Z8co.

Der Ansatz ward ohne Einwendung angenommen; aber die

Staatswirthschafts-Kommission machte aufmerksam, daß diese

Beschwerden so viel möglich losgekauft werden sollten. Hierauf
antwortete der Präsident des Finanz-Departements, man warte dafür
zum Theil auf die Revision des Loskaufgcsctzes.

7) Verlust auf Einziehung, Sortirung und UmPrägung der

Scheidemünzen und Kosten der Münzstätte nebst Besoldung
des Münzmeisters Fr. 10000.
Alff eine Bemerkung der Staatswirthschafts-Kommission ward

beschlossen: Es solle zwar mit Sortirung und Einschmelzung
schlechter Münzen fortgefahren aber die Umprägung bis zu einem

Entscheide über die Entwürfe zu einem neuen schweizerischen Münzsystem

eingestellt werden. Uebrigens ward der Ansatz unter der

Bedingung angenommen, daß dabei angezeigt werde, der Münzmeister

genieße außer seiner Besoldung noch freie Wohnung.

6. Crziehungs-Departement.
4) Kanzleikosten.

a) Besoldungen Fr. 3ooa.
K) Büreau-, Druckkosten, Reisekosten, Visitationen:e. » 3300.

Dieser Ansatz ward zwar angenommen, aber zugleich beschlossen,

die verschiedenen Gegenstände dieses Artikels sollen ausgeschieden und
besonders angegeben werden.

2) Besoldung der protestantischen Geistlichkeit Fr. 318620.
Angenommen.

3) Besoldung der katholischen Geistlichkeit « 71228.

In Betreff der unter obiger Summe begrifferten Fr. 11305
für Pensionen an die-alt-fürstbischöflichen Kapitularen und Beamten
machte die Staatswirthschafts-Kommission den Antrag, daß untersucht

werde, ob nach der Ansicht des Standes Basel, welchem

durch den Wienerkongreßakt ebenfalls ein Beitrag auferlegt worden,
die Verpflichtung zu Bezahlung der Pensionen an die Kapitularen
durch den Tod des Bischoffs erloschen sei? oder ob nach dem

Dafürhalten der hiesigen abgetretenen Regierung jene Pensionen nichts
desto weniger und zwar ohne Rücksicht auf die Anzahl der noch

lebenden Kapitularen fortbezahlt werden solle.

Nachdem in der Diskussion hierüber verschiedene Ansichten
geäußert und entwickelt worden, so ward beschlossen:

1) Dem Regierungscath den Auftrag zu ertheilen, eine gründliche
Untersuchung über obige Frage zu veranstalten und dem Großen
Rath das Ergebniß derselben vorzutragen.

2) Unterdessen aber die Pensionen auf bisherigem Fuß fortbc-
zahlcn zu lassen.

3) Demnach den Ansatz im Budget anzunehmen.

Mittwoch, den 20. März 4 8ZZ.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Eine Bittschrift des Hrn. Gottlieb Schumacher von Bern,
wodurch er Abkürzung der in Folge einer Ehescheidung auferlegten
Wartzeit zur Wiedervcrchelichung begehrt, ward dem Regierungs-
rath zur Untersuchung und Berichterstattung zugesandt.

Hierauf wurde die gestern abgebrochene Berathung des Büd-
gcts fortgesetzt.

6. Erziehungs-Departement.
4) Verschiedene Lieferungen zum Dienst der Kirche Fr. 4386.
5) Lehranstalten:

a. Akademie und Schulen der Hauptstadt „ S4oo0.
k. Bcischüsse für Collégien, Gymnasien und Schulen 1Z790.
Alle diese Ansätze wurden angenommen.

In Betreff des in der letzten Summe begriffenen Betrags
von Fr. 2SS0 zu Besoldung des «Stallmeisters machte die

Staatswirthschafts-Kommission den Antrag, daß die Reitschule
zweckmäßiger eingerichtet und die Benutzung derselben den Offizieren,
welche den Dienst zu Pferd machen müssen, erleichtert werden
möchte.

Von Seite des Erzichungs - Departements wurde angezeigt,
daß es sich mit Untersuchungen über eine andere Organisation der

Akademie beschäftige, mit welcher die Reitschule in Verbindung stehe.

Es ward beschlossen, dem Regierungsrath die Bemerkung der
StaatöwirthschaftS - Kommission zur Berücksichtigung mitzutheilen.

c. Bcischüsse an Schulmeister Fr. i34c>.
ä. Kosten für Verbesserung der Landschulen ,> 47000.
e. Beischuß an das Taubstummen-Institut » 3000.
Alle diese Ansätze wurden ohne Bemerkung angenommen.

K. Militär-Departement.
t) Kanzleikosten, Militär- und Kriegsbehörden:

a. Militärkanzlei Fr. s4oo.
Ii. Kriegskommissariat 4425.
c. Icughausverwaltung 22Z0.
ck. Kceisbehörden « 5900.

Angenommen.
2) Formation, Kleidung und Bewaffnung der Miliztruppen.

Die Unterabtheilung à. veranlaßte einige Erörterungen. Sie
lautet: „Kleidung der Auszüger wird für 843 Ergänzungsrckruten
aus dem Magazin genommen."

Nun wurde bemerkt, daß entweder der Werth dieser Kleidungen

von ungefähr Fr. 27000 zu Wiedcrvervollständigung des

Magazins verwendet und in das Büdget aufgenommen werden sollte,
oder daß man wenigstens nicht außer Acht lasse, der Fall neuer
Anschaffungen werde später eintreten. Es wurde beschlossen, bei
der Angabc des Büdgers zu verbleiben, und die erwähnte Summe
bloß in die besondere Rechnung über die Militärvorräthe zu bringen.

Hingegen sollen für Anschaffung von Tschakos noch Fr. 13 70
der Summe von Fr. 12323 beigefügt, und also der Ansatz für
den zweiten Artikel auf Fr. 14633 erhöht werden.

3) Unterricht der Truppen:
a. Militärschule in Thun Fr. 3Zcc>.

Angenommen.
K. Theoretische Militärschule in Bern 1000.

Von Seite des Militär-Departements war auf Erhöhung
dieser Summe um Fr. Zoo angetragen worden, aber beschlossen,

wegen der geringen Benutzung dieser Anstalt bei obigem Ansatz zu
verbleiben.

e. Praktische Militärschule in Bern Fr. 1353S1.
Wurde angenommen.

à. Uebungsmusterungen für Scharfschützen und

Dragoner a 44oo.
Aus gegebenen Erläuterungen ergab sich, daß durch ein

Versehen Fr. 2000 zu wenig ausgesetzt worden seien, woraus dann

der Ansatz auf Fr. 64oo zu^erhöhcn beschlossen ward.
e. Schießprämien der Scharfschützen und Amtsschützen gesell-

schaften Fr. 6100.
Es wurde bemerkt, man habe bisher nur den Auszügcr-

scharfschützen Munition für die Musterungen geliefert, die Billig-
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keit erfordere aber, daß auch den Reservescharfschützen Pulver und
Blei für die Musterungen gegeben werde. Demnach wurde der

Ansatz aus Fr. 6äoo erhöhet.

Garnisonödienst in der Hauptstadt Fr. 38846.
Wurde unverändert angenommen.
In der Berathung war angetragen worden, die in obigem

Ansatz begriffenen Fr. 6000 für Gesundheitspflege um Fr. 300
zu erhöhen, dieses aber nicht nöthig befunden.

Ueberdieß kam bei diesem Artikel die von der Staatswirth-
schafts-Kommission aufgeworfene Frage in Berathung, in welche
Kasse die Thorgelder fließen, die in der Hauptstadt bezogen
werden/ und wer darüber Rechnung führe? Der Präsident des

Militär-Departements, ertheilte vorläufige Auskunft, und zeigte an,
daß ein Vortrag über diesen Gegenstand dem Regierungsrath
übergeben worden sei.

ä) Verschiedenartige Militärausgaben, UnvorgcsehencS Fr. Svoo.
Ohne Bemerkung angenommen.

6) Zeughaus » 33836.
Ueber verschiedene der unter dieser Summe begriffenen

Ausgaben wurden Bemerkungen gemacht. Vorzüglich betrafen sie die

für den Ankauf von 8o neuen Stutzern und Jubehörden angesetzte

Summe von Fr. 86S6. Nach einigen Meinungen sollte man
eine größere Anzahl anschaffen; andere Meinungen hingegen hielten
dafür, man sollte nicht einmal die erwähnte Anzahl ankaufen,
weil man einer andern Militärordnung entgegen sehe, welche auch

Veränderungen in den Waffen nach sich ziehen könnte. Endlich
ward beschlossen, die erwähnten Stutzer nicht anzukaufen und die

dafür bestimmte Summe nicht in das Büdget aufzunehmen. Demnach

wird der Ansatz für das Zeughaus reduzirt auf Fr. 2S23V.
Außerdem kam noch die vom Militär-Departement begehrte,

aber vom Regierungsrath nicht im Büdget aufgenommene Anschaf-
fung von fünf Leiterwagen zur Sprache, welche ungefähr auf
Fr. t2oo zu stehen kommen würden.

Einerseits ward das Bedürfniß derselben dargcthan, andrerseits
aber widersprochen. Endlich wurde entschieden dafür nichts
anzuweisen.

Hier wurde die Berathung des Büdgets abgebrochen, um noch
andere Gegenstände zu behandeln.

In Folge der am März geschehenen und dem Rcgierungs-
rath als erheblich zugesandten Mahnung gab das Justiz-Departement

durch einen vom Regierungsrath an den Großen Rath gewiesenen

Vortrag einen umständlichen Bericht über die von diesem

Departement und vom Regierungsrath zu Untersuchung und
Beurtheilung der gegen Herrn alt-Amtschreiber Stettlcr von Wangen
eingelangten Beschwerden wegen WiderHandlungen gegen den Emo-
lumententarif getroffenen Verfügungen mit dem Schluß: daß eine

Kommission niedergesetzt werden möchte, um zu untersuchen, ob
das Justiz-Departement sich Iögerungen in dieser Sache habe zu
Schulden kommen lassen.

Rücksichtlich des andern Punktes des gedachten Anzugs,
nämlich der von Seite der Erbschaft Ryff, gegen Herrn Stettler,
eingekommenen Anklage auf Fälschung eines Testamentes und der

darauf angeordneten Fiskaluntcrsuchung gab das Justiz-Departement
nur von den ersten Verfügungen Kenntniß, und wies für das
übrige an das Obergericht, dessen Kriminalkommission seit AnHebung

der SpezialUntersuchung dieses Geschäft geleitet habe. Mit
diesem Bericht war der Antrag verbunden, daß der Große Rath
aus feiner Mitte eine Kommission ernenne zu Untersuchung der
Gründe, welche die Erledigung dieses Geschäftes verhindert haken,
und der Maßnahmen, die zu beförderlicher Beseitigung desselben
zweckmäßig sein möchten, so wie auch zu Untersuchung des
Verfahrens und der Organisation der Kommissionen des Obergerichts.

In der stattgcsundcnen Diskussion wurden theils noch
verschiedene Bemerkungen über die beiden Gegenstände des Vortrags
gemacht, theils Erläuterungen gegeben, und dann einerseits befunden,

sie bedürfen, so weit das Justiz-Departement darin gehandelt
habe, keiner western Erörterung, anderseits aber begehrt, daß die

vorzunehmende Untersuchung sich auf beide Gegenstände erstrecke.
Endlich ward beschlossen: es solle eine Kommission von fünf

Mitgliedern ernannt werden, um die-oben erwähnten durch den
Vortrug des Justiz-Departements angetragenen Untersuchungen
vorzunehmen, und darüber dem Großen Rath Bericht zu erstatten.

In Folge dieses Beschlusses wurden dann zu Mitgliedern der
Kommission erwählt:

Herr Regierungsrath Geiser, Präsident.
» Großrath Blumenstein.
» „ Mühlemann.
ff ff Watt.
ff ff Jaggi, Gerichtspräsident von Frutigen.
Hernach ward an die durch Ernennung des Herrn Forstmeisters

Kasthofer zum Vice-Präsidentcn des Großen Raths im
diplomatischen Departement erledigte Stelle ernannt:

Herr Forstmeister Kasthofer, welcher auf sein Ansuchen von
der Stelle eines Vice-Präsidenten entlassen worden ist.

Nach geschehener Umfrage über die Zusammensetzung der gestern

zu Untersuchung der Verwaltung der Zuchtanstalten zu ernenneu
beschlossenen Kommission ward beschlossen, sie solle aus drei, durch
offenes Mehr zu ernennenden Mitgliedern bestehen.

Zu Mitgliedern der am 6. März zu Revision aller bestehenden
Civil- und Militärpensionen zu ernennen beschlossenen Kommission
wurden ernennt:

Die Herren Grvßräthe Hiltbrunner, alS Präsident.
Watt und
Hclg, Salzfaktor.

In Erfüllung des unterm 26. Hornung dem Regserungsrath
ertheilten Auftrags ward um ein vom Justiz-Departement verfaßter
Dekretsentwurf wegen Aufhebung der Bedingung einer vierjährigen
Praxis im Notariat zu Bewerbung für eine Amtsnotarstclle
vorgelegt, welcher gutgeheißen wurde.

Donßag, den 2i. März 1833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
DaS Protokoll der Sitzung vom 20. März wird verlesen und

unverändert genehmigt.

Auf das mündliche Ansuchen des Herrn Salzfaktor Helg von
Dclsberg, daß ihm gestattet werden möchte, die Ernennung züm
Mitglied der Behufs einer Untersuchung der Staatspensionen
niedergesetzten Spezial-Kommifsivn abzulehnen, theils weil er, da sein
Vater selbst eine Pension genieße in dieser Angelegenheit einigermaßen
betheiligt erscheinen könnte, theils aber und zwar hauptsächlich
weil er nicht glaube, daß der dermaligen Regierung das Recht zustehe
die Titel auf welchen die von andern frühern Regierungen und unter
ganz verschiedenen Verhältnissen ertheilten Pensionen beruhen, einer
Untersuchung zu unterwerfen, wird demselben zu entsprechen
beschlossen.

Abstimmung:
Für Entsprechung gr. Mehrheit.

Eine Vorstellung des Herrn Moriz von Slürler, Lieutenant
im Scharfschützen-Regiment, dahin gehend, daß der Stab dieses
Corps vollständig organisirt werden möchte, wird dem Regierungsrath

zur Untersuchung und Berichterstattung überwiesen.
Es werden folgende zwei Anzüge verlesen und auf den

Kanzleitisch gelegt:
1) Des Herrn Watt, daß der Regierungsrath beauftragt werden

möchte, die Stelle eines CentcalpolizeidirektvrS sogleich
provisorisch wieder zu besetzen.

2) Mehrerer Mitglieder, daß bis zu Erlassung eines neuen Stcm-
pclgescAs, die im Kanton erscheinenden politischen Blätter der
Stempelabgabe, von der sie der Regierungsrath im vorigen
Jahre und bis zum 1. April nächstkünftig provisorisch enthoben,
fortan befreit bleiben möchten.

Hierauf wird die Berathung des Staatsbüdgcts fortgesetzt,
wegen Abwesenheit der Mitglieder des Bau-Departements aber die

dasselbe betreffende Abtheilung einstweilen nicht in Berathung genommen,

und übergegangen zum IV. Abschnitt von den
Gerichtsbehörden. Dieser ganze Abschnitt, wie derselbe vom Regierungsrath

vorgeschlagen, wurde unverändert und ohne Einsprache
angenommen wie folgt:

IV. Gerichtsbehörden.
eV Obergericht.

1) Gehalte Fr. 3Z000.
2) Kanzleikostcn.

a. Besoldungen »» 7Zvo.
Ii. Materiale », ä58y.



L. Gerichtsbehörden in den Amtsbezirken.
1) AmlsgerichtSpräsidente Fr. SiKoo.
2) Amtsgerichte », 31600.
3) Amtsgerichtsweibel » « 2020.

Abstimmung gr. Mehrheit.
Auf den vom Regierungsrath gutgeheißenen Antrag des diplo-

matischen Departements wird dem von der hiesigen Gesandtschaft
am 21. September vorigen JahreS unter Ratifikationsvordehalt
angenommenen Tagsatzungsbcschlusse, die hicrseitige Genehmigung
ertheilt, welchem zufolge die eidgenössische MilitäraufsichtSdehörde
beauftragt ward: „den von dem am 12. Januar 1831 bewilligten
„Credit für Anschaffung materieller Kriegsbedürfnisse herrührenden
^^Saldo von Fr. 18,143 Rp. 73, so wie die für an die Stände
„aus dem eidgenössischen Vorrath verkauften Waffen und Waffen-
Bestandtheile eingegangene und bereits an die eidgenössische Kriegs«
„kassa zurückerstattete Summe von Fr. 4s,i63 Rp. so nebst dem

„fernern Erlös der noch an die Stande abzusetzenden Waffen und
„Gewehrbcstandtheile, nach Inhalt deS erwähnten Tagsatzungsbe«
„schlusses vom 12. Januar 1831, zu neuen Anschaffungen, gemäß

„dem vorgeschriebenen Zwecke, bis auf weitere Verfügung der

„Bundesdehörde zu verwenden."
Der vom diplomatischen Departement erstattete, und vom

RegierungSrath gutgeheißene Bericht über die Frage: welcher Bc»
hörde das Recht lebenslängliche Pensionen zu bewilligen zustehe?

wird verlesen, die darin aufgestellte Ansicht, daß dieses Recht nach

Analogie des Z. So Art. 4 der Verfassung einzig vom Großen
Rathe ausgeübt werden könne, genehmigt, und demnach beschlossen,

den Regierungsrath zu beauftragen, in diesem Sinne einen DekretS-
Entwurf abzufassen und dem Großen Rathe vorzulegen.

Abstimmung. einstimmig.
Auf den vom Departement deS Innern erstatteten, vom

Regierungsrath gutgeheißenen Bericht über den vom eidgenössischen

Vorort unterm 3t. Dez. 1832 mit den mexikanischen Staaten
abgeschlossenen Freundschafts- und Handelstraktat, wird dieser
unverändert genehmigt und ratifizirt, und dem Regierungsrath zur
beförderlichen Einsendung an den eidgenössischen Vorort zugestellt.

Es wird ein mit Ueberwcisung des Regierungsraths vor den

Großen Rath gelangten Antrag des Justiz-Departements verlesen:
daß der bei Anlaß der gegen Herrn alt-Amtschreiber Stetster, von
Wangen, wegen tariswidrigem Bezug von Spötteln eingereichten

Beschwerden, zwischen dem RegierungSrath und dem Obergericht
entstandene Competenzfrage dahin entschieden werden möchte, daß

sowohl dieser Spezialsäll als in Zukunft alle ähnlichen Fälle, alS

Straffälle der Verwaltungspolizei nach dem Gesetz vom 3. Dez.
183 t über die Organisation der Gerichtsbehörden, von den Gerichten
behandelt und beurtheilt werden sollen.

Nachdem nun in ausführlicher Diskussion einerseits gezeigt
wurde, daß tarifwidrige Ueberforderungen von Seite eines Beamten
allerdings der Hauptsache nach in die Eathcgorie der Slraffälle der

Verwalcungspolizei, welche das angeführte Gesetz vom 3. Dez. i83i
den richterlichen Behörden überträgt, gehören, und daß es des

allgemein angenommenen und nothwendigen Grundsatzes der conncxita»
causse wegen nicht möglich sei, das rein Administrative in diesen

Fällen auszuheben und dem Regierungsrath zur Beurtheilung zu
überweisen, anderseits aber die Ansicht des Obergerichts, daß
tarifwidrige Ueberforderungen an und für sich administrativer Natur
seien, und allfällige Strafen als accessorium behandelt werden müssen,

sowohl in Bezug auf die allgemeine Frage vertheidigt, als insbesondere
in Betreff des vorliegenden SpezialfallS dadurch unterstützt wurden,
daß die Klagen gegen Herrn Stctller, bereits vor dem Administrativrichter

rechtshängig, und mithin von demselben nothwendigerweise

auch definitiv zu erledigen seien, ward sowohl die allgemeine
Frage, als die spezielle wegen der Stettlcrschen Angelegenheit nach

Antrag des Regierungsraths entschieden, und demnach letztcrm der

Auftrag ertheilt, einen in diesem Sinn abzufassenden Dekrets-Ent-
wurf dem Großen Rath vorzulegen.

Abstimmung:
1) Ueber die allgemeine Frage, ob tarifwidrige Ueberforderungen

vor das Forum der Gerichte oder des Administcativrichters
gehören?

für den Antrag des Regierungsraths 80 Stimmen
dagegen Minderheit.

2) fkeber den Spezialfall, bezüglich auf die gegen Herrn Stetster
geführten Beschwerden:

für den Antrag des Regierungsraths gr. Mehrheit.

Ein Vortrag des Justiz-Departements über den vom Großen
Rathe in seiner Sitzung vom 2. Juli 1832 wegen eines vorgeschlagenen

Zusatzes zu nochmaliger Begutachtung zurückgewiesenen
Dekrets-Entwurf über die Entschädigung der Suppkeanten bei den
Amtsgerichten in denjenigen Fällen, wo sie von Amtswegen bcigc-
zogen werden, wird verlesen, in welchem nochmals auf unveränderte

Annahme des Dekrets, und Verwerfung des Zusatzes angetragen
wird, der die Entschädigungspflicht des Staates auch auf Fälle
ausdehnen möchte, wo ein Amtsrichter sich wegen Verwandtschaft
mit einer Partei, oder aus andern Gründen bei Beurtheilung eines
Geschäfts durch einen Suppleantcn ersetzen lassen muß.

Sollte demnach ein Zusatz in diesem Sinn beliebt werden, so
möchte das Departement denselben möglichst und zwar nur auf die
Fälle von Satzung 7 und Satzung 22s Nr. 1 des Gesetzbuchs über
das Verfahren in Civilrechtssachen beschränken.

Der Regierungsrath tritt den Ansichten des Departements bei,
wünscht aber, wenn ein solcher Zusatz angenommen würde, denselben
auf die Fälle auszudehnen, wo ein im aktiven Militärdienst befindlicher

Amtsrichter sich durch einen Suppleanten vertreten lassen
muß.

Nachdem in der Berathung diese verschiedenen Ansichten
ausführlich entwickelt und unterstützt, und noch angetragen worden,
das Prorata der Entschädigung, die ein Amtsrichter dem für ihn in
einer einzigen oder in wenigen Streitsachen funktionirenden Suppleantcn,

entrichten solle, zu bestimmen, wird der Dekrets-Entwurf
unverändert und ohne Zusatz in seiner ursprünglichen Redaktion
angenommen.

Ein von Regierungsrath und Sechszchner infolge eines Anzugs
des Herrn Regierungsrath Schneider über die Auslegung des §. So
Art. it der Verfassung vorgelegtes Gutachten, dahin gehend, daß
der Große Rath über die Iwckmäßigkeit eines Darlehns außer den

Grenzen des Kantons insofern dasselbe die Summe von Fr. 10000
übersteigt, im Allgemeinen zu entscheiden, und dem Regierungsrath
die zu Abschließung desselben erforderliche Vollmacht zu ertheilen,
so wie auch die Fonds in welchen angelegt werden soll namentlich
zu bezeichnen habe, daß er aber die Abschließung des Darlehns und
die Bestimmung des Curses zu welchem gekaust werden soll nach
dem Wort laut der Verfassung dem Regierungsrath überlassen
dürfe.

Daß ferner im fraglichen Artikel unter Jnnland einzig der
Kanton Bern, unter Ausland aber alles jenseits der Kantons-
grcnze liegende zu verstehen sei, wird genehmigt und dem
Regierungsrath der Auftrag ertheilt, einen in diesem Sinne abzufassenden

Dekrets-Entwurf dem Großen Rathe vorzulegen.
Auf den vom Regierungsrath empfohlenen Antrag deS Finanz-

Departements, wird dasselbe ermächtigt die gegenwärtig baar in
Kassa liegenden Fr. 4So,ooo à Fr. 460,000 in den nachbenannten
Fonds, je nach Umständen auf die vorthcilhasteste Weise anzulegen:

a) In Frankreich, auf Staatörentcn, Bankaktien, 4 canaux,
Rons royaux, obligations lle la ville civ ?aris, actions
cles sociétés anonymes.

K) Oesterreich, auf Métalliques oder Bankaktien.
Russische Obligationen zu S und 6

â) Italienische Fonds mit Ausnahme der römischen,
e) Dänische Fonds,
l) Fonds der deutschen Staaten.

Alles unter der Bedingung, daß dem Großen Rath in seinen

nächsten Sitzungen von den geschehenen Anwendungen Kenntniß
ertheilt werde.

Dem Karl Hosfcld von Frankfurt am Main, welchem die

Gemeinde Watlenwyl ihr Bürgerrecht, zugesichert, wird auf den

vom Regierungsrath empfohlenen Antrag des Justiz-Departements
die nachgesuchte Naturalisation ertheilt.

Hierauf wird ein am 4. dies verlesener Anzug von 11 Großräthen

aus den Jura-Bezirken in Betreff der Nothwendigkeit, die

bestehenden Gesetze über das Wirthschaftswesen, bis sie durch neue

ersetzt, zu vollziehen, in Berathung genommen,, und nachdem
sowohl die Dringlichkeit, in diesem Zweige der Polizei-Ordnung zu
schaffen, als aber auch die Gründe, welche dieß bisher nicht gestattet,
ausführlich dargethan worden, derselbe erheblich erklärt und dem

Regierungsrath zur beförderlichen Untersuchung und Berichterstattung

überwiesen.
Ein am S. dies verlesener Anzug des Herrn Gerichtspräsidenten

Sträub, daß die ehemaligen oberamtlichen Spötteln, zu
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Handen der Schulen bezogen werden möchten, wird einstimmig
erheblich erklärt und dem Regierungsrath zur Untersuchung und

Rapport zugewiesen.
Ein am iZ. dies verlesener Anzug des Herrn Großrath

Clias, daß in allen Gemeinden Schießschulcn für die Jugend
errichtet werden möchten, wird dem Regierungsrath einhellig als
erheblich zur Untersuchung und Rapport übersandt.

Ein von Herrn Amtsverweser Fromm, in Burgdorf, gestellter

am S. dies verlesener Anzug, daß bestimmt ausgesprochen werden

möchte, ob den Amtsverwesern die Ausübung der den Regicrungs-
statthaltern untersagten Berufsarten, ebenfalls nicht gestattet sei,
wird einhellig erheblich erkennt und dem Regierungsrath zur
Untersuchung und Rapport Übermacht.

Herr Großrath Watt zieht seinen unterm 6. März verlesenen

Anzug in Betreff einer Revision des Reglements für den Großen
Rath, auf die Bemerkung, daß es bei dem gegenwärtigen Ge-
schäfcsdrang nicht wohl möglich sei, sich mit einer solchen Arbeit
zu befassen, für einstweilen zurück.

Ein von fünf Mitgliedern des Großen Raths gestellter am
46. dieß verlesener Anzug, daß das franz. Amtsblatt in Bern
herausgegeben und den Abonnenten um den gleichen Preis wie
das deutsche Amtsblatt verabfolgt werden möchte, wird nach einer
ausführlichen Diskussion, welcher einerseits die Gebrechen und
Nachtheile der jezigen Einrichtung hervorgehoben werden und
AbHülse derselben verlangt, anderseits aber gezeigt wird, wie diese

Beschwerden großentheils in Umständen und Verhältnissen ihren
Grund haben, welche außer dem Bereiche der Administration des

franz. Amtsblattes liegen, erheblich erkennt und dem Regierungsrath
zur Untersuchung und Rapport zugewiesen.

Freitag, den 22. März 4833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Die Verlesung des Protokolles der gestrigen Sitzung wurde

auf das Ende der heutigen Sitzung, dann aber wegen ihrer langen
Dauer auf die künftige verschoben.

Folgende eingelangte Vorstellungen und Bittschriften wurden
dem Regierungsrath zur Untersuchung zugesandt, um dann je nach
dem Ergebniß darüber zu verfügen oder Bericht zu erstatten:

4) Mehrerer Staatsbürger aus dem Seeland, daß die Untersuchung
über die dortigen Flußverbesserungen wieder zur Hand genommen

werden möchten.
2) Des Heinrich Balli, zu Matten, und Johann Wyler, zu

Aarmühle, die Rückerstattung von gehabten Prozeßkosten wegen
eines Mannlchens begehrend.
Es wurde ein Anzug des Herrn Fellenbcrg verlesen, über

Errichtung von Crziehungs- und Schulanstalten für die Armen.
Hernach ward die Berathung des Staatsbüdgets fortgesetzt.

I. Bau-Departement.
4) Kanzleikosten Fr. 4äo20.
2) Inspektionsreisen, Pläne, Devise, Marchungen „ 5ooo.
2) Hochbau mit Inbegriff der Brandversichecungs-

beiträge „ 402sv0.
Diese Ansätze wurden ohne Bemerkung angenommen.

H) Straßenbau.
a. Gewöhnlicher Straßenunterhalt Fr. Ü4090.

Wurde ohne Bemerkung angenommen.
b>. Für bereits bewilligte neue Straßcnanlagen und größere

Straßen-Verbesserungen war angetragen auf eine Summe
von Fr. 20263.
Ueber verschiedene der angegebenen Straßenarbeiten wurden

Bemerkungen gemacht, welche dann nachstehende Beschlüsse zur
Folge hatten:

4) Rückstchtlich auf die Vollendung der Straße von Langenthal
nach St. Urban wird dem Regierungsrath der Auftrag ertheilt,
sich bei der Regierung des Kantons Luzern zu verwenden,
daß- ihren frühern Versprechungen gemäß die mit gedachter
Straße in Berührung stehende Verbindungöstraße zwischen
St. Urban und Dagmerscllen angelegt werde.

2) Für die Verbesserung des Weges von Spiez über Leißigen
nach dem Obcrlande waren angesetzt die von der vorjährigen
Anweisung von Fr. 6000 noch nicht verwendeten Fr. 2200.

Nun wurde einerseits eine Erhöhung dieser Summe begehrt,
anderseits aber verlangt, daß man einstweilen nicht ein mehreres
auf diese Straße verwende, bis auch Plane und Berechnungen
über die von mehreren Gemeinden gewünschte Anlegung einer
Straße längs des rechten Seeufers vorliegen. Ueberdies ward
die Nothwendigkeit gezeigt, daß ausgemacht werde, ob die

Straße von Spiez nach Leißigen über die Anhöhen von Krat-
tigcn oder am Fuß derselben längs dem Seeufer durchgeführt
werden solle. Aufden vom Bau-Departemente gegebenen Bericht,
daß sowohl über die Vortheile und Nachtheile und die Kosten
der gedachten beiden Richtungen als über die Anlegung einer
Straße längs des rechten Ufers des Thunersecs, Berichte und
Berechnungen dem Großen Rath werden vorgelegt werden,
wurde beschlossen:

4) Die vorgeschlagene Summe von Fr. 2600 für den Weg
von Spiez nach Leißigen soll um Fr. 6000 erhöhet und auf
Fr. 8S00 gesetzt werden.

2) In Erwartung eines Entscheids über die Richtung dieser
Straße in der Gegend von Kcattigen soll die angewiesene
Summe auf solche Arbeiten verwendet werden, die sowohl
für die obere als für die untere Richtung passen.

Im Büdget wird die Summe von Fr. 30269
erhöhet um 6000
also gesetzt auf Fr. 36263

5) Schwcllenbau.
a. Gewöhnlicher Schwellenbau Fr. sooo.

Wurde angenommen.
Bei diesem Anlaß ward beschlossen, dem RegierungSrath

aufzutragen, daß er für Handhabung der Polizei-Verordnungen über
den Unterhalt und die Anlegung von Schwellen an der Aare sorge,
welche an verschiedenen Orten außer Acht gelassen werden.

k. Bereits bewilligte neue Wasserbauten Fr. 3too0.
Alle unter obiger Summe begriffenen Ansätze wurden

angenommen, jedoch die von Fr. 40,800 für Korrektion der Aare
zwischen Aarberg und Dozigen und von Fr. 7000 zu Verbesserung
des Laufs der Zihl unter der Bedingung daß dem Großen Rath
noch Vorträge über die anzuordnenden Arbeiten zum Entscheid
vorgelegt werden.

6) Für Bauholz aus den Staatswaldungen Fr. 45ooo.
Angenommen.

Außerordentliche Ausgaben.
4) Für das Erziehungs-Departement Fr. 2-W00

Ueber die in diesem Ansatz begriffene Summe von Fr. 42000
zu Vermehrung der Beiträge für die Landschulen wurde von der
Staatswirthschafts-Kommission die Bemerkung gemacht, daß vor
Anweisung einer so beträchtlichen Summe die Erscheinung des

allgemeinen Schulgesetzes abgewartet werden sollte. Diese Bemerkung
wurde in der erhobenen Diskussion dahin ausgedehnt, daß alle
unter der Rubrik, Außerordentliche Ausgaben, stehenden Artikel,
bloß als eine Anzeige des Regierungsraths von den Anträgen die
er im Lauf des Jahres zu Verwendung des Ueberschusses der
Einnahmen über die ordentlichen Ausgaben zu machen denke, angesehen
aber nichts angewiesen werden sollte, bis auf zu erwartende Vorträge
eine Prüfung derselben vorgenommen und ein Entscheid erfolgt sein
werde. Anderseits aber wurde begehrt, daß man nach Anleitung
des Büdgetö schon jetzt über die einzelnen Summen abstimme,
jedoch unter dem Vorbehalt, dieselben sollen nicht verwendet werden,

bevor noch vom Regierungsrath umständliche Anträge über
die Verwendung gemacht und Beschlüsse gegeben sein werden.

Dieser letztem Meinung wurde beigepflichtet und in die
Behandlung der einzelnen Artikel eingetreten.

Die drei Summen, welche zusammen die der Fr. 2Ü000
ausmachen, wurden unter der Bedingung angenommen, daß vor ihrer
Verwendung noch Anträge über die letztere zum Entscheid vor den
Großen Rath gebracht werden. Derjenige über Erweiterung der
Taubstummenanstalt vermittelst einer Vermehrung der Beiträge
von Fr. üooo soll auch die Ansichten des Rcgierungsraths über
die Frage enthalten: ob und in wie fern die Anstalt auf das weibliche

Geschlecht auszudehnen sei?

2) Für das Militär-Departement.
Ankauf von 4oo Gewehren Fr. 40000.
Wurde angenommen unter Bedingung, daß noch vor der

Verwendung ein Vortrag gebracht werde.
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Z) Für das Bau-Departement.
Nachdem die oben erwähnten Bemerkungen über die

außerordentlichen Ausgaben nochmals zur Sprache gekommen und weiter
ausgeführt worden, ward beschlossen:

à. Ueber folgende Ansätze einstweilen nichts zu verfügen, sondern
Vorträge des Regierungsraths zu erwarten.

Hochbau:
-i) Anatomiegebäude Fr.. 42000
k) Posthaus 40000
c) Brücke 40000
à) Zollhaus auf der Straße von St. Urban « L000

L. Schwellenbau:
Aarekorrektion „ 24000
Fußgängerbrücke von der Stadt nach dem Altenberg

» äooo

2. Für die Beendigung des Zuchthauses werden
angewiesen u 70000
Dieser Ansatz soll aber unter die ordentlichen Ausgaben gebracht

werden.
3. Ueber Vervollständigung der Aarekorrektion zwischen dem

Ausfluß der Gürbe und dem Schützensahr und Fortsetzung derselben

von jenem Ausfluß an sollen vom Rcgierungsrath dem Großen
Rath mit Beförderung Anträge vorgelegt werden.
Endlich wurde beschlossen, dem Regierungsrath einen vollständigen

Protokollauszug über die Berathung des Büdgets mit dem

Auftrag zu senden, dasselbe nun nach den ergangenen Beschlüssen
ausfertigen zu lassen und dem Großen Rath zu definitiver
Genehmigung vorzulegen, wenn seine Sitzungen noch bis dahin fortdauern,
sonst aber der Staatswirthschafts-Kommission, welche auf diesen

Fall ermächtigt ist, dasselbe zu genehmigen.

Dienstag, den 26. März 5833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Die Protokolle der Sitzungen vom 24. und 22. März wurden

verlesen und gutgeheißen.

Folgende Bittschriften wurden dem Regierungsrath zur
Untersuchung um Verfügung oder Berichterstattung zugesandt:

4) Der Verwandten der Maria Weinmann, von Lüzelflüh,
welche um Nachlaß der ihr durch Urtheil vom Jahr 4329 wegen
Diebstahl auferlegten sechsjährigen Zuchthausstrafe ansuchen.

2) Mehrerer Verkäufer von Schweinefleisch zu Verminderung
der auf ihrem Gewerb in der Stadt Bern gelegten Gebühren.
Hierauf wurde ein Vortrag des Regierungsraths über die in

Folge der genommenen von seinen Anträgen abweichenden Beschlüssen

abgeänderten Artikel des Entwurfs der Bundesurkunde in Berathung
genommen.

Die folgenden Redaktionen über Abänderungen in den
Artikeln 3, L, 8, 42 und 47 wurden ohne Einsprache gutgeheißen.

Art. 3.
Der eidgenössische Bund hat zum Zweck: Erhaltung der

Unabhängigkeit und Neutralität des Vaterlandes, so wie der Integrität
seines Gebietes, Schutz der Rechte und Freiheit der Eidgenossen,
und Beförderung ihrer gemeinsamen Wohlfahrt.

Art. 6.

Zu diesem Ende sind die Kantone verpflichtet, ihre Verfassungen
der Bundesbehörde zur Prüfung in Bezug auf die hienach unter
Litt, a, d und 0 enthaltenen Vorschriften, vorzulegen. Der Bund
übernimmt ihre Gewährleistung unter folgenden Bedingungen:

Litt. .1, I) und a angenommen.

Art. 8.

Angenommen mit der Redaktionsvcrbesserung „oberste Bundes-
„bchörde" statt bloß „Bundesbehörde."

Art. 42.

Angenommen mit der Abänderung der Worte: statt „den
„Rechten der andern Kantone" zu setzen „den in der Bundesuc-
„kunde garantirten Rechte der Kantone," und als Redaktionsver-
besserung, statt „im einzelnen Fall" „in einzelnen Fällen."

Art. 4 7.
Die schweizerischen Grenzgebühren werden bezogen von den

in die Schweiz eingehenden Waaren, welche nicht zu den
unentbehrlichsten Lebensbedürfnissen gehören.

In Betreff des Art. 24 über die Zollgebühren war ein Bericht
vom Finanz-Departement eingefordert worden, welcher nun durch
einen Vortrag desselben gegeben ward, dem der Regicrungsrath in seiner
Ueberweisung beistimmte. Die Versammlung pflichtete demselben
ebenfalls bei, und es wurde beschlossen, nachstehende Abfassung
dieses Artikels anzunehmen.

Art. 24.
Zollgebühren, die urkundlich Einzelnen oder Corporations als

Privatrechte gehören, oder von den Kantonen denselben abgekauft
worden sind, sollen bei dieser Revision gegen Entschädigung
abgeschaffet werden. Die betreffenden Kantone einerseits und der Bund
anderseits tragen die daherige Entschädigung; erstere im Verhältniß
der, am Platz des aufgehobenen Zolles, ihnen zufallenden Slraßen-
gelder und Jusatzgebühren; letzterer im Verhältniß des Minderbe-
tcags der neuen Straßengelder gegen die aufgehobenen Zollansätze.

Der Art. 26 über die Posten veranlaßte eine weitläufige
Diskussion. Es war nämlich am 42. März entschieden worden, man
wolle von Seite unsers Kantons nicht in die Abtretung der Posten
einwilligen und deswegen den Artikel 26 nicht annehmen. Nun
machte aber der Regierungsrath nach neuer Vorbcrathung dieses
Gegenstandes den Antrag, die Geneigtheit auszusprechen die Posten
unter Beifügung einiger anderer als der zuerst vorgeschlagenen
Bedingungen abzutreten. Von verschiedenen Seiten wurde der
Antrag des Regierungsraths unterstützt; jedoch stimmten einige dieser
Meinungen nur dem Grundsatz der Abtretung an die Bundesbehörde
aber unter Antrag auf andere Bedingungen bei. Entgegengesetzte
Meinungen hingegen setzten die Nachtheile auseinander, welche die
Abtretung der Posten nicht nur für unsern Kanton, sondern auch
für das Postwesen in der Schweiz überhaupt haben würde, und
wollten bei dem Beschluß vom 42. März verbleiben.

Endlich pflichtete man mit einigen Modifikationen den neuen
Anträgen des Rcgierungsrath bei, und es ward beschlossen:

4) Den Eingang des Art. 26 des Entwurfes und die Abtheilungen
a, k» und e beizubehalten, und folgende weitere Zusätze zu
machen, nämlich:

2) „Daß dem Kanton Bern für die Abtretung seines Postregals
„in vierteljährlichen Raten ein jährlicher Kanon, dessen Betrag
„noch näher zu bestimmen sein werde, aus der Bundeskasse, so

„wie dann auch wie bisher die Portofrciheit der gesammtcn
„amtlichen Correspondenz seiner Behörden und Beamten und
„aller Armcnsachen im Umfang des bernischcn Gebietes
zugesichert werde."

3) Daß jeder Kantonalregicrung im Umfang ihres Gebietes das
Recht der Beaufsichtigung der Postadministration zustehe.

Art. 30.
Jeder dienstfähige Schweizer ist Soldat.
Angenommen.

Art. 34.
Soll ausgelassen werden.

Art. 32.
Folgende abgeänderte Redaktion wurde angenommen:
Die Kriegsmacht des Bundes besteht aus dem eigentlichen

Bundesheere von wenigstens 63000 Mann, welches durch die

Contingente der Kantone an vorzüglich dienstfähiger, eingeübter
und ausgerüsteter Mannschaft, gebildet wird.

In Zeiten von Gefahr kann aber die Tagsatzung über die

gestimmten Streitkräfte eines jeden Kantons zur Vertheidigung des
Vaterlandes, verfügen, und das Recht zur Aufforderung an dieselben
an kommandirende eidgenössische Offiziers übertragen.

Die Kantone liefern ihre Mannschaft in Truppenkorps nach
dem Maßstabe der Bevölkerung. Diese Truppenkorps müssen zum
voraus für den Dienst im Bundesheere bezeichnet werden; doch
stehen sie in allen Beziehungen unter der Verfügungsgewalt ihres
Kantons, bis sie wirklich in den eidgenössischen Dienst treten, in
welchem Falle sie eidgenössische Fahnen und Feldzeichen führen.

Bis zur nächsten Revision der Mannschaftsskala haben die

Kantone zum Bundesheere zu stellen:

(Skala unverändert nach dem Entwurf.)
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Diese Mannschaftsskala soll auf genaue Bcvölkerungstabellen
hin und sodann sewcilen nach zwanzig Jahren berichtigt werden;
zu diesem Behuf sollen in allen Kantonen, Gemeinde für Gemeinde,
von Staatswegen Bevölkerungstabellen abgefaßt und der Bundes-
bchöcde eingegeben werden.

Art. 33.
Die nachstehende abgeänderte Abfassung ward angenommen.
Der Bund bestimmt die allgemeine Organisation des Bundcs-

heeres, das Verhältniß der verschiedenen Wasserratten, die Bestimmung

der Contingente an Mannschaft, Pferden und Kriegszeug,
die Vertheilung der verschiedenen Wasserratten auf die Contingente,
und alles was auf den Stab des Bundesheeres Bezug hat.

Er erläßt die Vorschriften über die Zusammensetzung der Trup-
pcnkorps der verschiedenen Waffen, über ihre Bewaffnung, Kleidung

Ausrüstung, Mannszucht und Verpflegung im eidgenössischen

Dienste, so wie die Eperzierreglemente und Dienstreglcmente für
das Bundesheer, und die Vorschriften über das Materielle desselben.

Er läßt durch die nöthigen Inspektionen der Contingente über

die genaue Vollziehung aller dieser Vorschriften wachen.
Die Militärvcrordnungen der Kantone dürfen in Beziehung

auf die Contingentstruppcn nichts enthalten, das den eidgenössischen

Vorschriften für das Bundesheer widerstreitet; zur Prüfung hierüber

müssen sie dem Bundesrathe vorgelegt werden, und die

Tagsatzung entscheidet, wenn der Kanton, den es betrifft, über den da-

herigen Beschluß des Bundesrathes Beschwerde führt.
Der Bund sorgt für den höhern Unterricht in der Kriegskunst,

und ist zu diesem Ende befugt, bleibende und temporäre

Militärschulen zu errichten, und Jusammenzüge von TruppenkorpS
in Lagern oder Kantonncmenten anzuordnen.

Er übernimmt die Instruktion der Offiziers und Unteroffiziers
(caâres) des Bundcshceres (Litt, k des Art. 33 des Entwurfs).

Der Bund wird einen Vorralh von ordonnanzmäßigen Waffen,
Munition, und Kriegszeug anlegen und unterhalten, aus welchem
die Kantone, die es verlangen, die gewünschten Gegenstände in den

kostenden Preisen ankaufen können.

Art. 34 und 36.

Vermöge des Beschlusses vom 12. März sollen diese beiden

Artikel mit einander vereinigt, dann soll aber vermöge des heutigen
Entscheids über Art. 26 die Abtheilung des Art. 35 in Betreff
der Posten wieder aufgenommen werden.

Art. 44.

Heißt in der neuen Abfassung:
Die Tagsatzung besteht aus den Abgeordneten der Kantone.

Art. 4?.
Ward in folgender vorgeschlagenen neuen Abfassung

angenommen.

Den Kantonen steht es frei, den Abgeordneten Ersatzmänner
bcizugcben. Diese treten jedoch nur im Fall der Verhinderung
eines Abgeordneten, oder wenn derselbe zum Präsidenten der
Tagsatzung ernannt wird, ein, unter vorläufiger Anzeige an den

Präsidenten der Tagsatzung.

Art. 61.

In der Abtheilung e soll das Wort andere vor Verträge
eingeschaltet werden.

Art. 62.

Folgende abgeänderte Redaktionen der Abtheilungen K und m wurden

gutgeheißen:

ll) Sie trifft gegen allgemeine Seuchen auf Kosten der
Eidgenossenschaft die nöthigen gesundheitspolizeilichen Maßregeln,

in) Zu diesem Ende schreitet sie unbedingt ein auf Begehren der
gesetzgebenden Behörden des betreffenden Kantons oder der
obersten Vollzichungsbehörde, wenn die gesetzgebende Behörde
nicht berathen werden konnte.
Am Schluß nach den Worten zu bewilligen soll beigefügt

werden: „unter Vorbehalt seines Rückgriffes auf die Schuldigen."
Art. 64.

Infolge des heutigen Beschlusses über Art. 26 soll die

Abtheilung 0, die Posten betreffend, stehen bleiben.

Art. 67.
Am 14. März wurde dem Antrag des Regierungsraths nicht

beigepflichtet, daß unter die an der Tagsatzung nach Instruktionen

zu behandelnden Gegenstände die Ernennungen des Oberbefehlshabers
des eidgenössischen Bundcsheeres, des eidgenössischen Kanzlers und
des Vieekanzlers gehörn sollen. Nun ward aber dieser Antrag,
wiederholt und durch Gründe unterstützt, welche die Versammlung
bewogen in Abweichung von ihrem frühern Entscheid zu beschließen,
diese Ernennungen sollen im Art. 67 aufgenommen werden.

Art. 63.
AIS genauere Bestimmung der Abtheilung c der am 16. März

angenommenen neuen Abfassung dieses Artikels wurde für dieselbe

nun folgende Redaktion vorgeschlagen und angenommen:
c) Die nicht durch Art. 67 der instruirten Tagsatzung übertragenen

Wahlen wofür den Kantonen stets vorbehalten bleibt,
ihren Deputirten Instruktionen zu geben, jedoch so, daß sie

einer Mehrheit sich anzuschließen befugt sind.

Art. 60.
Für diesen Artikel hatte der Große Rath am 16. März, eine

vom Antrag des Regierungsraths abweichende Abfassung angenommen.

Nun schlug der Regierungsrath eine andere Redaktion vor,
von derselben war jedoch nur der letzte Theil angemessen befunden:
statt des ersten hingegen ward in der Diskussion der frühere Antrag
des Regierungsraths erneuert, welchem man beipflichtete. Demnach
wurde in Abänderung des Entscheids von erwähntem Tag beschlossen

folgende Abfassung anzunehmen.

„Zwölf Stimmen bilden die verbindliche Mehrheit, insofern
„die betreffenden zwölf Kantone die Mehrzahl der Bevölkerung
„der Schweiz bilden; würde dies nicht der Fall sein, so bilden

„für die Gegenstände de-r ersten Abtheilung fünfzehn Stimmen die

„verbindliche Mehrheit, mit Ausnahme der Wahlen, welche bloß

„die Zustimmung der absoluten Mehrheit, ohne Rücksicht auf die

„Bevölkerung der betreffenden Kantone, erfordern."

Art. 73.
Als Redaktionsverbesserung der am 16. März angenommenen

neuen Abfassung ward nun angetragen und angenommen, daß der

erste Austritt aus dem BundeSrath aus zwei Mitgliedern nicht
aus drei bestehen solle.

Art. 77.
Als definitive Redaktion ward angenommen:
Die Mitglieder des Bundesraths dürfen vom Auslande weder

Pensionen, noch Titel, noch Lebenszeichen annehmen.
Die Bundesräthe dürst n auch in keinen Dienstverhältnissen

zu irgend einem Fürsten stehen, noch den Genuß von Pensionen
beibehalten.

Art. So.

Dem bei Behandlung des Art. 47 geäußerten Wunsch gemäß
ward nun folgender Zusatz zu Art. So vorgeschlagen und angenommen:

Der Bundesrath ist berechtigt, den Sitzungen der Tagsatzung
beizuwohnen, um dort die von ihm verlangten Berichte zu erstatten,
oder auf Begehren allfällig gewünschte Erläuterungen zu geben.

Es werden ihm zu dem Ende besondere Plätze angewiesen.

Act. 82.
Die abgeänderte Redaktion der Abtheilung t lautet nun:
Er beaufsichtigt die von den Kantonsrcgierungen anzuordnende

Vollziehung der Bundesbeschlüsse über Maße und Gewichte.

Art. 83.
Verbleibt bei den am 16. März beschlossenen Abänderungen.

Art. 84.

Die Abtheilung 0 des Entwurfs, betreffend die Posten, wird wieder

aufgenommen.

Art. 32.
Verbleibt bei der am 16. März für den ersten Theil

angenommenen neuen Abfassung.

Art. 33.
Es soll beigefügt werden:
Die Mitglieder des Bundesgerichts sind den Bestimmungen

des Art. 77 unterworfen.

Art. 103.
Die Abtheilung e verbleibt bei der am 16. März angenommenen

neuen Abfassung.



Art. 4oZ.
Vermöge des genommenen Beschlusses ward auf den Antrag

aeö Regierungsraths folgende Redaktion für den ersten Theil deS

Artikels angenommen.
Die Tagsatzung versammelt sich je für sechs Jahre, abwechselnd

in Zürich, Bern und Luzern.

Art. 442.
Heißt nun zufolge des heutigen Beschlusses über Art-. 60.
„Die Vornahme der Revision kann mit der durch Art. 60

„vorgeschriebenen Stimmenmehrheit beschlossen werden."

Art. 448 bis 420.
Sie sollen vermöge des Beschlusses vom 46. März als bloße

Übergangsbestimmungen nicht in die Bundcsurkunde aufgenommen
werden.

Mittwoch/ den 27. März 5 833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde verlesen und

gutgeheißen.

Ein Vortrag des diplomatischen Departements mit Zustimmung
des Regierungsraths enthält einen Bericht über das von der
Gesandtschaft auf der Tagsatzung eingelangte Ansuchen um ausgedehntere
Vollmachten für den Fall des Eintretens außerordentlicher Ereignisse.
Diesem Vortrag war der Entwurf eines Jnstruktionsschreibens
beigefügt, durch welches Vollmachten zu schnellern Einschreiten bei

ollfälliger Störung der öffentlichen Ruhe in der Eidgenossenschaft
gegeben werden sollten, für andere Angelegenheiten aber besondere

Instruktionen einzuholen sein würden.
Bei der Eröffnung der Berathung wurde der nach Bern gekommene

anwesende Gesandte, Herr Regierungsstatthaiter Schnell,
ersucht, die im Gesandtschaftsbericht vom 49. März enthaltenen
Aeußerungen über die Möglichkeit unerwarteter Ereignisse zu erläutern
und weiter zu entwickeln. Als er diesem Ansuchen entsprochen und
einen von ihm verfaßten Entwurf der der Gesandtschaft zu ertheilenden

Vollmacht vorgelegt hatte, so wurden in der nachfolgenden
Diskussion die beiden vorliegenden Entwürfe geprüft, und nach
abweichenden Ansichten die Gründe auseinandergesetzt, wegen denen

man dem einen oder andern den Vorzug geben wollte.

Entwurf des Regierungsraths.
Eingang. Mit Ihrer Zuschrift vom 49. dieses Monats

u. f. w.
Sollte die Ruhe der Eidegnossenschaft gefährdet und gegen

dieselbe direkt angreifend verfahren oder Ausstände in andern Kantonen
angefacht oder unterstützt werden, so wird der Gesandschaft auf diesen

Fall und wenn sie über die zu treffenden Vorkehren unter sich

einverstanden ist, ausgedehnte Vollmacht ertheilt, zu allen denjenigen
Maßnahmen beizustimmen, durch welche die Unternehmungen der

Unruhestifter auf der Stelle mit aller Energie bekämpft und der gesetzliche

Zustand ausrecht erhalten werden kann.
Für alle anderen Fälle aber, wird die Gesandtschaft sich an die

ihr bereits ertheilten oder noch ferner zu ertheilenden Instruktionen
halten; indem obige Vollmacht weder auf die Berathungen der
BundeSurkunde noch der speziellen Angelegenheiten in den Kantonen
Basel und Schwyz ausgedehnt wird.

Endlich wird der Gesandtschaft noch besonders aufgetragen,
jewcilen bei außerordentlichen Ereignissen auf der Stelle unh je nach
den Umständen selbst durch Eilboten, den Negierungsrath davon in
Kenntniß zu setzen.

Entwurf des Herrn Schnell.
Eingang gleich.

Da die Regierungen von Uri, Schwyz, alt gefreites Land,
Unterwalden, Basel Stadt und Ncuenburg, ungeachl dringender
Einladung, die in Zürich außerordentlich versammelte Tagsatzung
nicht beschickt und mithin an den Berathungen derselben keinen

Theil genommen haben, wozu sie in Erfüllung beschworner Bun-
deSpflichten gehalten gewesen wären; da diese Regierungen überdies

noch Abgeordnete an eine Separat-Conferenz nach Schwyz gesandt
und die Tagsatzung an diese Abgeordneten als ihre Bevollmächtigten
haben verweisen wollen, und da die Abgeordneten in Schwyz im

Namen ihrer Stände erklären, daß sie die in Zürich versammelte
Tagsatzung nicht als solche anerkennen und ihre Beschlüsse nicht
rcspektircn werden, sondern das Recht jedes einzelnen Standes
gegen dieselben verwahren, so läßt eine solche bundeswidrige Stellung

der genannten Regierungen gegenüber der einzig rechtmäßigen
Tagsatzung erwarten, es dürften von daher gemeinschädliche Er-
eignisse hervorgehen, denen nur durch schnelle und kräftige
Maßregeln vorgebogcn werden könne. Um nun einerseits unsere
Geneigtheit zu zeigen beschwornen Bünden treu zu bleiben, und anderseits

jedem bundcswidrigcn und feindseligen Unternehmen gegen die
Tagsatzung oder einzelne Bundesgliedcr mit Kraft entgegen zu treten,
wollen wir unsere Gesandten auf der gegenwärtigen außerordentlichen
Tagsatzung, sofern dieselben in ihren Ansichten übereinstimmen,
bevollmächtiget haben, nach Pflicht und Gewissen zu allen
Maßnahmen zu stimmen, welche geeignet sein dürsten, die Ehre und
Unabhängigkeit gesummter Eidgenossenschaft und der einzelnen
verbündeten Mitstände gegen jedermann aufrecht zu erhalten und jedem
Angriff gegen dieselben auf zweckmäßige Weise zu begegnen.

Es soll indeß diese Vollmacht nicht dahin verstanden werden,
als wenn die Gesandten ermächtiget wären einen Bundesvertrag
abzuschließen ohne die Ratifikation des hiesigen Standes ausdrücklich
vorzubehalten.

In Bezug auf Maßnahmen, betreffend die Angelegenheiten
von Basel und Schwyz, die weitergehen sollten, als bereits instruirt
worden ist, soll die Gesandtschaft unter Ratifikationsvorbchalt
zustimmen.

Endlich wurde entschieden dem letztern Entwurf den Vorzug
zu geben, und die Instruktion und Vollmacht zufolge desselben
ertheilt.

Hierauf gieng man zur Berathung der dem Vortrag des

Regierungsraths und dem Gutachten der Spezialkommission über die
Bundcsurkunde beigefügten Anträge zu einer Bevollmächtigung der
Gesandtschaft rücksichtlich der von der Tagsatzung vorzunehmenden
Berathung der Bundesurkunde über. Es ward die Vorfrage
aufgeworfen: Ob nach der so eben der Gesandtschaft auch in Betreff
der Abschlicßung eines Bundes gegebenen allgemeinen Vollmacht
noch eine besondere erforderlich und also in die Berathung der erwähnten

Anträge einzutreten sei oder nicht? Diese Frage wurde verneinend
entschieden, und demnach nicht in die Berathung eingetreten.

Donstag/ den 28. März 5 833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Bei Verlesung des gestrigen Protokolls wurde auf gemachte

Anträge beschlossen :

4) Die angenommene allgemeine Vollmacht für die Gesandtschaft
solle im Namen des Großen Rathes ausgefertigt werden.

2) Die beiden gestern vorgelegten Entwürfe von Vollmachten
sollen wörtlich in das Protokoll eingerückt werden.

Drei Vorstellungen der Gemeinden Uttigen, Kiesen und Wich-
trach, wodurch sie eine Abrechnung über die für die Aare-Correktion
gemachten Leistungen und Arbeiten verlangen, wurde dem Regierungsrath

mit dem Auftrag zugesandt, dieselben bei der darüber
eingeleiteten Untersuchung in Berathung zu ziehen.

Ein mit der Empfehlung des Regierungsraths versehener Vortrag

des Bau-Departements zeigte die Nothwendigkeit der Fortsetzung
der Arbeiten zur Verbesserung des Laufes der Aare zwischen Thun
und Bern und enthielt unter Verweisung rücksichtlich des Details
auf Grundrisse und ein Beilagenheft Anträge über die im Jahr
4833 vorzunehmenden Wasserbauten, mit der Bemerkung, daß
nunmehr nur die stets mit Wasser bedeckten Werke in Holz, die

übrigen aber so wie auch die Sporren in Stein angelegt werden.
Diesen Anträgen ward beigepflichtet, und es wurden dem
Regierungsrath zur Ausführung der Arbeiten angewiesen:

4) Für Vervollständigung der Correktionsarbeiten zwischen der
Hohlen und der Mettlen Fr. 44000.

2) Zu Fortsetzung der Correktion des Flußbettes vom
Auslauf der Gürbe bis unterhalb des Gutes Elfenau « 6000.

3) Für Ausbesserung der im Unterhalt dem Staat
obliegenden Schwellen gegenüber Märchligen ^ 4637.

4) Für Unvorgesehenes - - a 2363.

Ausammen Fr. 24030.
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Jedoch ist in Betreff der zweiten Summe von Fr. 6000 der

Vorbehalt gemacht worden, daß vor ihrer Verwendung die über
diesen Theil der Arbeiten noch nicht aufgenommenen spezlfizirten
Kostenberechnungen dem Großen Rath zur Genehmigung vorgelegt
werden sott.

Auf einen gemachten Antrag wurde in Modifikation des gestrigen
Entscheids beschlossen, der Gesandtschaft auf der Tagsatzung einen

vollständigen AuSzug auS den Protokollen deS Großen Raths über

die Berathung der Bundcsurkunde zu senden mit einer Instruktion
zum Verhalten bei den durch die Tagsatzung vorzunehmenden
Berathungen und demnach ein Schreiben an die Gesandtschaft erlassen.

Vom Finanz-Departement war dem Rcgierungsrath durch
einen Vortrag über die ihm zur Untersuchung gesandten Fragen
Bericht erstattet worden.

4) Ob nicht die Zölle und daS Ohmgeld unter eine Verwaltung
gestellt werden könnten?

2) Ob nicht in jedem Fall eine größere Centralisation der

bisherigen Bcamtungen für diese beiden Finanzzwcige zweckmäßig
wäre?
Aus diesem Vortrag ergab sich, daß der Betrag der gegenwärtigen

Besoldungen für die Beamten beider Zweige von Fr. 69Z0
durch größere Conecntrationen um Fr. r9oc> bià Fr. 2t0»
vermindert werden kann. Ueber die einzuführende neue Einrichtung
aber stund das Departement in abweichenden Meinungen. Mit
der einen derselben wurde angetragen einen Zoll- und Ohmgeldsver-
walter mit zwei'unter ihm stehenden Sekretären für jedes der beiden

Fächer anzustellen. Nach anderer Meinung aber wurde vorgeschlagen
einen Zvllverwaltec mit einem Sekretär für jedes der beiden Fächer
anzustellen. Nach anderer Meinung aber wurde vorgeschlagen einen

Zollvcrwalter mit einem Sekretär und einen Ohmgeldner mit einem

Sekretär oder Buchhalter zu ernennen. Der Regierungsrath pflichtete

der ersten Meinung bei und legte den Entwurf eines Dekretes

in diesem Sinn vor. In der eröffneten Berathung wurden die

Gründe beider Meinungen entwickelt. Endlich war dem Antrag
des Rcgierungsrath beigestimmt und das Dekret angenommen.

Zwei Verträge des Finanz-Departements betrafen die Einrichtung

der Finanzverwaltung in den Amtsbezirken und die Anstellung
eines Ober-Schaffners. Der Regierungsrath stimmte den daherigen
Anträgen und einem beigefügten Dckrets-Entwurfe bei, und dann
ward der ganze Gegenstand in der Berathung weiter auseinandergesetzt.

Besonders ward die Frage erörtert: in wie fern die Stelle
eines Schaffners mit der eines Amtschreibers vereinbar sei oder

nicht? und die Vcrtheilung der vorgeschlagenen Besoldungen geprüft.
Endlich wurde der Entwurf mit einigen Abänderungen angenommen.

Unterm 20. März war dem Regierungsrath ein erheblich
befundener Anzug zur Untersuchung zugesandt worden, dahingehend,
daß das Obcrgericht angewiesen werden möchte, ein am 26. Nov.
1L32 an die sämmtlichen Advokaten erlassenes Kreisschreiben
zurückzurufen, durch welches sie benachrichtigt wurden, daß der Mode-
rationSrichter für jede Seite einer RcchtSschrift nicht mehr als die

für eine tarifmäßige Seite festgesetzte Gebühr admittircn werde.
Das Justiz-Departement sprach sich hierüber in seinem vom

Rcgierungsrath überwiescncn Vortrag in getheilten Meinungen aus,
von denen die erste dem Anzug keine weitere Folge geben wollte,
die andere aber antrug, dem Obcrgericht im Sinn des Anzugs eine

Weisung zu ertheilen. Der Regierungsrath stimmte der zweiten
Meinung bei, und in Folge der stattgefundenen Berathung ward
nach der gleichen Ansicht befunden, die im Tarif stehende Bestimmung

der vom Anwald für eine vorschriftmäßige Seite zu fordern
berechtigte Gebühr solle kein Hinderniß sein, um mehrere solche
auf eine Blattseite zu schreiben. Demnach wurde dem Schluß des

Anzugs beigepflichtet, und das zu Ende des heutigen Protokolles
stehende Schreiben an das Obergericht erlassen.

Infolge der dem Herrn Salzfaktor Helg am 2t. März ertheilten
Entlassung auS der Kommission zur Revision der vom Staate zu
bezahlenden Pensionen ward an dessen Stelle ernannt:

Herr Großrath Landvlt.
Ferner wurden zu Mitgliedern der am 2Z. März zu Untersuchung

der Verwaltung der Zuchthäuser niederzusetzen beschlossenen
Kommission ernannt:

Herr Regierungsrath Neuhaus, als Präsident.
» Schneider.

» Grvßrath Durheim.

Schreiben an das Obergericht.
Durch einen gemachten Anzug haben wir von dem Kreisschrciben

Kenntniß erhalten, das von Ihnen unterm 26. November t832 an
die sämmtlichen Advokaten und Agenten erlassen worden ist, um
denselben nebst andern anzuzeigen, daß wenn die Blattseite einer
Rechtsfchrift mehr enthalten würde als diejenige Anzahl von Linien
und Buchstaben, welche der Tarif für die Seite eines Originals
oder Hauptdoppels vorschreibt, der Moderationsrichter keine Rücksicht

darauf nehmen, sondern nur eine Seite admittircn werde.
Nachdem gedachter Anzug erheblich erklärt und Uns darüber

vom Rcgierungsrath durch einen mit seiner Ueberweisung versehenen
Vortrag des Justiz-Departements Bericht erstattet worden, so haben
Wir befunden, daß die im Tarif stehende Bestimmung der auf eine
Seite zu bringenden Anzahl von Linien und Buchstaben sich nur
auf die dafür vom Advokaten zu fordernde Gebühr bezieht, aber
die Befugniß nicht beschränkt mehr als eine tarifmäßige Schriftseite
auf eine Blattscite zu bringen, der Moderationsrichter dann in
diesem letztern Fall nichts desto weniger untersuchen kann, ob der
Tarif in der Ansetzung der Gebühr befolgt worden ist oder nicht.

Demnach wird Ihnen Tit. anmit die Weisung ertheilt, den
erwähnten Theil Ihres Kceisschreibens auf gutfindende Weise
zurückzuziehen.

Freitag, den 29, März 5833.

Präsident: Herr Landammann Simon.
Das Protokoll der gestrigen Sitzung wurde mit Ausnahme

eines Schreibens an das Obcrgericht, das noch nicht redigirt war,
verlesen und gutgeheißen.

Eine Vorstellung der Rechtsbesitzcr-Gemeinde von Münsingcn,
wodurch sie die Veranstaltung einer Abrechnung über die Leistungen
und Beiträge zu den Schwcllenarbcitcn an der Aare begehrt, wurde
dem Regicruugsrath als Nachtrag zu frühern ähnlichen Vorstellungen
zugesandt.

In Folge des am 2t. März dem Regierungsrath ertheilten
Auftrags ward ein vom diplomatischen Departement verfaßter mit
der Zustimmung deS Regierungsraths versehener Entwurf eines
Dekrets über die Befugniß zu Erlheilung von Penstonen im Sinn
des Beschlusses vom 2t. März vorgelegt. Derselbe ward unter
der Bedingung gutgeheißen, daß die Redaktion dahin berichtigt
werde, nicht nur die Crtheilung sondern auch die Erhöhung schon
bestehender Pensionen solle dem Großen Rathe zustehen.

Abstimmung einstimmig.
Ein von mehreren Mitgliedern des Großen Rathes gemachter

am 2t. März verlesener Anzug wurde in Betreff der Erheblichkeit
in Berathung genommen. Er gieng dahin, daß ein Beschluß des
RegierungsralhS vermöge dessen vom t. April an die im Kanton
herauskommenden politischen Blätter neuerdings dem Stempel
unterworfen werden sollen, vom Großen Rath aufgehoben und die

Fortdauer der Stempelfreiheit der inländischen Blätter erklärt werden
möchte. Nach verschiedenen Bemerkungen für und wider diesen
Anzug wurde derselbe erheblich erklärt und dem Reg. Rath zur
Untersuchung und Berichterstattung zugesandt.

Auf einen mit der Empfehlung deS Regierungsraths versehenen
Vortrag des Justiz-Departements-wurde dem Hrn. Philip Andrea
aus Langenheim, im Königreich Bayern, Apotheker in Viel, dem
das Bürgerrecht der letztern Stadt zugesichert ist, die Naturalisation
ertheilt.

Der Regierungsrath und Sechszehncr erstatteten durch einen
Vortrag Bericht über den ihnen zur Untersuchung gesandten im
Großen Rath geschehenen Antrag, daß die im Art. 17 des
Reglements desselben enthaltene Bestimmung aufgehoben werden möchte,
vermöge welcher der Landammann und der Vice-Präsidsnt während
ihrer Amtsdauer in der Hauptstadt oder deren Nähe zu wohnen haben.

Es ward gezeigt, daß es nicht angemessen wäre, den gedachten
Artikel des Reglements aufzuheben oder abzuändern, daß aber
den geäußerten Wünschen entsprochen werde, wenn der Große
Rath nicht nur einen Viee-Präsidcntcn sondern auch einen Statthalter

desselben ernenne, welcher den Bestimmungen des Arc. 17
nicht unterworfen sei. Zwar fielen in der Berathung verschiedene
abweichende Meinungen, aber hingegen ward auch der Antrag von
Regierungsrath und Sechszehncr unterstützt und endlich beschlossen,
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einer allgemeinen Revision des Réglementes beri erwähnten

el'unverändert zu lassen und hingegen nicht nur die erledigte
^Stelle eines Vice-Präsidenten wieder zu besetzen, sondern ihm auch
; ..noch einen Statthâr zu ernennen.

«Schon bei Berathung des Büdgets hatte der Rcgierungsrath
angezeigt, saß es nöthig sei, den im Aeughause sich befindlichen
Vorrath von Gewehren zu vermehren und nun wurde durch einen

Vortrag um Ermächtigung dazu angesucht. Es ward beschlossen:
- 4) Dem Rcgierungsrath wird die Ermächtigung ertheilt durch

das Militär-Departement vierhundert Gewehre zu Fr. 2S daS

Stück ankaufen zu lassen.

2) Zu diesem Behuf wird demselben ein außerordentlicher Kredit
von Fr. 4o,ooc) bei der Staatskasse eröffnet.
Vom Militär-Departement wurde über daS von Hrn. Ryser

im Murgcnthal eingesandte Ansuchen um Entlassung von der Stelle
eines Majors im Dragonerkorps und Befreiung von allem Militärdienst

Bericht erstattet, welches Ansuchen auf geschwächte Gesundheit

gegründet war. Sowohl das Departement als der Regierungs-
rath in seiner Ueberweisung des Vortrags sprach die Hoffnung aus,
daß die Gesundheit des Hrn. Ryser bei noch nicht vorgerücktem
Alter sich wieder herstellen werde, und den Wunsch ihn noch
länger das Kommando des Dragonerkorps führen zu sehen. Diesen
Ansichten beipflichtend ward von der Versammlung beschlossen,
dem, Hrn. Ryser einstweilen die begehrte Entlassung nicht zu
ertheilen.

Ein Vortrag des diplomatischen Departements mit Ueberwci-
sung des Regicrungsraths enthielt den Bericht über das Begehren
des Hrn. Großrath Ryser im Murgenthal um Entlassung aus dem

Bau-Departement. Es wurde angetragen diesem Begehren aus
den von Herrn Ryser angebrachten Gründen, besonders wegen der

Entfernung seines Wohnortes von der Hauptstadt zu entsprechen,
und dann in Bcipflichtung zu diesem Antrag beschlossen, dem Hrn.
Ryser, die Entlassung in allen Ehren und unter Verdankung der

in dieser Stelle dem Staate geleisteten Dienste zu ertheilen.
Hierauf wurde sogleich zur Wiederbesetzung der im

Bau-Departement erledigten Stelle geschritten und ernannt:
Herr Lohncr, Mitglied des Regicrungsraths.
Ein mit der Genehmigung von RegierungSrath und Sechszeh-

nern versehener Vortrag des diplomatischen Departements enthielt
einen Bericht über die in einem erheblich erklärten Anzug enthaltene

Frage: Ob die Amtsverweser in Bezug aus die Ausübung
ihres Berufes den nämlichen Beschränkungen wie die RegierungS-
statthalter zu unterwerfen seien?

Es wurde befunden, daß das Gesetz vom 3. Dezember 4834
rücksichtlich solcher Beschränkungen der Amtsvcrweser nicht Erwähnung

thue, und in Betrachtung, daß sie keine regelmäßig besoldete

Stelle bekleiden dem Antrag gemäß

beschlossen:
4) Die Amtsvcrweser sollen den durch H. 2 bes Gesetzes vom 3.

Dezember 4 33l vorgeschriebenen Beschränkungen für die Re-
gierungöstatthaltcr nicht unterworfen sein.

2) Dieser Beschluß soll in die Sammlung der Gesetze und Dekrete
aufgenommen werden.

Durch einen vom Regierungsrath überwicsenen Vortrag des

Justiz-Departements wurde über eine dem erster» vom Großen
Rath am 26. Hornung zur Untersuchung zugesandten Bittschrift
des Ulrich Wälti von Siegenthal in der Kirchhöre Biglen Bericht
erstattet. Er suchte um Erlaubniß an die Wittwe seines im August
4 8v9 verstorbenen Bruders Christian Wälti, zu hcirathcn. Die
Mehrheit des Departements fand diese Bitte nicht empfehlcnswerth,
weil Wälti ungeacht der von der ehemaligen Regierung geschehenen
Abweisung des gleichen Begehrens die Wittwe seines Bruders
dreimal geschwängert hat, und dafür zum ersten Male mit zehn,
zum zweiten Male mit zwanzigtägiger Gefangenschaft und zum
dritten Male mit einjähriger Zuchthausstrafe bestraft worden ist.
Die Minderheit des Departements und der Regierungsrath glaubten
hingegen den Bittsteller in Berücksichtigung der drei erzeugten Kinder
empfehlen zu sollen.

Durch die erfolgte Abstimmung wurde der Wälti abgewiesen.

In Folge eines andern Vortrags des Justiz-Departements
und der Empfehlung des Regicrungsraths wurde auf das Ansuchen
des^Rudolf Hartmann, von Belmont, Kirchhöre Nidau, Verlobter
der Anna gebornc Moser, Wittwe des am 9. Herbstmonat 4832

verstorbenen Johannes Kocher, von Port, vermöge des Gesetzes
vom 30. Juli 4 832 über Dispensation von Ehehindernissen beschlossen,
der gedachten Wittwe drei Monate von dem ihr gesetzlich auferlegten
Trauerjahr nachzulassen, und ihr die Erlaubniß ertheilt sich vom
künftigen 9. Juni an wieder zu vcrhcirathen.

Dem unterm 27. Hornung vom Großen Rath ertheilten
Auftrag gemäß legte der Regierungsrath einen vom Justiz-Departement

verfaßten Entwurf Dekretes über die Beurtheilung von
Straffällen in Armensachen vor, welcher mit folgenden Modifikationen

gutgeheißen ward.:
4) Daß die Beiwohnung eines Abgeordneten der Gemeinde bei

der ersten Abhörung deö Beklagten nicht obligatorisch sondern
fakultativ sein solle.

2) Daß statt Ausgeschosscner des Gcmcindraths gesagt
werde: Abgeordneter der Gemeinde.
Der am 22. März verlesene Anzug des Hrn. Fellenbcrg, über

Erziehungs- und Schulanstaltcn für die Armen, wurde nach geschehener

Umfrage erheblich erklärt und dem Rcgierungsrath zur
Untersuchung gesandt.

Auf das Ansuchen des Hrn. Landammann wegen Behandlung
eines ihn betreffenden Geschäftes einen Statthalter zu erwählen wurde
ernannt:

Herr Großrath und Oberlichter Hermann, der dann das
Präsidium übernahm.

Nun wurde ein Vortrag des Finanz-Departements mit llcber-
weisung des Regierungsraths über den dem letztem zur Untersuchung
gesandten Anzug in Betreff einer für den Landammann und den
Vice-Präsidenten des Großen Raths zu bestimmenden Entschädigung
in Berathung genommen. Man pflichtete allgemein der Ansicht
bei, daß es angemessen sei, dem Landammann statt eines
Ehrengeschenkes eine bestimmte Entschädigung für die ihm auffallenden
Ausgaben zu bestimmen, und auch der eröffneten Meinung, daß
diese Entschädigung größer sein solle, wenn der gewählte Landammann

seinen Wohnsitz nicht in der Hauptstadt habe, sondern dahin
verlegen müsse. Hingegen fand man, es sei nicht der Fall, auch
dem Vice-Präsidenten eine Entschädigung zu geben.

Demnach ward beschlossen:
4) Der Beschluß vom 2l. Hornung 4834 durch welchen für

die Stellen eineS Landammanns und des Vice-Präsidenten dcS

Großen RathS die Ertheilung eines Ehrengeschenkes dekrctirt
worden, ist aufgehoben.

2) Dem Landammann soll, wenn er seinen Wohnsitz bereits in
der Hauptstadt hat, für das Jahr seiner Amtsführung eine
Entschädigung gegeben werden von Fr. 2000.

3) Wenn hingegen das zum Landammann erwählte Mitglied dcS

Großen RathS seinen Wohnsitz nicht in der Hauptstadt hat
und ihn wegen Uebernahme dieser Stelle dahin verlegen nmß >

so soll ihm für das Jahr seiner Amtsführung eine Entschädigung

gegeben werden von Fr. äoao.
4) Der Vicc-Präsident des Großen Rathes erhält keine

Entschädigung.

6) Dieser Beschluß soll in die Sammlung der Gesetze und
Dekrete eingerückt werden.

Samstag, den 3o. März lsss.
Präsident: Herr Landammann Simon.

Das bei der gestrigen Verlesung des Protokolles vom 28. März
noch nicht verfaßte Schreiben an das Obcrgcricht wurde nun nebst
dem Protokoll der gestrigen Sitzung verlesen und gutgeheißen.

Folgende Vorstellungen wurden dem Rcgierungsrath zur
Untersuchung und Berichterstattung zugesandt:

4) Des Jakob Flükiger, von Rohrbach, um Aufhebung dcS

über ihn verhängten Geldtags.
2) Der Mitglieder der ehemaligen Wahlzunft Bipp, wodurch

sie um Rückerstattung einer ihnen im Jahr 4842 auferlegten Buße
ansuchen.

Mit einem vom Regierungsrath empfohlenen Vortrag des

Bau-Departements wurden Plane und Kostenberechnungen über

Aufführung einer neuen Fac-ad'e des PostHauses gegen die Metzgergasse

und Erhöhung um ein Stockwerk vorgelegt und die Nothwendigkeit

und Zweckmäßigkeit dieses Baues gezeigt. ES ward beschlossen :

8
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t) Der Regierüngsralh wird ermächtigt den gedachten Bau nach
den von ihm vorgelegen Plaà-und Devisen (doch mit der

Bcfugniß in weniger wichua-'-. Anordnungen davon abzuweichen)
ausführen zu lassen, lind dafür bis auf die Summe von
Fr. 20,000 zu verwenden. '

2) Für den im Jahr 1833 auszuführenden Theil dieser Bauten
wird dem Regierungsrath ein außerordentlicher Kredit bei der

Staatskassa eröffnet von Fr. 10,000.
In Folge der Errichtung der Normalanstalt für Schullehrer

zu Münchenbuchsee waren sowohl das Erziehungs-als das Finanz-
Departement mit Herrn Großrath Häberli, als Pächter her dortigen
Schloßgüter wegen Ueberlassung derselben an die Anstalt in
Unterhandlung getreten, und nun wurde über deren Ergebniß durch
einen mit der Zustimmung des Rcgierungsraths versehenen Vortrag
des Erzichungs-Dcpartements Bericht erstattet. Gestützt auf
Berechnungen fordert Herr Häberli als Entschädigung für die neun
noch übrigen Pachtjahre eine Summe von Fr. 3Z00, welche, wie
er darthut, nur die Hälfte desjenigen sei, was er streng rechtlich
zu fordern befugt wäre. Da in der eröffneten Berathung einerseits
diese Forderung sehr billig anderseits aber zu hoch befunden ward,
und nach beidseitigen Ansichten dieser Gegenstand nicht geeignet
schien vom Großen Rath entschieden zu werden, so ward endlich
beschlossen: dem Regicrungsrath die Ermächtigung zu ertheilen
nach seinem Gutfinden mit Herrn Häberli eine gütliche Ueber-

einkunst zu schließen oder die zu ertheilende Entschädigung richterlich
bestimmen zu lassen, und die sich ergebende Summe zu bezahlen.

Vermöge des am 21. März dem Regierungsrath ertheilten
Auftrags legte derselbe den vom Justiz-Departement verfaßten
Entwurf eines Dekretes über das Verfahren gegen die Personen vor,
die sich einer WiderHandlung gegen den Emolumententarif schuldig
machen. Dieser Entwurf wurde durchaus angemessen befunden
und das Dekret erlassen.

Herr Haller, von KönigSfelden, gewesener Archivar des Lehen-
Kommissariats hatte seit Aufhebung dieser Stelle von der abgetre¬

tenen Regierung jährlich Fr. 4oo erhalten, die ihm im và.
Jahr auch vom Großen Rath bewilligt worden find. Ach
Bewerben, daß ihm die gleiche Summe wieder bewilligt weà
möchte, ward er dafür in Finem Vortrag des Departements de>

Innern mit Zustimmung des Regiecungsraths eir.yfohlcn. Jl
Betrachtung der angebrachten Gründe wurde beschlossen, dem Hcrrb
Haller, wieder eine Summe von Fr. ä(Z0 zukommen m lassen,
und dieselbe dem RegicrunKratl) als außerordentlichen Kredit
anzuweisen.

Nach Verlesung des H> t7 des Rcglcmentes für den Großen
Rath, wurde durch geheime Abstimmung die- Wahl einxs Vice-
Pcäsidcnten des Großen Raths und Lines Statthalters desselben

vorgenommen, und ernannt:

Zum Viee-Präsidcnten: >
Herr Großrath Fcllenbcrg ^ von Hofwyl, welcher sogleich

den durch Z. 20 des Réglementes vorgeschriebenen Eid leistete.

Zum Statthalter:
Herr Großrath Blumenstein, zu Aarberg.

Die am 20. März niedergesetzte Kommission zur Untersuchung
des auf die Beschwerden und Anzeigen gegen Herrn alt-Amtschceiber
Stettler, von Wangen, eingeschlagenen Verfahrens zeigte an, daß
sie dem Großen Rath in seiner künftigen Session umständltzhen
Bericht abstatten werde.

Dem Herrn Landammann wurde die Ermächtigung ertheilt,
mit Zuziehung von zwei Mitgliedern des Großen Raths das
Protokoll der heutigen Sitzung zu prüfen und nach Richtigbcftnden zu
genehmigen. »

Nun ward noch vom Herrn Landammann eine Uebersicht der
in dieser am 2S. Februar begonnenen Session behandelten Geschäfte
und derjenigen, die in der ordentlichen Sommersitzung zu berathen
sein werden, gegeben, und dann die jetzige Session alS geschlossen
erklärt.
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